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Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine breit

unterstützte Forderung, die in zunehmendem Maße auch an die Unter-

nehmen adressiert wird. In einer kleinen, aber kontinuierlich wachsenden

Zahl von Betrieben werden familienfreundliche Maßnahmen praktiziert.

Wenig ist bisher jedoch darüber bekannt, was sich konkret dahinter ver-

birgt und wie die einzelnen Maßnahmen bei der Vereinbarkeit von Familie

und Beruf wirken. Diesen Fragen sind die Autorinnen der vorliegenden

Studie nachgegangen. Auf Basis betrieblicher Fallstudien wurden die

Praxis familienfreundlicher Maßnahmen untersucht und Erfolgsfaktoren

für betriebliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

ermittelt.

Die im Rahmen der Betriebsfallstudien gewonnenen Einblicke in die

betriebliche Praxis zeigen: Familienfreundliche Maßnahmen sind häufig

Einzelmaßnahmen, selten in ein Gesamtkonzept eingebettet und nur teil-

weise an bestimmte Beschäftigtengruppen gerichtet. Auf den ersten Blick

erscheinen die Maßnahmen und Instrumente betriebsindividuell und

daher sehr unterschiedlich. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass die-

ser vielfältigen Praxis implizite Leitbilder zugrunde liegen, die die Ausrich-

tung und Umsetzung der Maßnahmen und vor allem den Nutzen der

familienfreundlichen Maßnahmen für die Beschäftigten wesentlich beein-

flussen. Nicht hinter jeder als »familienfreundlich« etikettierten Maßnah-

me verbirgt sich tatsächlich eine Verbesserung für die Beschäftigten. Die

Autorinnen plädieren dafür, diese Leitbilder offen zu legen und zu disku-

tieren und dabei auch betriebliche Interessenkonflikte zu benennen.
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1  D A S  W I C H T I G S T E  
I N  K Ü R Z E :  
Z U S A M M E N FA S S U N G
D E R  E R G E B N I S S E  

1. Im Rahmen der hier vorgestellten Studie wurde in sehr unterschiedlichen Be-

trieben das Herangehen an die Konzipierung familienfreundlicher Maßnahmen

und deren Umset zung aus der Sicht unterschiedlicher Akteure untersucht. Dabei

zeigte sich, dass die Betriebe unter »Familienfreundlichkeit« sehr Unterschied-

liches verstehen und umset zen. Im Hinblick auf die Adressat/inn/en reicht die

Interpretation von Hilfen für Mütter kleiner Kinder bei der Bewälti gung ihrer

»doppelten« Belastung durch Beruf und Familie bis zu »Work-Life Ba lance« –

Konzepten, die sich in starkem Maße (auch) an freizeitorientierte Männer (und

ihre Familien) wenden. In konzeptioneller Sicht erstreckt sich die Spanne von

gleichstellungsorientierten An sätzen und Maßnahmen zur Frauenförderung bis

hin zu einer Auffassung, die spezielle Unterstützungsmaßnahmen für Frauen

und Mütter unter Verweis auf das Ziel der Gleichbehandlung aller Beschäftig-

ten (unabhängig von Geschlecht und Familiensitu ation) und die Ablehnung

einer »Privilegierung« von bestimmten Beschäftigtengrup pen explizit ausschließt. 

2. Idealtypisch lassen sich nach Auswertung der Fallstudien drei Gruppen von Be-

trieben unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Leitbilder für ihre familien-

freundlichen Maßnahmen zugrunde legen: 

In der ersten Gruppe von Betrieben gilt Vereinbarkeit als Privatsache. Der-

artige Be triebe orientieren sich an der herkömmlichen männlichen »Normalbi-

ographie« und entwickeln für Mitarbeiter/innen mit Familienpflichten keine

besonderen unterstüt zenden Maßnahmen. Familienfreundlichkeit hat hier ihren

Platz als Einzelfalllösung, die nur ausgewählten Beschäftigten angeboten wird.

Diese Einzelmaßnahmen tragen zudem häufig Bonuscharakter, d. h. sie werden

als Mittel der Belobigung für gute Arbeitsleistungen genutzt und dienen der

Bindung von Leistungsträger/inne/n. In diesen Betrieben kehren Frauen nach

der Geburt von Kindern und der anschließenden Elternzeit entwe der gar nicht

mehr in den Betrieb zurück, oder sie haben ihr Vereinbarkeitsproblem in dividuell

gelöst. Die besondere Situation von Mitarbeiter/inne/n mit Familienpflichten

ist in diesen Betrieben schwer oder gar nicht kommunizierbar. Dadurch, dass in

diesen Betrieben das Problem der Vereinbarkeit externalisiert oder »privatisiert«

7



wird, kann der Eindruck entstehen, dass es keinen Bedarf an familienfreundlichen

Maßnahmen gibt.

In einer zweiten Gruppe von Betrieben wird Familienfreundlichkeit als

kompensa torische Maßnahme verstanden. In diesen Betrieben gibt es ein Be-

wusstsein darüber, dass Frauen bzw. Mitarbeiter/innen, die in der Familie Sorgear-

beit ausüben, dem Be trieb nicht in gleicher Weise zur Verfügung stehen (kön-

nen) wie Beschäftigte ohne diese Verantwortung. Das Vereinbarkeitsproblem

wird als »spezifische Lebenssitua tion« oder als »individuelles Problem«

wahrgenommen. Dabei erkennen die betriebli chen Entscheidungsträger/innen

an, dass die entsprechenden Mitarbeiter/innen durch den Betrieb unterstützt

werden müssen. Aus diesem Grund kommt man diesen Be schäftigten durch

entlastende Maßnahmen entgegen, die in der Regel darin bestehen, abwei-

chende Regelungen oder individuelle Lösungen für die Vereinbarkeitsprobleme

zu finden. In Betrieben diesen Typs werden die kompensatorischen Maßnah-

men zur Förderung der Vereinbarkeit häufig als Fürsorge für die Beschäftigten

und ein beson deres betriebliches Entgegenkommen interpretiert, das man gern

auch nach außen kommuniziert, um das Ansehen des Betriebes in der Öf-

fentlichkeit zu steigern.

In einer dritten Gruppe von Betrieben wird Familienfreundlichkeit durch

Förderung der Gleich stellung der Geschlechter herzustellen versucht. In diesen

Betrieben sind sich die verantwortlichen Akteur/innen bewusst darüber, dass

das Problem der Verein barkeit von Beruf und Familie Ausdruck eines strukturellen

gesellschaftlichen Prob lems ist, das eng mit der traditionellen geschlechtshier-

archischen Arbeitsteilung zu sammenhängt. Die betrieblichen Akteur/innen ver-

suchen, im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten das Thema der Verein-

barkeit strategisch mit dem Thema der Gleich stellung der Geschlechter zu

verbinden und überkommene Leitbilder – wie die vom männlichen »Nor-

malarbeiter« und (Haupt-) Familienernährer – zu überwinden. Fami -

lienfreundlichkeit ist hier Teil der weitergehenden Orientierung auf Gleichstel-

lung von Männern und Frauen im Betrieb und aus diesem Grund häufig mit

Frauenförderung verbunden, die dazu beitragen soll, strukturelle Benachteili-

gungen von (meist weibli chen) Beschäftigten mit Sorgeverantwortung zu über-

winden. In diesen Betrieben wer den nicht nur von den Beschäftigten artikulierte

Bedarfe aufgegriffen, sondern traditi onelle Auffassungen und überkommene

Routinen offensiv hinterfragt.

3. Betriebe haben sehr unterschiedliche Motive und Ziele, wenn sie familien-

freundliche Maßnahmen umsetzen. Das Spektrum reicht von (fast) rein be-
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triebswirtschaftlich ge prägten Intentionen über die Nutzung des Themas für

die positive Außendarstellung des Betriebs bis hin zu stark an den Lebensbe-

dingungen der Beschäftigten orientierten Zielen. Die Erfahrun gen zeigen, dass

familienfreundliche Maßnahmen auch anderen Zwecken als den mit dem Be-

griff verbundenen Zielen dienen können. Nicht hinter jeder als »familien -

freundlich« etikettierten Maßnahme steckt tatsächlich eine Verbesserung für

die Be schäftigten. 

So preist ein Betrieb Job-Sharing-Modelle als vereinbarkeitsförderndes In-

strument an, obwohl den Frauen auferlegt wird, dass sie sich im Fall des un-

vorhergesehenen Aus falls (z. B. durch Krankheit des Kindes) gegenseitig vertreten

müssen. Damit entzieht man die Vertretungsregelung der Führungsverantwor-

tung und legt sie in die Hände der Beschäftigten. Fraglich bleibt, ob die Mitar-

beiter/innen die dafür notwendigen Ressourcen erhalten. 

Oder das »Kontakthalten« während der Elternzeit sieht so aus, dass man den

Müttern nahe legt, sich flexibel als Aushilfe auf Abruf bereit zu halten. Flexibil-

ität auf Abruf ist ein Widerspruch zur Planbarkeit von Arbeit(szeit) als einer der

wesentlichen Vor aussetzungen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Schließlich

gibt es Betriebe, die widrige Arbeitsbedingungen – wie z. B. un tertarifliche 

Entlohnung, Verlängerung der Arbeitszeiten und /oder fehlende Mitbe -

stimmungsmöglichkeiten – durch ein familienfreundliches Klima oder punk-

tuelle familienorientierte Maßnahmen abmildern wollen. 

Betriebswirtschaftliche Überlegungen schwingen immer mit, wenn Be-

triebe Maßnah men planen, durchführen und bewerten – auch wenn in der

Regel keine detaillierten Kosten-Nutzen-Analysen vorgenommen werden. In

den meisten Betrieben wird vermutet, dass fa milienfreundliche Maßnahmen

eher als Investition zu betrachten sind, die sich früher oder später amortisieren

wird. Allerdings gibt es auch Unsicherheiten und damit verbunden Über-

legungen, einmal praktizierte Maßnahmen ggf. wieder zurück zu nehmen. In

wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürften familienfreundliche Maßnahmen

deshalb häufig an erster Stelle stehen, wenn es um Anpassungen und Kostenre-

duzierungen geht. 

Für viele Betriebe ist das positive Image, das sich mit familienfreundlichen

Aktivitäten der Unternehmen verbindet, ein Anreiz, in diesem Feld aktiv zu wer-

den. Durch die po sitive Besetzung des Themas in der Öffentlichkeit und durch

den Anreiz einer Zertifi zierung werden anscheinend mehr und mehr auch jene

Betriebe erreicht, für die das Thema in der Vergangenheit keine oder nur eine

nachrangige Rolle gespielt hat. 
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4. Für Betriebe gibt es im Kontext der Förderung von Vereinbarkeit von Beruf und

Fami lie unterschiedliche Handlungsfelder. Die wichtigsten und am häufigsten

prakti zierten familienunterstützenden Maßnahmen betreffen: die Anpassung

der Arbeitsarrangements an private und familiäre Anforderungen – vor allem

in Bezug auf die Arbeitszeit und den Arbeitsort, Freistellungen aus familiären

Gründen, Hilfen bei der Organisation der Kinderbetreuung, Bildung, Informa-

tion und Beratung. 

4.1 Zeit spielt eine zentrale Rolle bei der Frage nach dem Zusammenspiel von

Erwerbs arbeit und Tätigkeiten in anderen Lebensbereichen. Familienorien-

tierte Arbeitszeiten stellen in der Regel einen Kompromiss zwischen den In-

teressen von Unterneh men und Beschäftigten dar. Ihr Hauptziel besteht

darin, dass sowohl der Arbeitszeitdauer als auch der Flexibilität verlässliche

Grenzen gesetzt werden. Im Kern geht es da bei um zwei Wege, die ggf. mit-

einander verknüpft werden können: Durch kürzere Arbeitszeiten, d. h. Ar-

beitszeiten unterhalb des Vollzeitniveaus, wird das notwen dige Zeitbudget

für die Familien- und Sorgearbeit gesichert, und durch eine fami -

lienfreundliche Anpassung der Lage und Verteilung der Arbeitszeit werden

be triebliche und familiäre Zeitanforderungen austariert. Die Lage und die

Planbar keit der Arbeitszeiten sind zur Ausbalancierung beider Lebensbe-

reiche ebenso wichtig wie die Länge der Arbeitszeiten. 

4.2 Teilzeitarbeit ist – neben der Gleitzeit – immer noch die am häufigsten

angebotene Arbeitszeitmaßnahme zur Verbesserung der Vereinbarkeit

von Beruf und Familie. Für die Nutzerinnen allerdings ist Teilzeitarbeit häu-

fig ambivalent. Dem Zeitge winn für familiäre Verpflichtungen stehen neg-

ative Begleiterscheinungen wie Entgelteinbußen, Karrierebrüche und

höhere arbeitsorganisatorische Anforderun gen entgegen. Das Angebot

der Teilzeitarbeit kann deshalb in der Praxis nur be stimmte Beschäftigten-

gruppen erreichen: Teilzeit bietet keine Lösung für Be schäftigte, die Kar-

riere machen wollen, ebenso wenig für Mitarbeiter/innen, die sich aus fi-

nanziellen Gründen eine Teilzeitbeschäftigung nicht leisten können. Der

Einrichtung von »frauen- und familienfreundlicher Teilzeitarbeit« liegt häu-

fig ein letzt lich rollenstabilisierend wirkendes konservatives Bild der Ar-

beitsteilung zwischen Männern und Frauen zugrunde. Dringend notwendig

ist eine Diskussion über die Qualität von Teilzeitarbeit, die die gender-

spezifischen Wirkungen ausdrücklich einschließt. Qualitätskriterien könn-

ten z. B. sein: die Verbindung von Teilzeitar beit mit beruflicher Weiterbil-

dung, mit der Einbeziehung in den innerbetriebli chen formellen und
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informellen Informationsfluss, mit Karriere- und Aufstiegs chancen, mit der

Einkommensentwicklung, der sozialen Absicherung und den Rück-

kehrmöglichkeiten in Vollzeitarbeit. 

4.3 Weniger im Blick der Betriebe ist die familienfreundliche Arbeitszeitgestal-

tung für Vollzeitkräfte. Zwar können die in den Betrieben inzwischen breit

etablier ten flexiblen Formen der Arbeitszeit – insbesondere dann, wenn sie

wie im Fall der Gleitzeit mit Einflussmöglichkeiten der Beschäftigten auf Be-

ginn und Ende ihrer Arbeitszeit verbunden sind – potentiell für die Abstim-

mung mit außerbe trieblichen Zeitinteressen und -erfordernissen genutzt

werden. Allerdings steht ein solches Nutzungsinteresse häufig in Konkur-

renz zu betrieblichen Interessen hin sichtlich der Lage und Verteilung der

Arbeitszeit. Eine ergebnisorientierte Steue rung birgt zudem die Gefahr, dass

Arbeitszeiten als Steuerungsinstrument an Be deutung verlieren, was häu-

fig zur schleichenden Verlängerung von Arbeitszeiten und zu einem Verlust

der Kontrolle über die eigenen Arbeitszeiten führt. 

4.4 Arbeitgeber in Deutschland stehen häufig vor der Herausforderung, Defizite

im Angebot öf fentlicher Einrichtungen zur Kinderbetreuung durch eigene

Angebote zu kompensieren. Für die Nut zer/innen der Kinderbetreu-

ungsangebote ist es wichtig, dass die Qualität der Betreuung durch profes-

sionelle Kräfte gewährleistet wird, dass die Öffnungszei ten mit den Arbeits-

zeiten kompatibel sind, dass die Erreichbarkeit auf kurzem Wege gewähr-

leistet und die Betreuung bezahlbar sind. Während Eltern mit gutem Einkom-

men meist problemlos auf teure private Kinder betreuung zurückgreifen kön-

nen und betriebliche Angebote in der Regel nicht be nötigen, stellt für

weniger gut verdienende Eltern mitunter schon der zu tragende Eltern-

beitrag eine zu große Belastung dar. Einige Betriebe gewähren ihren Be -

schäftigten daher einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten.

4.5 Teilweise praktizieren Betriebe eine mehr oder weniger systematische

Rückkehrför derung für Mitarbeiter/innen in Elternzeit. Hauptmotiv sind eine

ziel gerichtete Bindung der Mitarbeiter/innen und der Erhalt und die

Verbesserung der Qualifikation der Beschäftigten. Gleichzeitig gibt es in eini-

gen der untersuchten Betriebe immer noch die Praxis, Müttern nach der El-

ternzeit Aufhebungsverträge anzubieten, die teilweise mit attraktiven Ab-

findungen verbunden sind, um sich den Mühen der Gestaltung

familienfreundlicher Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen zu entzie hen.

Mitunter müssen rückkehrwillige Eltern sehr darum kämpfen, ihre (neuen)

Arbeitszeitwünsche auch realisieren und im Betrieb durchsetzen zu können.
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Ins gesamt scheinen das Interesse der Frauen an einer (schnellen) Wieder-

aufnahme der Erwerbstätigkeit nach der Geburt von Kindern und damit der

Bedarf an Un terstützung bei der Rückkehr in den Betrieb zu steigen. Dies

ist teilweise auf ver änderte Lebensentwürfe zurückzuführen, die eine

geschlechtsspezifische Rollen teilung zwischen Männern und Frauen nicht

mehr vorsehen. Ein weiterer erklä render Faktor ist aber auch die Arbeits-

marktsituation. Angesichts der hohen Ar beitslosigkeit gibt man offensichtlich

einen Arbeitsplatz heute nicht mehr so leicht auf wie in der Vergangenheit,

und auch hohe Abfindungssummen kompen sieren nicht die (relative) Sicher-

heit, die mit einem Arbeitsplatz in einem wirt schaftlich starken Unternehmen

verbunden ist.

4.6 Ein Teil der Betriebe hat Wiedereinstellungszusagen auch nach Ablauf der

gesetzlichen Elternzeit vereinbart, die jedoch ambiva lent beurteilt werden.

Einerseits kann damit eine Rückkehrmöglichkeit auch nach längerer Sorgear-

beit gesichert werden, andererseits geben die Regelungen aber auch An-

reize für eine Verlängerung der Erwerbsunterbrechungen, die nach den Er-

fahrungen der Personalverantwortlichen und Mitarbeiter/innenvertretungen

eine Rückkehr eher erschweren.

5. Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich eine Reihe von Erfolgsfaktoren für eine

famili enfreundliche Praxis in den Betrieben identifizieren lassen. So gelingt eine

fa milienfreundliche Politik vor allem dann, wenn 

y engagierte Einzelpersonen das Thema als Impulsgeber voran bringen,

y die Führungskräfte im Betrieb für die Umsetzung der Maßnahmen gewon-

nen werden können,

y es verbindliche Vereinbarungen zu familienfreundlichen Maßnahmen gibt

und diese allen Beschäftigten im Betrieb bekannt gemacht werden, 

y die Beschäftigten ihre konkreten Bedarfe offen artikulieren können und die

familien freundlichen Maßnahmen sich auf eine entsprechende Bedarfs-

analyse stützen,

y die Gestaltung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit Konzepten zur

Gleichstellung der Geschlechter und Maßnahmen der Frauenförderung ver-

bunden wird, 

y die familienfreundlichen Maßnahmen von der Belegschaft als wichtig ange-

sehen werden und ein solidarisches Zusammenwir ken der Beschäftigten or-

ganisiert wird,

y gleichzeitig eine Änderung der Arbeitsteilung innerhalb der Familie

angestoßen wird. 
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6. In allen untersuchten Betrieben ist deutlich geworden, dass die konzipierten

Vereinbar keitsmaßnahmen am besten im Bereich der unteren und mittleren

Qualifika tionen greifen. Hier sind vor allem Teilzeit für Mütter und eine im indi-

viduellen Inte resse nutzbare Gleitzeitregelung gern und häufig genutzte In-

strumente. In Bezug auf die höher qualifizierten Beschäftigten und die 

Führungskräfte herrscht hingegen eine große Hilflosigkeit. In diesem Beschäf-

tigungssegment gilt die (nahezu grenzenlose) Verfügbarkeit für den Betrieb

immer noch als Kriterium und Indikator der Leistungs bereitschaft. Die Verein-

barkeit von Beruf und Familie wird vielfach erfolgreich geför dert, die Verein-

barkeit von Karriere und Familie ist immer noch die Ausnahme. 

Will man die Herausforderung annehmen und familienfreundliche Arbeits-

bedingungen nicht nur für einen Teil der Belegschaft implementieren, bedarf

es weiterer konzeptio neller Überlegungen, deren Reichweite nicht an den Gren-

zen des Betriebes enden kann. Stärker als bisher müsste die Sorgearbeit sicht-

bar gemacht, als notwendiges Element und wesentliche Voraussetzung

gesellschaftlicher Reichtumsproduktion an erkannt und die kulturelle Dominanz

der Erwerbsarbeit relativiert werden. Erst durch die Überwindung der Hierar-

chisierung von Erwerbs- und Sorgearbeit wird eine nach haltige Balance zwis-

chen beiden herstellbar sein. 
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2  E I N L E I T U N G

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für viele Beschäftigte Tag für Tag ein

schwieri ger Balanceakt. Sie wollen bzw. müssen ihre familiären Verpflichtungen mit

ihren berufli chen Interessen und Aufgaben verbinden. Die Bedingungen im Betrieb

stecken in vieler Hinsicht den Rah men ab, innerhalb dessen Eltern beide Lebens-

bereiche ausbalancieren müssen. Eine familien freundliche Unternehmenspolitik

kann es Frauen (und Männern) erleichtern, betriebliche und familiäre Aufgaben zu

vereinbaren. Gleichzeitig kann eine familienfreundliche Unterneh menspolitik auch

für Betriebe von Nutzen sein. Familienfreundliche Maßnahmen sind öko nomisch

sinnvoll (vgl. Prognos 2003) und wirken sich positiv auf die Motivation der Mitar -

beiter/innen aus. 

Inzwischen hat das Thema der Familien- und Vereinbarkeitsförderung auch in

der öffentli chen Diskussion einen prominenten Stellenwert erlangt. Allianzen für

Familien, Preise für familienfreundliche Unternehmen u. ä. zeigen das politische In-

teresse für betriebliche Maß nahmen und Konzepte. In einer Vielzahl von Veröffent-

lichungen werden Vorschläge gemacht, welche familienfreundlichen Maßnahmen

sich für Betriebe eignen. In einer wachsenden Zahl von Betrieben werden Maß-

nahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie prak tiziert. Immer-

hin ein knappes Drittel aller Arbeitnehmer/innen ist in Betrieben beschäftigt, die

mit personalpolitischen Maßnahmen die Gleichstellung von Männern und Frauen

am Arbeits platz fördern und für eine familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeits-

platzgestaltung sorgen (Möller/ Allmendinger 2003; Klenner/ Lindecke 2003). 

Wenig ist bisher jedoch darüber bekannt, welche Erfahrungen mit diesen fa-

milienfreundlichen Angeboten gemacht wurden, in welchem Umfang Beschäftig-

te sie nutzen und in welcher Weise diese Maßnahmen den Beschäftigten im Alltag

bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen. 

Die Ergebnisse des hier dargestellten Projekts tragen dazu bei, diese Lücke zu

schließen. Das Wirt schafts- und Sozialwissenschaftliche Institut in der Hans-Böck-

ler-Stiftung (WSI) und das Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt (FIA) haben

Fallstudien in Betrieben der Privatwirt schaft durchgeführt und dabei die praktischen

Erfahrungen mit familienfreundlichen Maß nahmen und deren tatsächliche Nutzung

durch die Beschäftigten untersucht. Ziel war es, Erfolgsfaktoren für betriebliche

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermitteln. Es ging aber auch

darum, die Schwierigkeiten zu beschreiben, mit denen sich Be triebe auf dem Weg
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zum familienfreundlichen Betrieb auseinander setzen müssen. Aus diesen Erfah-

rungen lassen sich Schlussfolgerungen extrahieren, die anderen Betrieben bei der

Umset zung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen helfen können.

Im Rahmen des Projekts wurden in zehn Betrieben unterschiedlicher Branchen,

Betriebsgröße und Regionen Untersuchungen zur Einführung und Nutzung famili-

enfreundlicher Maßnah men durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden Gespräche mit

der Geschäftsführung bzw. dem Personalmanagement und dem Betriebsrat sowie –

falls vorhanden – mit den Gleichstel lungs- oder Frauenbeauftragten und Spezia-

list/inn/en für Work-Life Balance im Betrieb geführt. Zudem wurden vorhan dene Do-

kumente wie Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Statistiken oder Ergebnisse von

Mitarbeiter/innen/befragungen mit herangezogen. In drei Betrieben führte das Team

darüber hinaus Be schäftigteninterviews und Gruppendiskussionen bzw. eine schrift-

liche Befragung der Mitar beiter/innen zur Nutzung oder Nichtnutzung der verein-

barten Maßnahmen durch und bezogen somit die Perspektive der Nutzer/innen ein. 

Die wichtigsten zu klärenden Fragen waren: Wie kam es zur Einführung der Maß-

nahmen? Wer hat die Initiative ergriffen? Welche Schwierigkeiten mussten überwun-

den werden? Wie kam die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen zustande? Wie

ist Familienfreundlichkeit im Betrieb verankert? Es ging aber auch um die Erfahrun-

gen der Betriebe mit der Akzeptanz und Nutzung der Maßnahmen: Wie werden die

Angebote angenommen? Wie können sie den Beschäftigten im Alltag helfen, Er-

werbsarbeit und Sorgearbeit besser zu vereinbaren? Werden die Maßnahmen auch

von jenen Beschäftigten akzeptiert, die nicht unmittelbare Nutznie ßer/innen sind?

Die Auswahl der Betriebe erfolgte vorrangig nach dem Kriterium, ob familien-

freundliche Maßnahmen schon seit einiger Zeit realisiert werden, d. h. eine gewis-

se Erfahrung in der Umsetzung einer familienfreundlichen Personalpolitik war die

Voraussetzung für die Beteiligung am Projekt. Es wurden Betriebe aufgenommen,

die bereits Betriebsvereinbarungen zur Förderung der Familien freundlichkeit ab-

geschlossen hatten, Betriebe, die bereits als familienfreundlicher Betrieb ausge-

zeichnet worden sind oder sich um einen Preis beworben haben, aber auch Betrie-

be, die ihren Beschäftigten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, ohne

dies in irgend einer Form explizit hervorzuheben. Darüber hinaus sollten im Sam-

ple sowohl Groß- als auch Klein- und Mittelbetriebe unterschiedlicher Branchen

sowie Betriebe in Ost- und Westdeutschland vertreten sein. Die Betriebe sind teil-

weise über die WSI-Betriebsrätebefragung, teilweise durch Internetrecherchen ge-

funden worden. 

Im vorliegenden Bericht sind die wichtigsten Ergebnisse der Betriebsfallstudi-

en zusammengefasst. Jede Fallstudie beschreibt die vereinbarten Regelungen und
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die Praxis in den Betrieben sowie die Sicht der unterschiedlichen Akteure auf diese

Praxis. In einer Zusammenfassung werden für jeden Betrieb die fördernden Fakto-

ren sowie ggf. vorhandene Schwierigkeiten und Defizite erläutert. Wie die folgen-

de Übersicht zeigt, handelt es sich um sehr unterschiedliche Betriebe, die über ein

jeweils spezifisches Spektrum familienfreundlicher Maßnahmen verfügen.

Übersicht 1: Ausgewählte Merkmale der untersuchten Betriebe
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Betrieb Beschäf-
tigtenzahl

Frauenan-
teil in vH

Regelungen/Betriebs -
vereinbarungen zum
Thema

Praktizierte 
Maßnahmen/ 
Vorhaben

Geräte-
hersteller

700 35 Vereinbarkeit Familie
und Beruf
Gleitzeit

Gleitzeit 
Teilzeit

Metallbetrieb 4.000 6 Kinderbetreuung Kinderbetreuung
Unternehmenskultur
Führungskräfteschu-
lung

Mittelständi-
sche Bank 

2.800 60 Arbeitszeit/ Gleitzeit
Freistellung

Teilzeit 
Zuschuss bei Geburt

Elektronikent-
wickler

80 25 Gestaltung der Arbeits -
zeit
Telearbeit 

Teilzeit 
Teleheimarbeit
Zuschuss Kinder-
betreu ung 

Sozialer
Dienstleister

400 55 Alleinerziehende
Dienstbefreiung

Dienstbefreiung
Teilzeit 

Papierherstel-
ler

1.000 15 Frauen- und Familien -
förderung

Teilzeit

Betrieb der
Fahrzeugin-
dustrie

> 10.000 17 Frauenförderung
Wiedereinstellungszu -
sage
Rückkehrförderung
Teilzeit 

Teilzeit 
div. Schichtmodelle
Rückkehrförderung
Mentoring-Programm

Markenartikel -
her steller

2.300 52 Vertrauensarbeitszeit
Telearbeit

Kinderbetreuung
Ferienbetreuung

Großbank 4.000 50 Beruf und Familie
Teilzeit 
Beurlaubung

Teilzeit
Kinderbetreuung
Mentoring-Programm
Familienservice 
Zuschuss zur Kinder -
betreuung

Messgeräte-
hersteller

75 30 Keine Gleitzeit mit kurzer
Kernzeit
Familienbezogene 
fi nanzielle Zuschüsse 



Die Ergebnisse der zehn Betriebsanalysen zur Ermittlung der Erfolgsfaktoren für

familien freundliche Maßnahmen in Betrieben, ihre unterschiedlichen Wirkungs-

weisen und Abhängigkeiten von den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten wer-

den in einem Schlusska pitel zusammenfassend dargestellt und erläutert.

Wir danken dem Bundesministerium für Familie und Senioren, Frauen und Ju-

gend, das diese Studie durch eine Förderung ermöglicht hat. Ebenso danken wir

allen Personen, die uns in Interviews Auskunft über die Umsetzung der Maßnah-

men in ihrem Betrieb gegeben haben. 
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3  U N T E R S C H I E D L I C H E  
L E I T B I L D E R  F Ü R  FA M I L I E N -
F R E U N D L I C H E S  H A N D E L N

Was ist familienfreundlich? Diese Frage ist keineswegs so einfach zu beantworten,

wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Derzeit werden die unterschiedlichsten

Dinge unter der Rub rik »familienfreundliche Maßnahmen« geführt. Das Spektrum

reicht von der Einrichtung eines Betriebskindergartens bis zur Organisierung von

Fahrgemeinschaften und der Möglich keit, Kantinenessen mit nach Hause zu neh-

men. Die Vielfalt an Maßnahmen zeigt zunächst, wie variantenreich die Möglich-

keiten sind, Familien durch betriebliche Maßnahmen zu unterstützen. 

Hinzu kommt aber eine wichtige konzeptionelle Frage, die selten explizit ge-

macht wird: Welches Leitbild von Familie wird verfolgt bzw. durch die Betriebe un-

terstützt? In Abhän gigkeit davon, welche impliziten Vorstellungen von Familie und

deren Bedürfnissen die Akteure in den Betrieben haben, werden sie auch die Frage

»Was braucht die Familie?« unter schiedlich beantworten. 

Orientiert man sich am traditionellen Ernährermodell, in dem der Mann als Al-

leinernährer für den Erwerb zuständig ist und die nicht erwerbstätige (Ehe-)Frau

die Haus- und Familien arbeit erledigt, sind die Männer die Adressaten familien-

freundlicher Maßnahmen. Denkbare Ziele wären hier kurze und planbare Arbeits-

zeiten, damit Väter genügend Zeit mit der Familie verbringen können, oder eine Ur-

laubsregelung, die es Vätern ermöglicht, den Urlaub in den Schulferien zu nehmen.

Die Frage der Kinderbetreuung ist hier durch die gewählte Arbeits teilung in der Fa-

milie bereits gelöst.

Orientiert man sich am modernisierten Ernährermodell, in dem der Mann wei-

terhin der Haupternährer ist, die Frau aber neben der Haus- und Familienarbeit auch

in Teilzeit er werbstätig ist, stellt sich zusätzlich die Frage der Bereitstellung von Teil-

zeitarbeitsplätzen durch die Betriebe und einer Kinderbetreuung für diese Zeit. Eine

Halbtagskinderbetreuung ist für die Absicherung dieses Modells allerdings meist

ausreichend. 

Will man hingegen das egalitäre Modell befördern, in dem sich Mann und Frau

sowohl be zahlte als auch unbezahlte Arbeit partnerschaftlich teilen, geht es darum,

Vollzeitarbeitsplätze für Männer und Frauen bereitzustellen und eine Ganztagskin-

derbetreuung abzusichern. Die Forderungen nach kurzen und planbaren Arbeits-
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zeiten und nach einer entsprechenden Urlaubsplanung stellen sich hier ebenso wie

in den anderen Modellen auch.

Besonders schwierig ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Alleinerzie-

hende, die sowohl allein für das Familieneinkommen sorgen müssen als auch allein

für die Haus- und Erziehungsarbeit zuständig sind. Hier bedarf es besonderer An-

gebote, die Ganztagskinder betreuung, Arbeitszeiten innerhalb der Öffnungszeiten

der Kindereinrichtung und ausrei chende Entgelte umfassen. 

Während Alleinerziehende nur in einem der untersuchten Betriebe überhaupt

eine Zielgruppe von familienfreundlichen Maßnahmen waren, lassen sich den drei

unterschiedlichen Varianten der Arbeitsteilung von Paaren empirisch Typen des be-

trieblichen Umgangs mit familien freundlichen Maßnahmen zuordnen. In unserem

Sample waren Betriebe aller dieser Typen vertreten, einige Betriebe stellten auch

Mischformen dar. Idealtypisch könnte man das Heran gehen der Betriebe an die

Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie folgt darstellen:

T Y P  1 :  V E R E I N B A R K E I T  A L S  P R I VAT S A C H E  –  

FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  A L S  B O N U S

Betriebe dieses Typs sehen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie grundsätzlich

als Privat sache der Beschäftigten an, die auch durch deren private Initiative gere-

gelt werden soll. Ge gebenenfalls werden einzelne familienfreundliche Maßnahmen

»freiwillig« (ohne allgemeine Regelungen und Vereinbarungen) für ausgewählte

Personengruppen und als »Zusatzleistung« für die Beschäftigten implementiert.

Derartige Betriebe orientieren sich tendenziell an der herkömmlichen männlichen

»Normalbiographie«. Besondere unterstützende Maßnahmen sind dadurch her-

vorgerufen, dass im Einzelfall ausgewählte Mitarbeiter/innen einen besonderen Be-

darf haben bzw. dass man mittels solcher Maßnahmen einzelne Mitarbeiter/innen

an den Betrieb binden möchte. Wenn in diesen Betrieben Maßnahmen mit famili-

enfreundlicher Ausrichtung praktiziert werden, geschieht dies folglich nicht aus

»programmatischen Grün den«, aus einer besonderen familienfreundlichen Orien-

tierung des Betriebs, sondern weil damit vor allem andere Ziele verbunden werden.

Familienfreundliche Maßnahmen dienen in diesen Betrieben z. B. zur (selektiven)

Mitarbeiterbindung, zur Imagepflege oder werden als Kompensation für unterta-

rifliche Entlohnung angesehen. 

In diesen Betrieben kehren Frauen nach der Geburt von Kindern und der an-

schließenden Elternzeit entweder gar nicht mehr in den Betrieb zurück oder sie
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haben ihr Vereinbarkeits problem individuell gelöst bzw. in Einzelverhandlungen

mit dem Arbeitgeber Lösungen gefunden. Die besondere Situation von Mitarbei-

ter/inne/n mit Familienpflichten ist in diesen Betrieben schwer oder gar nicht kom-

munizierbar. Dadurch, dass in diesen Betrieben das Problem der Vereinbarkeit ex-

ternalisiert oder »privatisiert« bzw. rein individuell in Einzelverträgen geregelt wird,

kann der Eindruck entstehen, dass es keinen allgemeinen Be darf an familien-

freundlichen Maßnahmen gibt. Dass Beschäftigte, die vereinbarkeitsfördernde Maß-

nahmen benötigen, häufig den Betrieb bereits verlassen haben, wird selten als Pro-

blem gesehen. 

T Y P  2 :  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  D U R C H  

K O M P E N S AT O R I S C H E  M A S S N A H M E N  

In diesen Betrieben gibt es ein Bewusstsein darüber, dass Frauen bzw. Mitarbei-

ter/innen, die in der Familie Sorgearbeit ausüben, dem Betrieb nicht in gleicher

Weise zur Verfügung ste hen (können) wie Beschäftigte ohne diese Verantwortung.

Das Vereinbarkeitsproblem wird als »spezifische Lebenssituation« wahrgenommen,

teilweise auch als »individuelles Problem«; es wird jedoch anerkannt, dass die ent-

sprechenden Mitarbeiter/innen durch den Betrieb unter stützt werden müssen. Be-

triebe dieses Typs richten ihre Betriebspolitik programmatisch auf Vereinbarkeits-

lösungen aus, ohne die dem Problem zugrunde liegenden Strukturen anzutas ten.

Aus diesem Grund kommt man den »doppelt belasteten« Beschäftigten durch ent-

lastende Maßnahmen entgegen, die sich in der Regel darauf beschränken, abwei-

chende Regelungen oder individuelle Lösungen für die Vereinbarkeitsprobleme zu

finden. Dabei ist – wenn auch mitunter unausgesprochen – klar, dass es sich jeweils

um Abweichungen von der Norm han delt, die häufig auch nur temporär gelten. 

Voraussetzung für betriebliche Aktivitäten in diesen Betrieben ist es häufig, dass

die betroffe nen Personen ihre Bedarfe selbst artikulieren und benennen (können),

welche Lösungen sie benötigen. Kern der von diesen Betrieben angebotenen Maß-

nahmen ist meist die Teilzeitbeschäftigung, die allerdings häufig als minderwertig

gegenüber der Vollzeitarbeit angesehen wird und des halb oft mit schlechteren Kar-

rierechancen einhergeht. Die Belastung mit familiärer Sorgear beit wird in diesen

Betrieben als eine Art »Handikap« betrachtet, das es den Beschäftigten nicht er-

möglicht, in gleicher Weise wie andere für den Betrieb und die Karriere da zu 

sein. 
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Betriebe dieses Typs interpretieren die kompensatorischen Maßnahmen zur För-

derung der Vereinbarkeit häufig als Fürsorge für die Beschäftigten und ein beson-

deres betriebliches Entgegenkommen, das gern auch nach außen kommuniziert

wird, um das Ansehen des Be triebes zu heben. 

T Y P  3 :  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  

D U R C H  G L E I C H S T E L L U N G  D E R  G E S C H L E C H T E R

In diesen Betrieben gibt es bei den verantwortlichen Akteur/innen ein Bewusstsein

darüber, dass das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Ausdruck eines

strukturellen gesellschaftlichen Defizits ist, das eng mit der traditionellen geschlechts-

hierarchischen Ar beitsteilung zusammenhängt. Es wird versucht, im Rahmen der

betrieblichen Möglichkeiten das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

strategisch mit dem Thema der Gleich stellung der Geschlechter zu verbinden und

überkommene Leitbilder – wie die vom männli chen »Normalarbeiter« und (Haupt-)

Familienernährer – zu überwinden. Familienfreundlich keit ist hier Teil der weiter-

gehenden Orientierung auf Gleichstellung von Männern und Frauen im Betrieb und

aus diesem Grund häufig mit Frauenförderung verbunden, die dazu beitragen soll,

strukturelle Nachteile von (meist weiblichen) Beschäftigten mit Sorgeverant wortung

zu überwinden.

Diese Betriebe greifen nicht nur von den Beschäftigten artikulierte Bedarfe auf,

sondern hinterfragen offensiv traditionelle Auffassungen und überkommene Rou-

tinen, führen Diskus sionen über unterschiedliche Lebensentwürfe und entwickeln

alternative Formen der Organi sation von Arbeit und Leben. Das Ziel besteht darin,

dass Frauen sich auf ihre Potenziale besinnen und diese selbstbewusst einsetzen –

sei es im Betrieb oder bei der Aushandlung der innerfamiliären Arbeitsteilung mit

dem Lebenspartner. In diesem Typ von Betrieben sind Imagegewinne durch nach

außen kommunizierte Familienfreundlichkeit kein Ziel und werden eher als störend

(von den eigentlichen Zielen ablenkend) empfunden.

Die Tabelle auf der folgenden Seite gibt einen Überblick über die unterschied-

lichen Typen von Betrieben im Hinblick auf deren Umgang mit familienfreundlichen

Maßnahmen. Bei der Darstellung der Fallbeispiele beziehen wir uns jeweils auf diese

Typen von Betrieben. 
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Überblick über Merkmale der unterschiedlichen Typen von Betrieben beim Umgang mit
familienfreundlichen Maßnahmen
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TYP 1
Familienfreundlich-

keit als Bonus

TYP 2
Familienfreund-

lichkeit 
als Kompensation

TYP 2
Familienfreundlich-

keit durch 
Gleichstellung der

Geschlechter

Ziele Familienfreundlichkeit
ist kein explizites Ziel
männliche Norm wird

nicht hinter fragt

Erwerbstätigkeit trotz
Elternschaft 
ermöglichen

Erleichterung für 
»doppelt belastete«

Frauen schaffen – 
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4  D A R S T E L L U N G  D E R
B E T R I E B S FA L L S T U D I E N

4 . 1 G E R ÄT E H E R S T E L L E R  –  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  

D U R C H  M I TA R B E I T E R O R I E N T I E R U N G

4 . 1 . 1  A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Der Betrieb ist ein mittelständischer Gerätehersteller und beschäftigt rund 700

Mitarbei ter/innen. Am Standort gibt es die Tätigkeitsbereiche Entwicklung, Kon-

struktion, Produktma nagement sowie Vertrieb und Verwaltung. Das Qualifikati-

onsniveau im Betrieb ist sehr hoch. Es gibt kaum Beschäftigte mit Qualifikationen

unterhalb des Facharbeiterniveaus und einen hohen Anteil von Akademiker/innen.

Der Betrieb bildet aus und hat eine Ausbildungsquote von über 7 vH.

Der Frauenanteil – insgesamt im Betrieb bei ca. 35 vH – ist in den Bereichen sehr

unter schiedlich. Während im mechanischen Bereich ausschließlich Männer be-

schäftigt sind und in der Montage nur wenige Frauen arbeiten, ist im Bereich For-

schung und Entwicklung ein schließlich der technischen Zeichner/innen und vor

allem im Bereich der Verwaltung der Frauenanteil deutlich höher. Im kaufmänni-

schen Bereich werden seit Jahren überwiegend Frauen eingestellt. Der Frauenan-

teil ist folglich unter den Angestellten sehr viel höher als unter den Arbeitern, die

allerdings immer noch die Mehrheit der Beschäftigten stellen. 

Die tarifliche Wochenarbeitszeit beträgt nach dem Metalltarif 35 Stunden. Von

den 700 Mit arbeiter/inne/n sind 7 vH – mehrheitlich Frauen – in Teilzeit beschäftigt.

Alle Teilzeitbeschäf tigten sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, dies ist in

einer Betriebsvereinbarung geregelt. Die Arbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten liegt

überwiegend bei etwa 50 vH der Regelarbeitszeit. 

4 . 1 . 2  S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Im Unternehmen wird »Familienfreundlichkeit« nicht als explizite Strategie verfolgt,

und es werden auch keine besonderen Maßnahmen zur Frauenförderung oder zur

Förderung von Chancengleichheit praktiziert. Die Familienfreundlichkeit ergibt sich

vielmehr aus kleinen pragmatischen Schritten und zeigt sich vor allem in der Erfül-
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lung von Einzelwünschen, die Mitarbeiterinnen an den Betrieb richten. Der Betrieb

wurde Anfang der 90er Jahre im Rah men eines landesweiten Wettbewerbs als fa-

milienfreundlicher Betrieb ausgezeichnet und hat nach Angaben von Personalab-

teilung und Betriebsrat auch ein entsprechendes Selbstver ständnis. Jedoch erfolg-

te die Auszeichnung eher unerwartet. 

Im Betrieb gibt es eine lange Tradition der Fürsorge für die Beschäftigten. Gleich-

wohl wer den einzelne Mitarbeiterwünsche vor allem dann realisiert, wenn sie gleich-

zeitig betriebswirt schaftlichen Zielen dienen.

Die familienfreundliche Ausrichtung des Unternehmens basiert auf zwei grund-

legenden Elementen:

1. Das Unternehmen ist geprägt von einer sozialen Tradition, die dem

Unternehmensgrün der verpflichtet ist. Dieser vertrat die Auffassung, dass

Sozialleis tungen nicht Wohltaten, sondern Rechte der Mitarbeiter sind. Diese

Philosophie wurde schon sehr früh auch institutionalisiert. Bis heute hat das Un-

ternehmen eine eigene Betriebskrankenkasse und einen Fonds für die Alters-

und Hinterbliebenenversorgung der Beschäftigten. Diese Tradition wird bis

heute im Betrieb kommuniziert. Es gibt eine starke Identifikation mit diesen

Ideen und ein starkes Zusammengehörigkeitsge fühl innerhalb der Belegschaft. 

2. Personalabteilung und Betriebsrat versuchen durch konkretes Handeln die

soziale Tradi tion des Unternehmens praktisch einzulösen. Beide sind bestrebt,

trotz unter schiedlicher Interessensposition über dialogisches Verhandeln zu

tragfähigen und nachhaltigen Kompromissen zu kommen. Zwischen beiden

besteht eine Vertrauensba sis, die durch die gemeinsame, erfolgreiche Gestal-

tung eines Sozialplans in den 90er Jahren gefestigt wurde.1 Im Fall von Proble-

men im Umfeld von Familie und Beruf oder bei Konflikten mit Vorgesetzten wen-

den sich die Beschäftigten an den Betriebs rat. Durch seine Einschaltung können

die Probleme im Normalfall gelöst werden und gelangen deshalb gar nicht bis

zum Personalchef. 
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4 . 1 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n

Der Betrieb ist an den Tarifvertrag Metall gebunden. Außerdem gelten verschiede-

ne für die Familienfreundlichkeit relevante Betriebsvereinbarungen:

Ende der 80er Jahre wurde eine erste Betriebsvereinbarung über gleitende Ar-

beitszeit abge schlossen, die Ende der 90er Jahre durch eine neue Betriebsverein-

barung über gleitende Arbeitszeit vollständig ersetzt wurde. Diese Betriebsverein-

barung regelt die Gleitzeit und die Bedingungen des eigenverantwortlichen

Zeitausgleichs und beinhaltet gleichzeitig eine Ver einbarung zur Kapazitätsanpas-

sung nach dem Vorbild der »atmenden Fabrik«, die die variable Gestaltung der Wo-

chenarbeitszeit entsprechend den betrieblichen Bedarfen ermöglichen soll. Im Fall

eines erhöhten Kapazitätsbedarfs kann die Abteilungsleitung nach einer Ankündi -

gungsfrist von fünf Arbeitstagen die durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf bis

zu 40 Stun den ausweiten, im Fall eines niedrigen Kapazitätsbedarfs auf bis zu 30

Stunden absenken.

Anlass für die Einführung dieser Regelung war die im Betrieb bis dahin nicht ge-

kannte Erfah rung eines betriebsbedingten Personalabbaus. Obwohl dieser Perso-

nalabbau durch einen Sozialplan abgefedert wurde, war er mit einem »Kulturschock«

verbunden. In Folge dessen fand im Betrieb ein Umdenken statt: Die Beschäfti-

gungssicherung gewann oberste Priorität. Die Betriebsvereinbarung über gleiten-

de Arbeitszeit mit der Möglichkeit temporärer Kapazi tätsanpassung zielt darauf ab,

die Produktion bestimmter Produktteile auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten

am Standort zu halten und Beschäftigung zu sichern. Aus familiären oder gesund-

heitlichen Gründen können Mitarbeiter/innen, insbesondere Mütter, von der Re-

gelung zur Kapazitätsanpassung ausgenommen werden. 

Für jede/n Mitarbeiter/in wird ein Zeitkonto geführt, das die jeweilige Arbeits-

zeit, die sich aus der Gleitzeit einschließlich der Kapazitätsanpassungen ergibt, ver-

zeichnet. Die Beschäftigten können in Absprache mit den Abteilungsleitern über

ihr Zeitkonto verfügen. Dabei müssen sie sowohl betriebliche Belange als auch Mit-

arbeiter/innen/-Interessen berücksichtigen. Der Zeitabbau kann Stunden-, tage-

oder wochenweise erfolgen. 

Die Betriebsvereinbarung trägt der familiären Situation der Beschäftigten Rech-

nung. Aus dringenden familiären Gründen kann von der vereinbarten Arbeitszeit

abgewichen werden. Dies gilt nicht nur für Krankheits- oder Pflegefälle in der Fa-

milie. Auch wenn Betreuungseng pässe bei kleinen Kindern auftreten, werden indi-

viduelle Lösungen gesucht.
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In einer Gesamtbetriebsvereinbarung mit dem Titel »Zur besseren Vereinbarkeit

von Familie und Beruf« wurde die Förderung familienfreundlicher Arbeitszeiten im

Unternehmen festge schrieben, und es wurden verschiedene Formen familiär be-

dingter Freistellungen geregelt. 

Im Zusammenhang mit der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen

können Be schäftigte Änderungen von Dauer und Lage der Arbeitszeit beantragen,

die vom Vorgesetzten wohlwollend zu prüfen sind. Sollte eine Ablehnung aus be-

trieblichen Gründen unvermeidlich sein, ist dies vom Personalwesen zu begründen

und dem Betriebsrat mitzuteilen. 

Beschäftigte haben das Recht, nach der vollen Inanspruchnahme des gesetzli-

chen Erzie hungsurlaubs eine Freistellung bis zu einem Jahr bei ruhendem Arbeits-

verhältnis in Anspruch zu nehmen. Zur Pflege von Angehörigen kann die Beschäf-

tigung für insgesamt maximal zwei Jahre bei ruhendem Arbeitsverhältnis

unterbrochen werden. Während dieser Fristen besteht der Anspruch auf Wieder-

beschäftigung auf einem gleichwertigen bzw. vergleichbaren Ar beitsplatz. Wäh-

rend der Freistellung sollen die freigestellten Beschäftigten betriebliche För -

dermaßnahmen in Anspruch nehmen, die die spätere Integration in das

Unternehmen erleich tern. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Urlaubs- und Krank-

heitsvertretungen zu überneh men. 

Eine Betriebsvereinbarung zum Thema »Partnerschaftliches Verhalten« wurde

in langer Gremienarbeit ausgehandelt und soll demnächst unterzeichnet werden.

Sie ging aus einer Betriebsvereinbarung gegen Mobbing und sexuelle Belästigung

am Arbeitsplatz hervor. 

4 . 1 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n -

f r e u n d l i c h e n  M a ß n a h m e n

Gleitende Arbeitszeit,  Kapazitätsanpassung und Zeitkonten

Unter den betrieblichen Maßnahmen, die die Familienfreundlichkeit am meis-

ten unterstützen, stehen für die Personalleitung und den Betriebsrat die Arbeits-

zeitregelungen an erster Stelle. Sie werden als die Regelung mit dem größten 

Effekt zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf betrachtet. Die Gleitzeitre-

gelung erlaubt es den Mitarbeiter/inne/n, ihre tägliche Arbeitszeit in bestimmten

vorgegebenen Grenzen flexibel zu gestalten und bei Bedarf an die familiäre Situa-

tion und die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen anzupassen. 

Offensichtlich nehmen auch die Beschäftigten diese Regelung als familienfreund-

lich wahr. 
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Die vereinbarte Möglichkeit einer kurzfristigen und temporären Anpassung der

Soll-Arbeits zeiten an unterschiedliche betriebliche Bedarfe (Kapazitätsanpassung)

steht der selbstbe stimmten Nutzung des Spielraums, den die Gleitzeit ansonsten

bietet, faktisch entgegen. Im Interesse von Beschäftigten mit Familienpflichten gibt

es jedoch zwei Regelungen zur Abfe derung eines solchen Eingriffs in den Zeit-

rhythmus: Erstens ist eine Ankündigungsfrist von mindestens 5 Werktagen verein-

bart worden, um es den Beschäftigten und ihren Familien zu ermöglichen, sich auf

die veränderten Arbeitszeiten einzustellen. Zweitens können Beschäf tigte in be-

gründeten Fällen, wozu auch familiäre Verpflichtungen gehören, von der Arbeits -

zeitanpassung ausgenommen werden. Eine Kollision zwischen betrieblichen Ar-

beitszeiterfor dernissen und den zeitlichen Möglichkeiten der Beschäftigten, diesen

zu entsprechen, sollte deshalb ausgeschlossen sein. 

Die von der Regelarbeitszeit abweichend geleistete Arbeitszeit wird auf Zeit-

konten erfasst. Dies betrifft auch die im Fall einer Kapazitätsanpassung geleistete

Mehr- oder Minderarbeits zeit. Die Beschäftigten können im Regelfall ihren indivi-

duellen Bedürfnissen entsprechend im Rahmen der durch die Zeitkonten gesetz-

ten Grenzen ihre Arbeitszeit variabel gestalten. Die Entnahme aus dem Zeitkonto

unterliegt einzig dem Dialog zwischen den Mitarbeiter/inne/n und den Vorgesetz-

ten. Daher hängt es von der Zustimmung der Führungskräfte ab, ob die Zeitkonten

im individuellen Zeitinteresse der Beschäftigten genutzt werden können. Im Kon -

fliktfall sind die Betriebsparteien für die Regelung der Konflikte zuständig. Bisher

gelang es immer, allein durch Einschaltung des Betriebsrats zu einer Lösung im Dia-

log zu kommen, ohne die Personalabteilung mit in die Klärung einzuschalten. 

Dies belegt die für den Betrieb typische Art des Umgangs miteinander. Be-

triebsrat und Perso nalabteilung verfolgen in diesen Fragen gemeinsame Ziele und

vermitteln diese Kultur der Kommunikation und Kooperation auch in den Betrieb

und seine Bereiche. Dieses Instrument funktioniert unter anderem auch deshalb so

gut, weil es durch die Größe des Betriebs vielfäl tige Möglichkeiten der Arbeitsor-

ganisation, der gegenseitigen Vertretung, der Versetzung usw. gibt und dadurch in-

dividuelle Wünsche leichter zu berücksichtigen sind, als es in kleine ren Betrieben

möglich wäre. Hinzu kommt, dass der Frauenanteil mit ca. einem Drittel relativ nied-

rig ist, der Anteil der Mütter und Pflegenden noch niedriger und somit jeweils nur

wenige Beschäftigte auf besondere Arbeitszeitregelungen angewiesen sind.

Teilzeitarbeit

Inzwischen ist es in dem Betrieb problemlos möglich, eine Teilzeitbeschäftigung

zu vereinba ren. Die Mehrheit der in Teilzeit Beschäftigten sind Frauen. In 75 vH der
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Fälle entscheiden sie sich dafür, weil sie Kinder zu betreuen haben. Nach Aussagen

von Betriebsrat und Perso nalleiter sind bisher 99 vH aller Teilzeitwünsche realisiert

worden, und dies jeweils auch in der gewünschten Art ihrer Umsetzung (z. B. halb-

tags, nur vormittags, zwei bis drei ganze Tage pro Woche, 2 Wochen Vollzeit und 2

Wochen frei usw.). 

Allerdings ist es derzeit immer noch so, dass die überwiegende Mehrheit der

Teilzeitbeschäf tigten eine Halbtagsbeschäftigung am Vormittag wünscht. Dies be-

reitet in einigen Bereichen bereits Probleme, da bestimmte Arbeitsabläufe so nur

noch schwer gesichert werden können. Aus diesem Grund wird dort mit Verset-

zungen gearbeitet. Kritisch wurde angemerkt, dass die Beschäftigten teilweise wenig

entgegen kommend sind, wenn es darum geht, ursprünglich begründete Verträge

über Teilzeit am Vormittag dann zu überprüfen, wenn die Kinder groß sind oder die

Pflegesituation nicht mehr gegeben ist. 

Das Unternehmen legt Wert auf die Feststellung, dass es schon 15 Jahre vor In-

krafttreten des Teilzeit- und Befristungsgesetzes vergleichbare Regelungen ange-

wandt hatte. Interessant ist dabei der konkrete Hintergrund der Einführung dieser

Regelungen: Bis Mitte der 80er Jahre war es so gut wie unmöglich, in dem Betrieb

Teilzeit zu arbeiten. Teilzeitwünsche sind zwar auch damals geäußert worden, sie

sind jedoch durchgehend negativ beschieden worden. Eine Änderung trat Mitte

der 80er-Jahre auf Initiative der Tarifvertragsparteien ein. Damals trafen drei Um-

stände zusammen, die die Einführung von Teilzeitarbeit beförderten:

Erstens hatte das Unternehmen einen Personalüberhang, den man durch die

Einführung von Beschäftigungsmöglichkeiten in Teilzeit für eine bestimmte Zahl

von Beschäftigten bewälti gen wollte. Dieses Ansinnen traf zweitens zusammen mit

dem Fakt, dass es in dem Betrieb seit langem nicht realisierte Teilzeitwünsche bei

den Beschäftigten – insbesondere bei Müt tern mit kleinen Kindern – gegeben hatte.

Drittens war der damalige Personalleiter durch seine eigene häusliche Situation für

das Thema sensibilisiert, denn er hatte zwei kleine Kin der, und seine Frau hatte sich

selbst für eine Teilzeitstelle entschieden, weil Erwerbsarbeit für sie einen hohen Stel-

lenwert hatte. Alle drei Umstände begünstigten die erfolgreiche Einfüh rung von

Teilzeitarbeit. Die Lösung des Problems des Personalüberhangs war zwar der letzt -

lich entscheidende Grund für die Einführung und die Akzeptanz von Teilzeitarbeit.

Die Nachhaltigkeit dieser Regelung ist aber sicher durch die damit verbundene ver-

änderte Ein stellung zur Teilzeitarbeit – gefördert durch die persönliche Überzeu-

gung des Personalleiters – erwirkt worden. Der Bedarf der Beschäftigten allein war

hingegen kein ausschlaggebender Grund für die Einführung von Teilzeitmöglich-

keiten gewesen. 
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Aus der Sicht des Betriebsrats ergab sich damals in der Frage der Vereinbarkeit

von Familie und Beruf eine deutliche Entspannung, denn viele junge Frauen mit

Kindern entschieden sich für die nun eingeführten Teilzeitmodelle. Dadurch waren

viele informelle Regelungen nicht mehr notwendig, die zuvor in Einzelfällen indi-

viduell mit Beschäftigten getroffen worden waren, um Vereinbarkeitsprobleme zu

lösen. 

Elternzeit und Rückkehr in den Betrieb

Ca. 80 vH der Mütter nehmen nach der Elternzeit ihre Arbeit im Betrieb wieder

auf, wobei sie in der Mehrheit der Fälle dann auf einen Teilzeitplatz wechseln. 

Die Beschäftigten halten in Elternzeit von sich aus den Kontakt zum Unterneh-

men, nehmen an Weiterbildungsmaßnahmen teil und arbeiten teilweise als Ver-

tretung für Kollegen, die krank oder im Urlaub sind. 

Obwohl es im Betrieb keine gezielte Rückkehrförderung und keine speziellen

Instrumente zur Betreuung der Beschäftigten in Elternzeit gibt, scheint beides pro-

blemlos zu funktionieren. 

Kinderbetreuung

Obwohl von Seiten der Beschäftigten der Wunsch nach betrieblicher Unter-

stützung bei der Kinderbetreuung geäußert wird und in der Region eine Betreu-

ungslücke – vor allem für kleine Kinder und in Bezug auf Tagesbetreuung – besteht,

hat die Konzernleitung bisher jedes En gagement in diesem Bereich abgelehnt. Als

Begründung wird angeführt, dass das Werk am Standort (im Unterschied zu ande-

ren Standorten, wo es betriebseigene Kindereinrichtungen gibt) zu klein sei und es

außerdem genügend private Angebote zur Kinderbetreuung gäbe. Die unter-

schiedliche Behandlung der Beschäftigten von Standort zu Standort wird von

Beschäf tigten und Betriebsrat als ungerecht empfunden.

Das tatsächlich vorhandene breite Angebot privater Kinderbetreuung löst das

Problem nicht, denn es kann nur von gut verdienenden Eltern genutzt werden. Ein

Teil der gut qualifizierten Mütter macht von diesen Angeboten Gebrauch. Familien

mit niedrigem Einkommen haben jedoch große Probleme und können teilweise

selbst die Kosten für die öffentlich angebotenen Kindergartenplätze nur schwer auf-

bringen. Der Betriebsrat hat sich deshalb für eine Beteili gung des Unternehmens

an den Kinderbetreuungskosten eingesetzt, konnte sich aber auch mit dieser For-

derung bei den zuständigen Personen auf Konzernebene bisher nicht durchset-

zen.
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Frauen in Leitungsfunktionen

Frauen sind in Leitungsfunktionen stark unterrepräsentiert. Die Praxis im Be-

trieb zeigt, dass nur solche Beschäftigte in Führungspositionen kommen, die zeit-

lich für das Unternehmen flexibel verfügbar sind. So ist aus Sicht der Personallei-

tung eine »gewisse zeitliche Flexibili tät« am Ende des Arbeitstages notwendig, wenn

Probleme gelöst werden müssen, die nicht aufgeschoben werden können.

Qualifizierte Frauen, die eine Karriere anstreben, werden weder durch eine ge-

zielte Frauen förderung unterstützt noch durch Angebote im Bereich der zeitlichen

Verfügbarkeit oder der Kinderbetreuung. Sie sind ausschließlich auf individuelle Lö-

sungen und private Angebote angewiesen.

4 . 1 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Betrieb versucht, mit kleinen, pragmatischen Schritten die Arbeitsbedin-

gungen der Be schäftigten in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu

verbessern. Überwie gend geschieht dies durch eine entsprechende Organisation

der Arbeitszeiten: Teilzeitwün sche können realisiert, die Gleitzeit zur Anpassung an

familiale Belange genutzt werden. Aufgrund des traditionell guten Betriebsklimas

werden besondere Arbeitszeitwünsche durch die Mütter (bzw. Väter) mit hoher

Wahrscheinlichkeit auch artikuliert. Die wirtschaftlich gute Situation des Betriebes,

die Betriebsgröße und der relativ geringe Anteil von Müttern mit Teilzeitwünschen

bilden günstige Bedingungen und sind der Grund dafür, dass diese Arbeits -

zeitwünsche in der Regel auch realisiert werden können. Teilzeit ist inzwischen eine

weitge hend akzeptierte Arbeitszeitform im Betrieb. Für Frauen, die die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie über den Weg der Teilzeitarbeit herstellen möchten, bie-

tet der Betrieb somit gute Bedingungen. 

Anders sieht es hingegen für karriereorientierte Frauen und Mütter aus, für die

Teilzeitarbeit nicht das Mittel der Wahl ist. Diese Beschäftigten finden im Betrieb

wenig Unterstützung – weder durch eine der Vollzeit entsprechende Kinderbe-

treuung noch durch eine spezielle Karriereförderung zur Kompensation strukturel-

ler Nachteile. Nach Aussagen der Personal leitung haben Frauen die Möglichkeit, in

Führungspositionen aufzusteigen, da die Auswahl allein nach den Kriterien Quali-

fikation, Verfügbarkeit und Qualität der Arbeit vorgenommen wird. Auch nach Ein-

schätzung des Betriebsrates haben im Unternehmen beide Geschlechter die glei-

chen Chancen. Eine spezielle Frauenförderung sei damit nicht nötig. Sie wird

außer dem mit der Begründung abgelehnt, dass auf diese Weise Geförderte den

Touch von Mitar beiterinnen und Vorgesetzten zweiter Klasse hätten. Dass Frauen

trotz der behaupteten glei chen Chancen in den Führungspositionen kaum vertre-

7

9

7

9

7

9

7

32



ten sind, ist im Betrieb kein Thema, und die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und

Karriere für Mütter wird letztlich als deren Pri vatsache angesehen. 

Die (auch) im individuellen und familiären Zeitinteresse nutzbaren flexiblen Ar-

beitszeiten sind ursprünglich nicht mit dem Ziel der Erhöhung von Zeitsouveräni-

tät eingeführt worden, sondern primär aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Al-

lerdings haben Personalleitung und Betriebsrat dann bei der Ausgestaltung der

Gleitzeitregelungen gleichzeitig auch den Blick auf die Vereinbarkeit von Familie

und Beruf der Beschäftigten gerichtet. Familienfreundlich keit ist hier eher ein (durch-

aus erwünschter) Sekundäreffekt. Zwar hängt die Umsetzung der Arbeitszeitwün-

sche der Beschäftigten letztlich von den Entscheidungen der jeweiligen Vor gesetzten

ab. Diese werden jedoch angehalten, sachbezogene Entscheidungen zu treffen und

im Ablehnungsfall eine nachvollziehbare Begründung vorzulegen, die der Prüfung

durch Be triebsrat und Personalabteilung standhalten muss. Damit verpflichtet das

Unternehmen die Führungskräfte, die Interessen der Beschäftigten zu berücksich-

tigen. Für Mitarbeiter/innen mit besonderen familiären Verpflichtungen gibt es auch

im Fall temporär kapazitätsabhängig angeordneter Arbeitszeiten Ausnahmerege-

lungen, so dass Härtefälle in jedem Fall vermieden werden. 

Dieser Betrieb ordnet sich zwischen den Typen 1 und 2 ein, denn die Verein-

barkeit von Beruf und Familie wird in großen Teilen als Privatsache der Beschäftig-

ten aufgefasst, gleichzeitig berücksichtigen die Arbeitszeitregelungen die persön-

liche Situation der Beschäftigten, und individuelle (Teilzeit-) Wünsche von

Beschäftigten werden erfüllt. Familienfreundlichkeit ist in diesem Betrieb Ergebnis

des guten Willens der Betriebsparteien, etwas für »ihre« Mitar beiter/innen zu tun.

Dabei geht es ähnlich wie in einer großen Familie zu: Man unterstützt sich gegen-

seitig und berücksichtigt besondere Lebenssituationen. Es gibt keinerlei Leitbild für

eine familienfreundliche Betriebspolitik, keine formulierte Zielstellung und keine

messba ren Indikatoren. Daten und Fakten im Kontext dieses Themas werden zu-

mindest nicht syste matisch erhoben. Strukturelle Benachteiligungen von Eltern –

und besonders von Müttern – werden nicht gesehen und folglich auch nicht zu

kompensieren versucht. Bei grundsätzlich positiven Ergebnissen muss die famili-

enfreundliche Politik in diesem Betrieb folglich be grenzt bleiben. Grenzen zeigen

sich z. B. in der Frage der Vereinbarkeit von Karriere und Mutter- oder Elternschaft.
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4 . 2  M E TA L L B E T R I E B  –  A U F  D E R  S U C H E  N A C H  D E M  

G E G E N S TA N D

4 . 2 . 1 A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Es handelt sich um einen traditionellen Männerbetrieb in einer typischen Männer-

branche. Unter den rund 4.000 Beschäftigten sind ca. 240 Frauen (Frauenanteil von

6 vH). Die weibli chen Beschäftigten sind überwiegend im Angestelltenbereich tätig,

unter den Hochqualifi zierten beträgt der Frauenanteil rund 10 vH. Teilzeitarbeit

spielt eine untergeordnete Rolle, allerdings gibt es in den letzten Jahren aufgrund

von Erfahrungen mit einer temporären Ar beitszeitverkürzung zunehmend Wün-

sche nach Arbeitszeitreduzierung auf 96 vH der Regel arbeitszeit. Inklusive dieser

vollzeitnahen Teilzeit liegt die Teilzeitquote im Betrieb bei 10 vH, ohne diese be-

sondere Teilzeitform bei 1,2 vH. 

Der Betrieb ist tarifgebunden. Aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten

der Branche befindet sich das Unternehmen in einem Restrukturierungsprozess,

der einen sozialverträgli chen Stellenabbau einschließt. Bis 2006 werden Stellen ab-

gebaut. Dieser Prozess bewirkt große Veränderungen in der Belegschaftsstruktur.

Insbesondere beschleunigt er einen Gene rationswechsel unter den Führungskräf-

ten.

4 . 2 . 2 S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist neu für das Unternehmen. Es

wurde im Kontext von Zertifizierungen anderer Unternehmen am Standort von

außen an den Betrieb herangetragen. Die Personalabteilung hat das Thema aufge-

griffen, wofür vor allem zwei Argumente der externen Promotoren des Themas aus-

schlaggebend gewesen sind: erstens die Aussicht, dass damit ein Imagegewinn ver-

bunden sein würde2 und zweitens die Behauptung, dass familienfreundliche

Maßnahmen nur wenig bis gar nichts kosten würden. Das Argument der externen

Expert/inn/en lautete, dass bestimmte Veränderungen mit wenig Aufwand zu be-

werkstelligen seien und dass viele ohnehin praktizierte Dinge lediglich in den Kon-
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text zum Thema »Familienfreundlicher Betrieb« gestellt werden müssten. Der Be-

triebsrat, der bisher auf diesem Gebiet nicht tätig gewesen war, identifiziert sich mit

dem Thema und ist bereit, sich für dessen Umsetzung zu engagieren.

Vor kurzem erhielt der Betrieb die Grundzertifizierung als familienfreundlicher

Betrieb. Die Durchführung dieser Auditierung diente der Platzierung des Themas

im Unternehmen und wurde für eine Bestandsaufnahme aller existierenden Rege-

lungen und informellen Lösungen im Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie genutzt. Bei den zusammen mit den Auditoren erarbeiteten zukünftigen Hand-

lungsfeldern geht es vorrangig darum, schon vor handene Angebote unter dem

Blickwinkel eines familienfreundlichen Unternehmens neu zu interpretieren. 

Das Konzept sieht acht Handlungsfelder vor, in denen die Machbarkeit von Maß-

nahmen zunächst überprüft werden sollen. Bei den Arbeitszeitregelungen wird ge-

prüft, inwieweit Schichtflexibilisierungen und eine weitere Flexibilisierung der Gleit-

zeit für Angestellte einen Beitrag leisten können zur Berücksichtigung besonderer

familiärer Belange. Das Thema Familie und Beruf soll in den Mitarbeiter-Vorgesetz-

ten-Gesprächen angesprochen werden. Fahrgemeinschaften sollen organisatorisch

unterstützt werden. Die interne Kommunikation soll das Thema Vereinbarkeit von

Familie und Beruf unter den Mitarbeiter/inne/n verbreiten. Für die externe Kom-

munikation wird ein PR-Berater ein Marketing-Konzept erstellen. Es ist vorgesehen,

das Thema in Zukunft zu einem Bestandteil von Führungsseminaren zu machen

und dadurch einen Beitrag zu einer familienfreundlichen Unternehmenskultur zu

leisten. Im Bereich der Personalentwicklung sollen Angebote zur Wiedereingliede-

rung erarbeitet werden. Den Beschäftigten sollen Serviceangebote auf dem Werks-

gelände zur Verfügung gestellt werden. Ein Service für Familien soll Beratungs- und

Vermittlungsleistungen in den Berei chen Kinderbetreuung und Pflege pflegebe-

dürftiger Angehöriger bereitstellen.

Bis heute haben beide Betriebsparteien nur wenig konkrete Ideen, wie das Werk

zu einem familienfreundlichen Betrieb umgestaltet werden könnte. Geschäftsfüh-

rung und Betriebsrat propagieren vor allem eine abstrakte Forderung nach Verän-

derung der Unternehmenskultur. Beide stellen jedoch auch resigniert fest, dass sich

die gewünschten Veränderungen bisher nicht einstellen und dass die Mehrheit der

Beschäftigten das Thema bisher nicht einmal zur Kenntnis genommen hat. 

4 . 2 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n

Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Gleichstellung der Geschlechter

gibt es im Unternehmen zurzeit keine Betriebsvereinbarungen.
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Eine Betriebsvereinbarung über Kinderbetreuung legt fest, dass der Betrieb ma-

ximal sechs Belegplätze in einer Kindertagesstätte in der Nähe des Werksgeländes

fördert. Gleichzeitig bezuschusst er selbst organisierte kleine Betreuungsgruppen

für Kinder unter 3 Jahren. Be dingung dafür ist, dass die Kinder dort von ausgebil-

deten Fachkräften betreut werden.

4 . 2 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n  

Herstellung einer familienfreundlichen 

Unternehmenskultur

Personalabteilung und Betriebsrat haben es sich zur Aufgabe gemacht dafür zu

sorgen, dass in Zukunft Arbeitsleben und Privatleben im Betrieb zusammen ge-

dacht werden. Das Ziel besteht darin, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu

einer selbstverständlichen Charak teristik des Erwerbslebens zu machen.

Der Betrieb ist von einer familienfreundlichen Unternehmenskultur derzeit weit

entfernt. Weder in den Köpfen der Beschäftigten noch in den Köpfen der Vorge-

setzten gehören Arbeit und Familie zusammen. Aus Sicht der Vorgesetzten sind Ein-

flüsse des Privatlebens von Beschäftigten auf den Betrieb immer mit Problemen be-

haftet, die den betrieblichen Ablauf stören. Im Einzelfall werden Schwierigkeiten –

sofern sie überhaupt artikuliert werden – individuell überwunden; bestimmte Pro-

blemlagen werden an die Einrichtungen der betriebli chen Sozialarbeit verwiesen. 

Um dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu einer stärkeren Ver-

breitung unter der Belegschaft zu verhelfen, arbeitet die Personalabteilung eng mit

der PR-Abteilung des Unternehmens zusammen. Dazu bedient sie sich der klassi-

schen Instrumente der internen Kommunikation. Diese sind das Intranet, die Werks-

zeitung und statische Informationssäulen auf dem Werksgelände. Auch über die

Einrichtung eines Werkfernsehens wird zusammen mit externen PR-Beratern nach-

gedacht. Das Thema wird in den genannten Medien regelmäßig aufgegriffen. Au-

ßerdem nutzt man die Betriebsfeste zur Information der Beschäftigten. Die Ergeb-

nisse dieser PR-Arbeit sind bisher jedoch eher enttäuschend. 

Kinderbetreuung

Die einzige familienfreundliche Maßnahme, die bislang im Unternehmen um-

gesetzt wurde, betrifft die Unterstützung von Beschäftigten bei der Kinderbetreu-

ung. Ziel war die Unterstüt zung aller Mitarbeiter/innen, die Probleme bei der Un-

terbringung ihrer Kinder haben. 
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Zunächst wurde durch eine Befragung der Bedarf an einer betrieblichen Kin-

derbetreuung ermittelt. Diese ergab, dass ein großer Teil der Beschäftigten das Pro-

blem der Kinderbetreu ung selbst löst. Zum einen sind die Familienstrukturen sehr

traditionell, so dass die meisten Kleinkinder in der Familie betreut werden. Zum an-

deren ist die kommunale Kinderbetreu ungssituation in der Stadt für Kinder ab 3

Jahren gut. Für Beschäftigte, die in ländlichen Gemeinden außerhalb der Stadt leben,

ist es zwar schwieriger, Kinderbetreuungsplätze zu finden. Jedoch bevorzugen El-

tern für die Betreuung von Kindern im Kindergartenalter eher eine wohnortnahe

Lösung, weshalb betriebliche Angebote hier keine passende Lösung dar stellen wür-

den. Ein konkreter Bedarf besteht aber an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im

Alter von bis zu 3 Jahren. 

Nach längeren Diskussionen einigte man sich darauf, sechs Plätze in einer Kin-

dertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Nähe des Betriebsgeländes für den Be-

trieb zu belegen und gleichzeitig kleine private Betreuungsgruppen finanziell zu

unterstützen, sofern sie von Fach personal geleitet werden. Von den sechs Beleg-

plätzen werden zurzeit nur drei genutzt. Zu sätzlich befinden sich sechs bis sieben

Kinder in Einzelgruppen, die vom Unternehmen unter stützt werden. Bezogen auf

die insgesamt 4.000 Beschäftigten ist der Bedarf an Kinderbetreu ung folglich sehr

gering. Die Nutzerinnen und Nutzer sind mit dem Angebot jedoch sehr zufrieden. 

Betriebsrat und Personalabteilung haben keine Erklärung dafür, dass nicht mehr

Kinder betreuungsplätze nachgefragt werden. Alle Bemühungen der zuständigen

Stellen, das Ange bot im Betrieb bekannter zu machen, haben am Umfang der Nut-

zung nichts geändert. Dies ist der Grund dafür, dass – unabhängig von dem positi-

ven Votum der Nutzer/innen – im Betrieb darüber nachgedacht wird, die derzeit

befristete Regelung bei Bestandsschutz für die dort betreuten Kinder auslaufen zu

lassen. 

Schulung der Führungskräfte

Führungskräfte spielen eine Schlüsselrolle wenn es darum geht, (kulturelle) Ver-

änderungen im Betrieb zu erzielen. Die Personalführung möchte deshalb ihre Ideen

der Familienfreund lichkeit über die Führungskräfte durch alle Hierarchieebenen bis

zu den einzelnen Beschäf tigten transportieren. Gleichzeitig sollen die Führungs-

kräfte die Sicherheit haben, dass ihre Entscheidungen zugunsten der familiären Ver-

pflichtungen ihrer Mitarbeiter/innen durch die höhere Hierarchieebene mitgetra-

gen werden. Durch Veränderungen im Verhalten der Vorge setzten soll letztlich der

angestrebte kulturelle Wandel im Betrieb bewerkstelligt werden. 
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Zu diesem Zweck werden Informationen und Schulungen zum Thema durch-

geführt. Die Führungskräfte sind ihrerseits angehalten worden, die Informationen

zum Programm des familienfreundlichen Betriebs in ihre Team– und Bereichsbe-

sprechungen zu transportieren. Das Audit für Familie hat ein spezielles Schulungs-

programm für Führungskräfte des Unter nehmens erarbeitet, das in einigen Berei-

chen schon durchgeführt worden ist. Zum neuen Leitbild einer Führungskraft gehört

nunmehr neben der fachlichen Qualifikation auch die soziale Kompetenz. Ein As-

pekt der sozialen Kompetenz ist die Berücksichtigung familiärer Interessen der Be-

schäftigten. 

Soziale Kompetenz – so die Aussagen der Betriebsparteien – sei bei Frauen eher

vorhanden als bei Männern. Aus diesem Grund würden Frauen gern als Vorgesetz-

te eingesetzt. In den Zahlen widerspiegelt sich dies derzeit jedoch (noch?) nicht.

Personalabteilung und Betriebsrat sehen, dass höher qualifizierte Frauen nach Ge-

burt des ersten Kindes häufig einen Karriere knick erfahren, und bezeichnen dies als

eine negative und unerwünschte Entwicklung. Dies führte jedoch bisher nicht zu

Überlegungen, wie der Betrieb in Bezug auf diese Problemsitua tion aktiv werden

könnte. 

Arbeitszeit und Teilzeit

Anders als in anderen Betrieben wird einer familienfreundlichen Arbeitszeitge-

staltung kein prominenter Platz eingeräumt. In vielen Bereichen werden die tarifli-

chen Arbeitszeiten von derzeit 38,5 Stunden pro Woche nahezu ständig über-

schritten. Bei den außertariflichen Ange stellten gibt es keine Zeiterfassung. Beides

ist kein Thema, das im Rahmen des kulturellen Wandels zum familienfreundlichen

Betrieb zur Sprache kommt.

Teilzeit als Weg zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt ebenfalls keine

große Rolle im Unternehmen – es gibt auch keine Diskussionen darüber, ob eine

Ausweitung der Teilzeit angebote die Orientierung auf den familienfreundlichen Be-

trieb stärken könnte. Es herrscht vielmehr immer noch das traditionelle Verständ-

nis vor, dass der oder die Beschäftigte sich nach den Erfordernissen des Betriebs

richten muss. In Ausnahmefällen wurden spezielle Ar beitszeitarrangements durch

individuelle Absprachen in den Abteilungen gelöst. 

Dass die Teilzeitquote dennoch 10 vH beträgt liegt daran, dass eine beträchtli-

che Anzahl von männlichen Schichtarbeitern aus dem Technikbereich ihre Arbeits-

zeit um 4 vH gekürzt hat. Dies geht auf eine befristete Verkürzung der allgemeinen

Arbeitszeit zurück, die vor einigen Jahren mit dem Ziel der Beschäftigungssiche-

rung praktiziert worden war. Diese brachte den Beschäftigten zehn zusätzliche freie
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Arbeitstage, die nicht bezahlt wurden. Die Beschäftigten lernten schnell,  den Ge-

winn an Zeitwohlstand zu schätzen. Als im Betrieb wieder zu den alten Arbeitszei-

ten übergegangen wurde, wollten viele Mitarbeiter die kürzeren Arbeitszeiten bei-

behalten. Seit 2004 gilt deshalb folgende Regelung im Betrieb: Alle, die die Kürzung

der Arbeitszeit um 10 Arbeitstage pro Jahr fortsetzen wollen, können dies auf An-

trag jeweils für ein Jahr tun. 2004 entschieden sich 150 Beschäftigte für diese Vari-

ante, für 2005 lagen bereits 320 Anträge vor. 

Welche Wirkungen diese Arbeitszeitverkürzung in Bezug auf die Vereinbarkeit

von Beruf und Familie hat, ist weder bekannt noch wird diese Frage thematisiert. 

4 . 2 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Etablierung familienfreundlicher Maßnahmen wird in diesem Betrieb »von oben«

ver sucht, per top-down-Ansatz. Es fehlt jedoch bisher an einer soliden Bedarfsana-

lyse. Man hat sozusagen die Therapie vor der Diagnose, was Probleme aufwerfen

muss. 

Positiv hervorzuheben sind die Unterstützungsmaßnahmen zur Kinderbetreu-

ung. Obwohl diese derzeit nur wenige Beschäftigte erreichen, sind sie aber für die

Nutzer/innen eine wich tige Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie. 

Trotz des erklärten Willens von Geschäftsführung und Betriebsrat ist die Reich-

weite des guten Vorhabens bisher sehr begrenzt. Dies hat mehrere Gründe: 

Die Beschäftigten sind überwiegend männliche Allein- oder zumindest Haupt-

verdiener. Für sie stellt sich die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht,

da sie in ihren Fami lien eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung praktizieren, die

ihnen eine weitgehende Ver fügbarkeit für die Anforderungen im Betrieb sichert.

Anders als in vielen anderen Betrieben, sind es folglich nicht die Beschäftigten, die

nach Lösungen für ihre individuellen Vereinbar keitsprobleme suchen und deshalb

an die betrieblichen Akteure herantreten, sondern das Thema soll »von oben« in

den Betrieb getragen werden. 

Die Akteure im Betrieb, die diese Idee propagieren, haben selbst kein Leitbild

von Familien freundlichkeit3 und wissen nur sehr wenig über die konkreten Proble-

me und Bedarfe der Beschäftigten im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und

Familie. Aktivitäten orientie ren deshalb lediglich auf vermutete Bedarfe und sind

nicht zuletzt deshalb nicht immer erfolg reich. 

Die Personalabteilung lehnt es explizit ab, sich im Rahmen der Orientierung auf

Familien freundlichkeit mit der besonderen Situation der im Betrieb beschäftigten
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Mütter (und Väter) zu befassen. Als Begründung wird angeführt, Familienfreund-

lichkeit dürfe nicht auf eine spezifische Gruppe oder eine besondere Lebensphase

eingeengt werden. Diese Haltung führt aber dazu, dass letztlich niemand ange-

sprochen wird. Wenn Familienfreundlichkeit »immer« und »für alle« praktiziert und

»Teil der Unternehmenskultur« werden soll, dabei aber nicht gleichzeitig für ver-

schiedene Beschäftigtengruppen und unterschiedliche Lebenssituationen konkret

gefasst wird, muss sie zwangsläufig inhaltsleer bleiben. 

Die Personalabteilung lehnt es strikt ab, angestrebte und praktizierte familien-

freundliche Maßnahmen und Verfahren als Regelungen schriftlich zu fixieren. Das

Argument lautet, es sei viel wichtiger, Familienfreundlichkeit zu leben, als Ideen da-

rüber aufzuschreiben. Es wird behauptet, im Betrieb würden alle vorstellbaren fa-

milienfreundlichen Maßnahmen praktiziert und immer Lösungen gefunden und es

bedürfe deshalb keiner schriftlichen Vereinbarung. Diese Einschätzung wurde schon

während der wenigen Interviews, die das Forscherinnen team im Betrieb führte, wi-

derlegt, was sich u. a. in unterschiedlichen Sichtweisen und Wertungen der Akteu-

re zeigte. Ohne klare Regelungen und darauf basierenden Ansprüchen der Be-

schäftigten und Pflichten der Vorgesetzten ist eine nachhal tige Veränderung des

Umgangs mit dem Thema höchst unwahrscheinlich. 

Verantwortlich für die Umsetzung von familienfreundlichen Maßnahmen sind

überwiegend solche Personen, die selbst keine Kinder haben und die Problematik

deshalb nicht aus der eigenen Praxis kennen.

Der Betrieb ist dem Typ 1 zuzuordnen. Zwar hat sich der Metallbetrieb zum Ziel

gesetzt, ein familienfreundlicher Betrieb zu werden, er nimmt aber die konkreten

Probleme, die Beschäf tigte bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben, nicht

wirklich in den Blick. Weil besondere Lebenssituationen der Beschäftigten oder be-

sondere Lebensphasen nicht privile giert behandelt werden sollen, findet der Be-

trieb kaum einen Ansatzpunkt für konkretes familien freundliches Handeln. Die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie bleibt vorerst Privatsache der Beschäftigten. 
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4 . 3 M I T T E L S TÄ N D I S C H E  B A N K  –  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  

I M  V E R B O R G E N E N  

4 . 3 . 1 A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Ein mittelständisches Unternehmen der Finanzwirtschaft betreibt eine Vielzahl von

Filialen und Beratungscentern an 150 Standorten in und im Umkreis einer Bal-

lungsregion. Es be schäftigt insgesamt 2.800 Mitarbeiter/innen, darunter ca. 400 Au-

ßertarifliche. 700 Mitarbei ter/innen sind in den Filialen tätig. Eine Restrukturie-

rungsphase mit einem sozialverträglichen Personalabbau und befristetem Verzicht

auf Tariferhöhungen war gerade abgeschlossen, es gibt derzeit eine Beschäfti-

gungsgarantie bis 2008, dennoch ist die Sorge um die Sicherheit der Arbeitsplätze

groß. 

Der Frauenanteil im Unternehmen beträgt mehr als 60 vH und ist damit deut-

lich höher als in anderen Betrieben der Branche, in denen – anders als in dem un-

tersuchten Unternehmen – der Frauenanteil im Zuge des Personalabbaus zurück-

ging und meist nur noch reichlich 50 vH beträgt. Der überwiegende Teil der Frauen

ist im Vertrieb beschäftigt. Unter den Filiallei ter/inne/n sind 45 vH Frauen, auf Ab-

teilungsleiterebene 30 vH, auf der zweiten Führungs ebene noch 10 vH, im Vorstand

gibt es nur Männer.

Der Betrieb ist tarifgebunden. Die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39

Stunden. Der Teilzeitanteil schwankt je nach Bereich zwischen 10 vH und 85 vH und

hat sich in den letzten Jahren erhöht. Der Umfang der Teilzeitarbeit beträgt bei den

meisten Nutzerinnen 50 vH der Regelarbeitszeit. 

4 . 3 . 2 S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist im Unternehmen kein explizites Thema,

es gibt keine Betriebsvereinbarungen dazu, und es werden auch keine speziellen

familienfreundli chen Maßnahmen angeboten. Dennoch gibt es im Betrieb sehr gute

Möglichkeiten für die Beschäftigten, Anforderungen aus Familie und Beruf mitei-

nander zu verbinden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Personalleiterin und Be-

triebsrat diesbezüglich klare Ziele haben und diese mit den ihnen zur Verfügung

stehenden Mitteln umsetzen. 

Der Betriebsrat setzt sich für eine mitarbeiter/innen/freundliche Politik des Un-

ternehmens ein und sammelt dazu Informationen über Bedarfe und Wünsche der
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Beschäftigten im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie . Die Perso-

nalleiterin verfolgt ebenfalls ein Konzept, in dem die persönliche Situation der Mit-

arbeiter/innen und deren Zeitbedarfe bei der Arbeits- und Einsatzplanung und der

Personalentwicklung berücksichtigt werden, zusätzlich engagiert sie sich – aller-

dings fast ausschließlich informell – für die Förderung der Frauen. Ein offener Um-

gang mit den Themen Familienfreundlichkeit und Frauenförderung würde nach

Auffassung der Personalleiterin derzeit nicht zu besseren praktischen Resultaten

führen. Eher sei zu befürchten, dass die damit verbundenen Maßnahmen diskredi-

tiert würden. Sie sei erfolgreicher, indem sie durch geschickte Personalpolitik und

informelle Netzwerkbildung die ihr zur Verfügung stehenden Spielräume ausnutzt.

So werden frauen- und familienspezifische Belange indirekt gefördert, ohne expli-

zit als solche benannt zu werden. 

In der Praxis wirken sich die mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeitregelungen nach

Einschätzung der Beschäftigtenvertreter positiv auf die Familienfreundlichkeit des

Unternehmens aus. 

4 . 3 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n

Die Betriebsvereinbarung über die Arbeitszeiten/gleitende Arbeitszeit aus dem Jahr

2000 regelt, dass die Mitarbeiter/innen innerhalb eines gegebenen Zeitrahmens

von montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 20.30 Uhr in ihrer Arbeitsgruppe selbst

über Arbeitsbeginn und -ende entscheiden. Bedingung ist, dass die Funktionsfä-

higkeit der organisatorischen Einheiten gewährleistet ist. Es ist Aufgabe der Füh-

rungskräfte, die jeweils notwendige Anzahl der Mit arbeiter/innen während der Öff-

nungszeiten einer Filiale festzulegen. Innerhalb der Arbeits gruppe planen dann die

Mitarbeiter/innen eigenverantwortlich ihre jeweiligen konkreten Arbeitszeiten. Der

Planungsvorlauf beträgt vier Wochen. Bei der eigenverantwortlichen Pla nung der

Arbeitszeiten sind die sozialen Belange einzelner Arbeitnehmer (z. B. Kinderbetreu -

ung, Pflegeverantwortung, Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen usw.) zu

berücksichti gen. Schwangere, Alleinerziehende und Mitarbeiter/innen mit Pflege-

verantwortung sind nicht verpflichtet, Arbeitszeiten nach 19 Uhr (Mo-Do) bzw. 17

Uhr (Fr) wahrzunehmen. Kurzfristig ausfallende Mitarbeiter/innen können durch

Springer/innen aus dem regionalen Sprin ger/innen/pool ersetzt werden. Nur wenn

die Mitarbeiter/innen keine einvernehmliche Pla nung der konkreten Arbeitszeiten

zustande bringen, entscheiden die jeweiligen Vorgesetzten. Vor deren endgültiger

Entscheidung ist der Betriebsrat zu hören. 
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Die Arbeitszeit wird mit Hilfe eines Zeiterfassungssystems dokumentiert und

über Gleitzeit konten gesteuert. Zeitweise auftauchende Guthaben – u. a. durch

Mehrarbeit – sollen zeitnah in Freizeit ausgeglichen werden. 

Eine Betriebsvereinbarung zur Samstagsarbeit legt fest, dass samstags maximal

6 vH der Arbeitnehmer/innen tätig sein dürfen. Samstagsarbeit ist grundsätzlich

freiwillig. 

Der vereinbarte Sozialplan aus dem Jahr 2003 enthielt verschiedene Maßnah-

men zur sozialverträgli chen Personalanpassung, darunter u. a. auch kollektive Ar-

beitszeitverkürzungen, Teilzeitver einbarungen und vorübergehende Freistellun-

gen. In diesem Rahmen erfolgte bei Verpflich tung zu mindestens 60-monatiger

Teilzeitarbeit ein Teillohnausgleich für einen Zeitraum von 12 Monaten. Bei freien,

neu oder wieder zu besetzenden Stellen haben diese Mitarbei ter/innen bei ent-

sprechenden Qualifikationsvoraussetzungen einen Besetzungsvorrang. Au ßerdem

können Mitarbeiter/innen eine Freistellung bis zu 5 Jahren in Anspruch nehmen.

Im Falle der Inanspruchnahme von Elternzeit ist eine erweiterte Freistellung von 8

Jahren mög lich. Bei Wiedereintritt haben die Mitarbeiter/innen Anspruch auf einen

mit ihrem zum Zeit punkt der Beurlaubung gleichwertigen bzw. gleichwertig-zu-

mutbaren Arbeitsplatz. Darüber hinaus haben sie das Recht auf Freistellung (Sab-

batical) im Rahmen einer Beschäftigungszeit von 60 Monaten für die Dauer von bis

zu 12 Monaten, wobei hierfür eine Vereinbarung über das Ansparen der Bezüge für

die Freistellungsphase erforderlich ist. 

4 . 3 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n

Familienfreundliche Arbeitszeiten

Die langen Öffnungszeiten der Bank stellen für Familien mit Kindern kein grö-

ßeres Problem dar, da der Arbeitszeitrahmen für Eltern enger gesteckt ist als für das

Personal ohne Kinder. Die Betriebsvereinbarung wird so ausgelegt, dass Eltern ihre

Arbeitszeit bevorzugt entspre chend den Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen

legen können. Diese Regelung funktio niert im Allgemeinen gut. Schwierigkeiten

können dann auftreten, wenn in einem Team der Anteil der Erziehungsverantwor-

tung Tragenden so hoch ist, dass die Übernahme der Dienste am Spätnachmittag

und am Abend schwierig wird. Tritt solch ein Fall auf, versucht man durch Umset-

zungen günstigere personelle Zusammensetzungen der Teams zu erwirken. Letzt-

lich ist das Klima in den einzelnen Filialen entscheidend für den reibungslosen
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Personal einsatz. Im Konfliktfall wird der Betriebsrat zur Vermittlung angerufen, was

jedoch nicht häufig vorkommt. 

Teilzeit ist in diesem Bankinstitut das zentrale Instrument, mit dem Mütter Er-

werbsarbeit und Familie in Einklang bringen. Sie wird teilweise aber nur temporär

genutzt. Die Rückkehr in Vollzeit ist grundsätzlich möglich und aus arbeitsorgani-

satorischen Gründen auch erwünscht. Teilzeit ist vor allem im Vertrieb stark ver-

breitet, auf den höheren Hierarchieebenen ist sie selten. In den letzten Jahren ist

die Teilzeitquote kontinuierlich angestiegen, da man auf ent sprechende Wünsche

der Mitarbeiter/innen eingegangen ist und der Wechsel von Vollzeit zur Teilzeit im

Kontext der Personalanpassungen sogar gefördert wurde. Die zunehmende Nach -

frage nach Teilzeit ist aber inzwischen zu einem Problem für den Betrieb geworden.

Nach Ansicht der Personalleiterin ist vor allem in den Filialen ein weiterer Anstieg

der Teilzeit kräfte arbeitsorganisatorisch nicht mehr umsetzbar. 

Jede Filiale verfügt über festgesetzte Mitarbeiter/innen/kapazitäten. Es liegt in

der Verant wortung der Filialleiter/innen, wie viele Teilzeitkräfte sie innerhalb der

vorgegebenen Kapa zität akzeptieren. Aus diesem Grund ist der Teilzeitanteil von

Filiale zu Filiale unterschied lich. Wenn Mitarbeiter/innen ihren Teilzeitwunsch in

ihrer Wunschfiliale nicht realisieren können, gibt es die Möglichkeit, die Filiale zu

wechseln. Da fast die Hälfte der Filialen von Frauen geleitet werden, die teilweise

selbst Mütter sind, ist das Verständnis für familienbe dingt kürzere Arbeitszeiten sehr

groß, und Lösungen werden in der Regel schnell gefunden. 

Die größte Schwierigkeit für die Bank besteht jedoch darin, dass Teilzeit über-

wiegend als Halbtagsarbeit nur am Vormittag gewünscht wird, wo die Kunden-

ströme eher weniger dicht sind. Die Vollzeitkräfte müssen deshalb verstärkt in den

arbeitsintensiveren Nachmittags- und Abendstunden beschäftigt werden. In der

Praxis kommt es in dieser Frage mitunter zu Auseinandersetzungen. Im Team oder

durch Eingreifen der Filialleiter/innen werden dann Lösungen gefunden, gegebe-

nenfalls durch Personalaustausch mit anderen Einheiten. 

Im Geschäftskundenbereich, der unter Entlohnungs- und Karriereperspektiven

der attraktivere Bereich ist, ist die Teilzeitquote deutlich niedriger und beträgt nur

ca. 12 vH, auch ist der Frau enanteil kleiner als im Privatkundengeschäft. Die Ge-

schäftskunden erwarten, dass der/die Bankberater/in sie in ihrer Firma aufsucht,

wenn das tägliche Hauptgeschäft in der eigenen Firma erledigt ist. Kundenbesu-

che finden daher eher am Nachmittag oder am Abend statt, wenn Teilzeitkräfte, die

Kinder zu versorgen haben, in der Regel nicht mehr zur Verfügung stehen. Bestimmte

Karrierewege sind für Teilzeitbeschäftigte folglich schwerer zu gehen. Auch Wei-
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terbildung ist für Teilzeitbeschäftigte schwerer zu organisieren, da die meisten Qua-

lifizierungsangebote Ganztagsangebote sind. 

Elternzeit und Rückkehr

Jährlich gibt es ca. 70 bis 80 Geburten bei Beschäftigten der Bank. Da die Bank

für jedes neugeborene Kind eine Prämie von 250 € bezahlt, ist die Anzahl der Ge-

burten bekannt. Die in Elternzeit befind lichen Beschäftigten erhalten regelmäßig

die Mitarbeiterzeitschriften und Rundschreiben und bleiben so über die Situation

im Betrieb informiert. Es wird erwartet, dass die rückkehrinte ressierten Mütter sich

von selbst bei der Personalabteilung melden, um sich über freie Stellen zu infor-

mieren, die auch im Intranet ausgewiesen werden. Ein institutionalisiertes Verfah-

ren zur Erleichterung der Wiedereingliederung besteht im Betrieb nicht. Insgesamt

ist die Rück kehrquote nach der Elternzeit sehr hoch. Fast alle Mitarbeiter/innen kom-

men nach der Elternzeit, vor allem im Anschluss an die Geburt des ersten Kindes,

in den Betrieb zurück. Dabei über wiegen die Wünsche nach Teilzeitbeschäftigung.

Je nach Bereich sind bei der Wiedereinglie derung jedoch unterschiedliche Proble-

me zu lösen. 

Eine Rückkehr in den Vertriebsbereich gelingt meist leicht, weil dies ein flexib-

ler Arbeitsbe reich mit hoher Fluktuation ist. Die Erfahrung zeigt, dass im Durch-

schnitt immer fünf bis sechs Stellen in verschiedenen Filialen zu besetzen sind. Al-

lerdings werden nicht immer Teilzeitstellen angeboten und auch der Standort der

freien Stellen kann sich für die Rückkeh rerinnen als ungünstig erweisen. 

Die Wiedereingliederung ist um so schwieriger, je höher die Mitarbeiter/innen

in der Hierar chie angesiedelt sind und je höher die Bezahlung ist. In diesen Fällen

ist es mitunter nicht möglich, auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukeh-

ren. Dies kommt vor allem dann vor, wenn es sich um Arbeitsplätze von Spezia-

list/inn/en handelt, denn diese werden in der Regel sehr schnell wieder besetzt,

wenn ein/e Mitarbeiter/in zeitweilig ausscheidet. 

Sofern sich die jeweiligen Rückkehr- und Arbeitszeitwünsche nicht unmittelbar

realisieren lassen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: Die/der betroffene Mit-

arbeiter/in kann vorü bergehend in einem anderen Bereich oder an einem anderen

Arbeitsort eingesetzt werden, wenn die Qualifikation dies zulässt. Eine andere Lö-

sung des Problems besteht in der Ver schiebung der Rückkehr, bis eine akzeptable

Lösung gefunden wird. In Fällen von Spezial qualifikationen werden auch Tätigkei-

ten innerhalb der Bank angeboten, die nicht den zuvor ausgeübten entsprechen. 
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Tabuthema Chancengleichheit 

Obwohl Chancengleichheit in der Bank ein Tabuthema ist, hat sich in der Praxis

viel bewegt. Was auf den ersten Blick ein Paradoxon zu sein scheint, hat doch eine

Logik: Der ausschließ lich aus Männern bestehende Vorstand der Bank ist in Bezug

auf Genderfragen eher konser vativ eingestellt. Die meisten haben zwei bis drei Kin-

der, aber kein einziger Mann im Vor stand hat eine erwerbstätige Ehefrau. Auch auf

der zweiten Führungsebene gibt es überwie gend Männer, deren Ehefrauen – wenn

überhaupt – in Teilzeit beschäftigt sind. Frauenförde rung und Chancengleichheit

sind für die Führungsgremien der Bank keine Themen. Die Sprachregelung lautet,

es werden »die Besten« gefördert, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um eine

Frau oder einen Mann handelt. Auf der Vorstandsebene hat es immer Personen ge-

geben, die junge Frauen in ihre Pläne miteinbezogen haben. Aber über den Erfolg

darf nicht unter dem Etikett der Chancengleichheit oder gar der Frauenförderung

gesprochen werden. 

»Tun ohne darüber zu reden«, heißt die Maxime, wenn frauenspezifische Be-

lange in der Bank voran gebracht werden sollen. Die engagierte Personalleiterin

verfolgt ihr Ziel, Frauen in höhere Positionen zu bringen, indem sie, unter Einhal-

tung der ungeschriebenen Regel, das Thema Gleichstellung nicht beim Namen zu

nennen, die ihr zur Verfügung ste henden Spielräume nutzt. Sie organisiert infor-

melle Frauennetzwerkstrukturen innerhalb der Bank und versucht, die Tabuisierung

des Themas über indirekte Wege langsam aufzubrechen. Da sie in vielen Punkten

das Einverständnis des Vorstands hat, kann sie Gleichstellungsfragen mitunter ganz

selbstverständlich einbringen. Doch dies geschieht eher indirekt, indem ein »ob-

jektiver« Handlungsbedarf mit Argumenten begründet wird, die unmittelbar nichts

mit Chancengleichheit zu tun haben. Nach Auffassung der Personalleiterin würde

es den Frauen sogar schaden, wenn man die vielen praktischen Schritte explizit in

den Kontext der Chan cengleichheit stellen würde, da dies in den Augen der Füh-

rungsgremien etwas Disqualifizie rendes hat. 

In der Praxis hat sich viel bewegt. Verglichen mit anderen Unternehmen der

Branche steht die Bank mit relativ hohen Anteilen von Frauen an den Führungs-

kräften – insbesondere auf der mittleren Ebene – gut da. Diese Daten werden aber

von der Bank weder intern noch extern kommuniziert. 

In den höheren Hierarchieebenen der Bank allerdings ist es für Frauen sehr

schwer bis un möglich, Beruf und Kinder zu vereinbaren. Erst auf der zweiten Füh-

rungsebene gibt es über haupt Frauen. Diese haben jedoch keine Kinder, sonst hät-

ten sie diesen Karriereschritt wahr scheinlich gar nicht machen können. Lange und

vor allem nicht planbare Arbeitszeiten sind hier das Normale, da obere Führungs-
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tätigkeiten unhinterfragt von der männlichen Norm der weitgehend unbegrenzten

Verfügbarkeit geprägt sind. Bisher wird dieses Problem jedoch in keiner Weise the-

matisiert. 

Ausblick: Dienstleistungen und Gesundheitsmanagement 

Familienfreundliche Maßnahmen sollen in Zukunft – wenn auch nicht unter die-

ser Bezeich nung – ausgeweitet werden. Die Personalleitung strebt an, den Be-

schäftigten des Unterneh mens die Vermittlung von Dienstleistungen durch einen

Familienservice anzubieten. Die Angebote sollen auf zwei Felder ausgerichtet sein,

die bisher vom Unternehmen nicht unter stützt werden: Kinderbetreuung und Al-

tenpflege. Ziel ist die Vermittlung von Lösungen, die auf die konkreten Lebenssi-

tuationen der einzelnen Mitarbeiter/innen zugeschnitten sind. Dabei soll das Un-

ternehmen die Kosten der Vermittlung tragen, während die Betreuungskos ten selbst

durch die Beschäftigten zu übernehmen sind. Der Betriebsrat steht einem solchen

Angebot der Bank positiv gegenüber. Wann eine Umsetzung dieses Ziels in Angriff

genom men werden kann, ist allerdings offen. 

Führungsnachwuchskräfte bearbeiten zurzeit im Rahmen eines Projekts das

Thema Gesund heit und Führung. Drei Arbeitsgruppen haben sich gebildet, die sich

in diesem Zusammen hang mit den Themen Work-Life Balance, Burn-out und Sucht-

problematik befasst haben. Die Ideen, die in diesen Arbeitsgruppen entwickelt wur-

den, werden in ein größeres Thema Ge sundheitsmanagement integriert. 

4 . 3 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

In dieser Bank wird eine familien- und frauenfreundliche Kultur in der Praxis gelebt,

aber nicht als solche thematisiert. Im Zentrum stehen familienfreundliche Arbeits-

zeitregelungen und Rücksichtnahme auf die besondere Situation von Beschäftig-

ten mit Sorgeverantwortung. Das wichtigste Instrument zur Unterstützung der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf ist Teilzeitarbeit, die von vielen Müttern gewünscht

wird – überwiegend in Form der Halbtagsar beit am Vormittag. Eine betriebliche

Kinderbetreuung ist aus mehreren Gründen kein Thema in der Bank: Erstens ist das

öffentliche Angebot an Kinderbetreuung relativ gut, zweitens sind die Arbeitsplät-

ze regional breit gestreut, drittens haben die Beschäftigten teilweise lange Wege

bis zum Arbeitsort zurückzulegen. 

Das Entgegenkommen der Bank bei der Realisierung von Teilzeitwünschen hat

in den letzten Jahren zu einem stetigen Anstieg der Teilzeitquote geführt. Inzwi-

schen erscheint eine weitere Stei gerung der Teilzeitquote allerdings organisatorisch
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nicht mehr umsetzbar, da Servicezeiten auch am Spätnachmittag und am Abend

abgedeckt werden müssen. Man hofft, dass Eltern mit dem zunehmenden Alter der

Kinder ihre Arbeitszeit wieder aufstocken und in Vollzeit oder zumindest in voll-

zeitnahe Teilzeit übergehen, um auch künftig den Eltern kleiner Kinder ihre Teil-

zeitwünsche erfüllen zu können. 

Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Bereichen in der

Bank: Im Privatkundenbereich gelingt die Umsetzung familienfreundlicher Ar-

beitszeiten für Mütter durch die Vielzahl von Filialen, den ganztägigen Arbeitszeit-

rahmen und gemischte Gruppen relativ leicht. Demgegenüber ist es im Geschäfts-

kundenbereich mit den Arbeitszeiten am späten Nachmittag und am Abend und

durch den Einsatz bei wechselnden Kunden vor Ort für Mütter sehr schwierig oder

gar unmöglich, dies mit der Kinderbetreuung in Übereinstimmung zu bringen. Im

attraktiveren Geschäftskundenbereich sind deshalb deutlich weniger Frauen und

weniger Teilzeitkräfte beschäftigt. Noch schwieriger ist die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf für Führungskräfte, insbesondere auf den höheren Hierarchiestufen,

wo Arbeits zeiten sowohl extrem lang als auch schwer kalkulierbar sind. 

Ein hoher Frauenanteil in mittleren Führungspositionen ist in der Bank ein för-

dernder Faktor für familienfreundliche Arbeitsbedingungen auf den unteren Ebe-

nen. In den Führungsetagen sind die Arbeitsbedingungen jedoch stark von männ-

lichen Normen geprägt – die besondere Lebenssituation der männlichen

Vorgesetzten wird zum selbstverständlichen Maßstab für alle genommen. 

In der in den Führungsebenen konservativ geprägten Unternehmenskultur kann

das Frauen- und Familienthema nicht offen kommuniziert werden. Familien-

freundlichkeit entsteht in vieler Hinsicht aus dem pragmatischen Handeln der Ak-

teure, ohne dass sie gezielt program matisch verfolgt würde. Basis ist jedoch eine

insgesamt mitarbeiter/innenfreundliche und -orientierte Betriebspolitik. Durch das

Engagement von einzelnen Personen wie der Perso nalleiterin wird auch die Ver-

bindung zur Frauenförderung hergestellt, Chancengleichheit wird indirekt geför-

dert, ohne dabei die beim Vorstand ungeliebten Signalworte ins Spiel zu brin gen. 

Der Betrieb kann insgesamt dem Typ 2 zugeordnet werden, hat jedoch auch

Elemente des Typs 3. Charakteristisch ist die kompensatorische Praxis der Rück-

sichtnahme auf Teilzeit wünsche bei Inkaufnahme von damit verbundenen Karrie-

rehemmnissen. Allerdings erfolgt durch informelle Netzwerke auch die Schaffung

von Strukturen der Frauenförderung. Die Personalleiterin versucht, strukturelle Pro-

bleme langsam und vorsichtig – und immer mit dem Argument allgemeiner und

objektiver Anforderungen – in die betriebliche Diskussion einzu bringen. 
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4 . 4 E L E K T R O N I K E N T W I C K L E R  –  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  

A L S  K O M P E N S AT I O N  

4 . 4 . 1 A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Der Betrieb ist ein zu Beginn der 90er Jahre gegründetes mittelständisches Unter-

nehmen in den neuen Bundesländern. Das Geschäftsfeld sind Dienstleistungen zur

Entwicklung und Fertigung innovativer Elektronik und Software. Zurzeit werden 80

Mitarbeiter/innen beschäf tigt, darunter ein Viertel Frauen. Der überwiegende Teil

der Beschäftigten hat einen Hoch schulabschluss. Seit seiner Gründung im Jahr 1992

konnte der Betrieb seinen Umsatz konti nuierlich steigern und die Zahl der Be-

schäftigten stetig erhöhen. Der Betrieb bietet Praktika für Studierende an, die häu-

fig nach Abschluss des Studiums in den Betrieb übernommen werden. Dies ist ein

Grund dafür, dass die Belegschaft relativ jung ist – 40 vH der Beschäf tigten sind

unter 30 Jahre alt. 

Während in der Buchhaltung und im Sekretariat ausschließlich Frauen beschäftigt

sind und im Produktionsbereich ca. 40 vH der Beschäftigten weiblich sind, ist der

Frauenanteil im Kern bereich des Betriebes – der Entwicklung – mit 10 vH sehr nied-

rig. Teilzeit spielt eine sehr geringe Rolle (3 vH), betrifft ausschließlich einzelne weib-

liche Hochqualifizierte und wird von diesen nur phasenweise – vorübergehend nach

einer frühen Rückkehr aus der Elternzeit – praktiziert. Bereits seit Jahren nutzt die

Firma erfolgreich alternierende Teleheimarbeit. 

Der Betrieb ist nicht tarifgebunden, die Gehälter der Beschäftigten sind deut-

lich niedriger als in anderen Betrieben der gleichen Branche in der Region. Die Ar-

beitszeit wird einzelvertrag lich geregelt. Einen Betriebsrat gibt es erst seit wenigen

Jahren. Sein Einfluss und seine Akti vitäten sind jedoch begrenzt. Der Betrieb wird

von zwei Geschäftsführern geleitet, die alle Entscheidungen treffen und auch für

die Beschäftigten die ersten Ansprechpartner sind. 

Das Unternehmen wurde vor einigen Jahren im Bundeswettbewerb »Familien-

freundlicher Betrieb« ausgezeichnet und hat sich erneut in einem landesweiten

Wettbewerb »Zukunft Familie« beworben. Der Geschäftsführer ist persönlich sehr

engagiert im Rahmen des »Bünd nisses für Familie«, das vom Bundesfamilienminis-

terium ins Leben gerufen wurde. Frauen förderung ist im Betrieb hingegen bisher

kein Thema. 
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4 . 4 . 2 S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Im Betrieb herrscht ein familienfreundliches Klima, das von der Geschäftsleitung

bewusst gefördert wird. Diese Orientierung auf familienfreundliche Arbeitsbedin-

gungen hat mehrere Facetten: 

Familienfreundlichkeit und gute Arbeitsbedingungen werden von der Ge-

schäftsleitung nach eigenen Aussagen als Kompensation für das relativ niedrige

Gehaltsniveau angesehen und in diesem Kontext strategisch – und bisher auch recht

erfolgreich – zur Mitarbeiterbindung ein gesetzt. Das damit verbundene positive

Image wird auch bei der Rekrutierung neuer Fach kräfte genutzt. 

Das familienfreundliche Klima steht in engem Zusammenhang mit den be-

triebswirtschaftli chen Zielen des Unternehmens. Bei vielen der praktizierten Maß-

nahmen – so die Aussage der Geschäftsführung – ist die bessere Vereinbarkeit von

Beruf und Familie lediglich ein ange nehmer »Nebeneffekt« ihrer primär betriebs-

wirtschaftlich motivierten Einführung. Allerdings kommt hinzu: Die Geschäftsfüh-

rung reagiert unter der Voraussetzung einer betriebswirt schaftlich sinnvollen Ar-

beitsorganisation immer positiv auf individuelle Wünsche und Be darfe von

Beschäftigten. Sie lehnt aber eine Fixierung familienfreundlicher Maßnahmen in Be-

triebsvereinbarungen ab. Die Beschäftigten erfahren so die gelebte Praxis nicht als

selbst verständlichen und verbrieften Anspruch, sondern immer auch als ein per-

sönliches Entgegen kommen der Geschäftsführung.

Frauen- und familienfreundliche Einstellungen sind gleichzeitig sowohl für die

Geschäftfüh rung als auch für die meisten Mitarbeiter/innen eine aus DDR-Zeiten

bekannte gelebte Selbst verständlichkeit. Das für Westdeutschland typische Modell

des männlichen Familienernährers und der (wenn überhaupt) in Teilzeit erwerbs-

tätigen Ehefrau ist in Ostdeutschland auch 15 Jahre nach der Wende nicht akzep-

tiert. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist damit eine selbstverständliche, täglich

zu meisternde Herausforderung für Ostfrauen. Die Geschäftsfüh rung weist explizit

darauf hin, dass sie in Bezug auf familienfreundliches Agieren viele Dinge bereits in

der DDR gelernt hat. 

4 . 4 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n

Es gibt keine speziellen Betriebsvereinbarungen zur Vereinbarkeit von Familie und

Beruf. Im Jahr 2004 sind zwei Betriebsvereinbarungen abgeschlossen worden, die

u. a. auch zur famili enfreundlichen Organisation der Arbeit genutzt werden (kön-
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nen). Sie beziehen sich auf die Gestaltung der Arbeitszeit und die Einrichtung von

Telearbeitsplätzen außerhalb der Betriebs stätte. 

Die Betriebsvereinbarung »Gestaltung der Arbeitszeit« hat zum Ziel, flexibel auf

die bran chentypisch schwankende Auftragslage und den damit verbundenen un-

regelmäßigen Arbeits anfall zu reagieren und gleichzeitig (als Nebeneffekt in »nor-

malen« Zeiten) die Anpassung der Arbeitszeit an Mitarbeiter/innen/interessen vor-

nehmen zu können. 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit wird zwischen der Firma und den Be-

schäftigten jeweils einzelvertraglich vereinbart. Die Arbeitszeit wird so gestaltet,

dass die Ansprechbar keit der Firma für Kunden zu üblichen Arbeitszeiten gewähr-

leistet ist, im Bereich Technik muss ein Bereitschaftsdienst auch an Samstagen und

Sonn- und Feiertagen erreichbar sein. Vereinbart ist eine Gleitzeit mit einer kurzen

Kernarbeitszeit, die für die meisten Bereiche zwischen 10 und 14 Uhr liegt. Famili-

enfreundlich wirkt sich die Regelung aus, dass Bespre chungen zwischen 8 und 17

Uhr – also innerhalb der Öffnungszeiten der Kindertagesstätten – stattfinden sol-

len. 

Die Zeiterfassung findet auf einem Arbeitszeitkonto statt. Der Rahmen für die

Schwankungen des Arbeitszeitkontos ist mit +/- 250 Stunden sehr hoch. Das Konto

kann zur Anpassung der Arbeitszeit an individuelle und familiäre Bedarfe genutzt

werden, wobei die Entnahme aus dem Zeitkonto im Voraus und unter Berücksich-

tigung betrieblicher Belange mit dem Vorge setzten abgestimmt werden muss. 

In einer Betriebsvereinbarung über außerbetriebliche Arbeitsstätten und ihre

Nutzung im Rahmen alternierender Telearbeit ist festgelegt, dass die Teilnahme an

alternierender Telear beit für fest angestellte Mitarbeiter/innen mit dafür geeigne-

ten Arbeitsaufgaben auf freiwilli ger Basis vorgesehen ist. Die Teleheimarbeit bringt

Mitarbeiter/innen, die in größerer Entfer nung zur Firma wohnen oder die erhöhten

familiären Verpflichtungen unterliegen – zum Beispiel im Fall der Betreuung klei-

ner Kinder – zusätzlichen Planungsspielraum und Zeiter sparnis. Die vom Betrieb

am Teleheimarbeitsplatz zur Verfügung gestellte Technik kann auch privat genutzt

werden. Der Umfang der privaten Nutzung sowie auch die zur privaten Nut zung

berechtigten Personen werden im Telearbeitsvertrag vereinbart. Bei der Terminie-

rung von Besprechungen im Betrieb müssen die Interessen der Telearbeiter/innen

angemessen berück sichtigt werden.
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4 . 4 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n

Flexible Arbeitszeiten

Zwei Phasen prägen die Organisation flexibler Arbeitszeiten im Unternehmen.

Als vor zehn Jahren Gleitzeit mit einer Schwankungsbreite von +/- 50 Stunden ein-

geführt wurde, ging es darum, den Mitarbeiter/inne/n etwas Besonderes zu bieten.

Hauptziel war die Anpassung der Arbeitszeit an die persönlichen Bedürfnisse der

Beschäftigten. Das Unternehmen war damals auf der Suche nach qualifizierten Mit-

arbeiter/inne/n, konnte aber nicht so hohe Löhne und Gehälter bezahlen wie ver-

gleichbare Firmen. Das Angebot von Gleitzeit zur besseren Verein barkeit von Er-

werbs- und Privatleben war als Bonus gedacht und sollte diesen Mangel aus gleichen

und das Unternehmen attraktiver machen.

Die zweite Phase begann vor drei Jahren mit einer radikalen Änderung der ur-

sprünglichen Zielsetzung. Seither stehen betriebliche Erfordernisse im Vordergrund

der Arbeitszeitorgani sation. Gleitzeit dient jetzt vor allem der Anpassung der Ar-

beitszeit an die Auftragslage. Das Unternehmen hat allerdings die Interessen der

Beschäftigten nicht völlig aus dem Blick verlo ren, denn die Betriebsvereinbarung

hält ausdrücklich fest, dass gleichzeitig eine Anpassung der Arbeitszeit an die Mit-

arbeiter/innen/interessen möglich sein soll. Geschäftsführer und Be triebsrat be-

richten, dass der aufgrund niedriger Auslastung durch die Vorgesetzten angewie -

sene Abbau von Stunden auf dem Arbeitszeitkonto bei den Beschäftigten auf wenig

Akzep tanz stößt. Demgegenüber scheint Aufbau von Arbeitsstunden eher unpro-

blematisch zu sein. 

Nach Aussagen der beiden Geschäftsführer besteht das Ziel in der Einhaltung

der 40-Stunden-Woche. Längere Arbeitszeiten werden nach Aussagen der Unter-

nehmensleitung nicht erwar tet und der Betriebsrat bestätigt, dass kein Druck in

diese Richtung ausgeübt wird. Diese Sichtweise kommt Familien entgegen. In der

Praxis kommt es dennoch durchaus zu längeren Arbeitszeiten. Es ist erklärtes Ziel

der Geschäftsleitung, dass die Beschäftigten ihre gesamte tatsächlich geleistete

Arbeits zeit erfassen – selbst bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz. 

Über die 40-Stunden-Woche hinausgehende Arbeitszeiten sind vor allem im Be-

reich der Ingenieurstätigkeiten häufiger zu verzeichnen, wo die Mitarbeiter/innen

projektbezogen arbeiten und die Arbeitszeit selbst erfassen. Damit die für das Pro-

jekt kalkulierte und beim Kunden in Rech nung zu stellende Arbeitszeit nicht über-

schritten wird, erhalten die Mitarbeiter/innen einen entspre chenden Anreiz: Bei Ein-

haltung der vorgegebenen Arbeitsstunden erhalten sie als Prämie einen Zuschlag
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von 2 Euro pro Arbeitsstunde. Für jede Stunde, die sie länger als vereinbart am Pro-

jekt arbeiten, wird ihnen ein Teil dieser Prämie abgezogen. Wie die Beschäftigten

mit dieser Regelung umgehen – ob sie z. B. auf die Erfassung von zusätzlich not-

wendiger Ar beitszeit verzichten, um die Prämie zu erhalten oder nicht – darüber

konnten Geschäftsleitung und Betriebsrat keine Auskunft geben. Unklar ist damit

auch, ob es einen nicht offen kommu nizierten Druck auf die Arbeitszeiten gibt und

wie sich dieser auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auswirkt. 

Alternierende Teleheimarbeit

Ursprünglich führte der Betrieb zeitweilige Teleheimarbeit ein, um die hohe An-

zahl von Überstunden, die im Werk anfielen, zu senken. Hintergrund dafür ist eine

Besonderheit der Arbeitsprozesse im Betrieb: Diese erfordern Simulationen und

computergestützte Rechnun gen, die mehrere Tage dauern können und in be-

stimmten Zeitabständen kontrolliert werden müssen. Solange diese Simulationen

auf Rechnern im Betrieb liefen, ergaben sich entweder sehr lange mit Warten aus-

gefüllte Arbeitszeiten im Büro oder lediglich zu Kontrollzwecken unternommene

zusätzliche Fahrten in den Betrieb. Durch das Einrichten von Teleheimar beitsplätzen

können die langwierigen Rechenprozesse ohne den beschriebenen Aufwand kon-

trolliert werden. Im Ergebnis sank die hohe Anzahl von Überstunden im Betrieb,

was sich betriebswirtschaftlich günstig auswirkt. 

In der Praxis hat es sich darüber hinaus ergeben, dass die Beschäftigten – ins-

besondere dann, wenn sie Kinder bekamen – diese Möglichkeit aus Vereinbar-

keitsgründen nutzen wollten. Dies hat sich als sehr sinnvoll für den Betrieb heraus-

gestellt. Beispielsweise hat ein Mitarbei ter zwei Jahre lang von zu Hause aus für die

Firma gearbeitet, um seiner Frau nach der Geburt eines Kindes die Weiterbeschäf-

tigung in ihrem Betrieb zu ermöglichen. Eine weibliche Füh rungskraft arbeitet über-

gangsweise – solange das zweite Kind noch sehr klein ist – permanent von zu Hause

aus und wird danach zur alternierenden Teleheimarbeit übergehen. Sie setzt dabei

eine Tagesmutter ein, die das Kind während der Arbeit zu Hause betreut.

Angesichts der insgesamt guten Erfahrungen verfolgt das Unternehmen das

Ziel, alle Be schäftigten, die an Rechnern arbeiten, zukünftig mit Teleheimarbeits-

plätzen (home office) auszustatten. Gleichzeitig hofft das Unternehmen, mit dieser

alternierenden Telearbeit für Mitarbeiter/innen attraktiver zu werden. 

Elternzeit und Rückkehr

Elternzeit wurde bisher ausschließlich von Frauen genommen, und bisher kehr-

ten alle Frauen nach der Elternzeit in den Betrieb zurück. In der Regel nehmen sie
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Elternzeit nur für ein Jahr in Anspruch und werden noch während der Elternzeit zu-

nächst in Teilzeit wieder auf ihrem alten Arbeitsplatz tätig. Bisher hat es bei der Rück-

kehr keine Konflikte gegeben, da man ver sucht, individuelle Lösungen nach den

Wünschen der Betroffenen zu finden und dies auf grund des Wachstums des Be-

triebs in der Regel gut umsetzbar ist. 

Teilzeit spielt im Betrieb fast keine Rolle. In Ostdeutschland hat sich Teilzeit auch

nach Her stellung der deutschen Einheit – nicht nur aufgrund der Vollzeittradition,

sondern auch wegen der immer noch guten Versorgung mit Kinderbetreuungsan-

geboten – nicht als ein von Frauen präferierter Weg der Vereinbarkeit durchgesetzt.

Sie wird im Betrieb nur von Wenigen, nur in Verbindung mit der Rückkehr aus der

Elternzeit und dabei auch nur temporär genutzt. Alle Teilzeitbeschäftigten sind Frau-

en. Jährlich findet ein Personalgespräch statt, in dem nachge fragt wird, ob die Teil-

zeitkräfte ihre Arbeitszeit erhöhen wollen. Das Unternehmen ist an Vollzeit interes-

siert, respektiert aber die Teilzeitwünsche der Beschäftigten.

Prämie für Kinderbetreuungskosten

Kinderbetreuungsplätze sind in der Region ausreichend vorhanden. Die Infra-

struktur war zu DDR-Zeiten sehr gut ausgebaut und ist es auch heute noch. Nach

Auffassung der Geschäfts führung stellen jedoch die hohen Kosten der Betreu-

ungsplätze ein Problem dar. Da einer der Geschäftsführer selbst fünf Kinder hat und

aus eigener Erfahrung weiß, was Kinder »kosten«, hat das Thema im Betrieb einen

hohen Stellenwert. Der Betrieb zahlt den Mitarbeiter/inne/n monatlich einen steu-

erfreien Kindergartenzuschuss in Höhe von 51 Euro. Die Geschäftslei tung bezeich-

net es als »fair«, wenn alle 80 Beschäftigten auf diese Weise einen Teil der Kos ten für

die Kindergartenplätze der Beschäftigten mit kleinen Kindern mittragen und sieht

dies als gesellschaftliche Aufgabe aller an. Diese Auffassung wird jedoch nicht von

allen Beschäf tigten geteilt. Die Beschäftigten diskutieren unter anderem, dass man

eher ältere Mitarbei ter/innen beim Übergang in den Ruhestand durch Aufstockung

der Vergütung in Altersteilzeit unterstützen sollte. Bei der Entscheidung, Mitarbei-

ter/innen mit Kindern zu unterstützen, spielt für die Unternehmensleitung eigenen

Aussagen zufolge auch die demographische Ent wicklung und die Sorge einer künf-

tigen Fachkräfteknappheit eine Rolle.

Preis für Familienfreundlichkeit 

Im Unternehmen wird ein Mix aus sozialer Verantwortung und betrieblichen Er-

fordernissen gelebt, der von der Geschäftsleitung als win-win Situation beschrie-

ben wird. Ende der 90er Jahre kam die Idee auf, sich für einen familienfreundlichen
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Preis zu bewerben, nicht zuletzt, um mit der Zertifizierung die Mitarbeiterbindung

zu stärken. Allerdings bestand dabei die Befürchtung, dass aktuelle und potentiel-

le Kunden kein Verständnis für eine familienfreund liche Ausrichtung des Unter-

nehmens haben und von der Erteilung von Aufträgen Abstand nehmen könnten.

Die Überlegung war, dass Kunden aus Kostengründen andere Betriebe bevorzugen

könnten, die leistungsorientiert und weniger sozial ausgerichtet sind, und dass Kun-

den nicht bereit sein würden, familienfreundliche Maßnahmen des Betriebs indi-

rekt mitzufinanzieren. Diese Befürchtungen haben sich als unbegründet erwiesen.

Heute ist die Geschäftsleitung davon überzeugt, dass der Preis dem Unterneh-

men eher genützt hat. Einige Kunden haben sogar mit Anerkennung auf die Verlei-

hung des Preises reagiert. Auf das Betriebsklima hat sich die familienorientierte Aus-

richtung des Betriebs positiv aus gewirkt. Der Betrieb hat sich inzwischen erneut bei

einem Wettbewerb zum familienfreundli chen Betrieb beworben, um den Prozess zu

mehr Familienfreundlichkeit im Unternehmen fortzusetzen und weiter zu verbessern.

Durch diese Bewerbung sollen die Bemühungen, die mit der ersten Preisverleihung

einsetzten, auf ihren Erfolg und die externe Anerkennung getestet werden.

Gleichstellung

Frauenförderung und Gleichstellung sind im Unternehmen kein Thema. Weder

Geschäftsfüh rung noch Betriebsrat sehen darin eine Notwendigkeit. Grundsätzlich

zähle die Leistung, die ein/e Mitarbeiter/in einbringt – unabhängig vom Geschlecht.

In der Praxis wird es weiblichen Führungskräften ermöglicht, ihre Position im Un-

ternehmen weiterhin auszuüben, wenn sie Kinder bekommen. Dies gilt auch dann,

wenn sie zunächst in Teilzeit arbeiten und dem Un ternehmen nur noch halbtags

zur Verfügung stehen oder ganz oder teilweise von zu Hause aus arbeiten. So gilt

es als selbstverständlich, dass eine Chefingenieurin mit zwei kleinen Kindern zur-

zeit dem Betrieb nur halbtags zur Verfügung steht. Dass der Frauenanteil im Entwick -

lungsbereich mit 10 vH sehr niedrig ist, während Buchhaltung und Sekretariate aus-

schließlich mit Frauen besetzt sind, wird im Betrieb nicht als Hinweis auf mögliche

bestehende struktu relle Probleme in Bezug auf die Karriereentwicklung von Frau-

en wahrgenommen. Kriterium der Bewertung und Anlass zum Tätigwerden sind

ausschließlich artikulierte Wünsche der Frauen im Betrieb, und hier gibt es immer

eine positive Reaktion der Geschäftsführung.

Dies zeigt sich deutlich im Bereich der Weiterbildung, die im Betrieb aufgrund

der schnellen technologischen Veränderungen in der Branche eine wichtige Rolle

spielt. Grundsätzlich wird jede Eigeninitiative zur Weiterbildung gefördert, wobei

aber niemand dazu gezwungen wird. Dies gilt sowohl für weibliche als auch für
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männliche Beschäftigte. Die Geschäftsführung erwartet und bestätigt, dass die weib-

lichen Beschäftigten ihre Karrierewünsche genauso äu ßern wie Männer. Viele Frau-

en kommen von selbst auf die Betriebsleitung zu und fragen nach Möglichkeiten

zu Weiterbildung und beruflichem Aufstieg. Umgekehrt fragt der Perso nalleiter aber

auch alle – Frauen wie Männer – gezielt nach ihren Karrierevorstellungen. 

4 . 4 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Familienfreundlichkeit des Unternehmens ergibt sich primär daraus, dass der

Erfolg der Firma wesentlich vom Können und von der Motivation der Mitarbei-

ter/innen abhängt. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt der Personalführung

und der Personalarbeit in der Schaf fung von günstigen Rahmenbedingungen, die

die Mitarbeiter/innen in die Lage versetzen, private Verpflichtungen und die Auf-

gaben der Firma weitestgehend konfliktfrei nebeneinan der zu erfüllen. 

Für den Betrieb strategiebildend sind die beiden Geschäftsführer, die im Betrieb

ihre Ideen umsetzen – sowohl im technischen Bereich als auch im Bereich der Per-

sonalentwicklung. Der Betriebsrat spielt eine nachrangige Rolle und hat das Leben

im Betrieb bisher kaum geprägt. Beide Geschäftsführer haben Familie – einer der

beiden sogar fünf Kinder – und beide haben erwerbstätige Ehefrauen. Aus diesem

Grund sind sie mit den Anforderungen und Schwierig keiten, Beruf und Familie in

Einklang miteinander zu bringen, bestens vertraut und entwi ckeln Verständnis und

Entgegenkommen für Beschäftigte mit Kindern. 

Gleichzeitig steht für die beiden Geschäftsführer der betriebswirtschaftliche Er-

folg der Firma im Mittelpunkt des Interesses. Ein Grund für die gute Platzierung am

Markt dürften die nied rigen Arbeitskosten sein. Der Betrieb ist nicht tarifgebunden

und zahlt Entgelte, die weit unterhalb des Niveaus der Bezahlung in anderen Be-

trieben der gleichen Branche liegen. Dies wird klar als Nachteil für die Attraktivität

des Betriebes für die derzeitigen und künftigen Mitarbeiter gesehen. In diesem Kon-

text versucht die Geschäftsführung andere für Mitarbeiter attraktive Elemente zu

entwickeln, wozu u. a. das gute Betriebsklima und die familienfreund liche Ausrich-

tung gehören. Familienfreundlichkeit ist somit strategisch auch als Kompensa tion

für die aus Wettbewerbsgründen für erforderlich gehaltene untertarifliche Bezah-

lung etabliert worden. Diese Einschätzung wird auch dadurch erhärtet, dass es im

Betrieb zunächst Befürchtungen gab, dass die Kunden eine familienfreundliche Aus-

richtung des Betriebes als kostensteigernden Faktor sehen und durch Hinwendung

zu Mitbewerbern sanktionieren wür den. 
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Die familienfreundliche Orientierung ist in diesem Betrieb folglich eine Mischung

aus pro grammatischer Überzeugung, dass die Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen an sich wichtig ist, und betriebswirtschaftlicher Nutzung des Themas. Dabei

spielt die soziale Prägung durch die Erfahrungen in der DDR immer noch eine große

Rolle. So ist es eine Selbstverständlich keit, dass Frauen am Erwerbsleben teilhaben

und überwiegend Vollzeit arbeiten, denn Familie und Erwerbsarbeit gehörten in

der DDR selbstverständlich zu einem erfüllten weiblichen Lebensentwurf. Deshalb

führt auch die Erfüllung des Kinderwunsches nicht dazu, dass Frauen länger aus

dem Beruf aussteigen oder längerfristig in Teilzeit arbeiten, wie dies in den alten

Bundesländern häufig der Fall ist. Kinderbetreuungseinrichtungen genießen eine

hohe Akzeptanz und Eltern sehen Vorteile in einer professionellen Betreuung auch

ihrer kleinen Kinder »außer Haus«. Zudem ist die Betreuungssituation gut, so dass

die Tendenz besteht, dass Frauen schon während der Elternzeit wieder in das Un-

ternehmen zurückkehren. Die im Ver hältnis zu DDR-Zeiten hohen Betreuungskos-

ten werden durch die Zahlung eines Kinder betreuungszuschusses gemildert. Beide

Geschäftsführer sagen, dass sie im Rahmen ihrer Managementtätigkeit im Wesent-

lichen das fortsetzen, was sie schon zu DDR-Zeiten im Be trieb gelernt hatten. 

Fördernde Faktoren für das Gelingen von Vereinbarkeit von Beruf und Familie

sind die wirt schaftliche Situation des Betriebes, die Art der Tätigkeit, die Betriebs-

größe und der geringe Frauenanteil im Unternehmen. In einem wachsenden Be-

trieb können Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten leichter umgesetzt werden. Da

Entwicklungsarbeit in hohem Maße unabhängig vom Arbeitsort erfolgen kann und

in der Regel keine ständige Interaktion mit den Kol leg/inn/en erfordert, gibt es gute

Möglichkeiten für die vereinbarkeitsfreundliche individuelle Arbeitszeitregelung

und die Arbeit zu Hause. Die Geschäftsleitung kennt aufgrund der gerin gen Be-

triebsgröße jede/n Beschäftigte/n persönlich und ist über die jeweilige konkrete

famili äre Situation informiert, auch die Kolleg/innen untereinander wissen um vor-

handene Verein barkeitserfordernisse. Vor diesem Hintergrund ist es leichter, Ver-

ständnis für ggf. notwendige Sonderregelungen aufzubringen. Gleichwohl gibt es

unter den Mitarbeiter/inne/n Konkurrenzen um knappe Mittel, wie man an der De-

batte Kinderbetreuungszuschüsse vs. Zuschüsse für Beschäftigte in Altersteil zeit

sieht. 

Ob die familienfreundliche Praxis durch das stärkere Eindringen von Markter-

fordernissen in den Betrieb (vgl. kapazitätsorientierte Arbeitszeiten, Fixpreise und

Fixzeiten für kundenspezi fische Projekte, Prämierung der Vermeidung von Arbeits-

zeitausweitung usw.) oder durch die bereits jetzt langen üblichen Arbeitszeiten be-

einträchtigt wird, war im Rahmen der Fallstudie nicht zu klären. 
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Da die familienfreundliche Praxis bisher ausschließlich auf persönlichen Ab-

sprachen und nicht auf in Betriebsvereinbarungen fixierten Regelungen basierte,

ist sie prinzipiell jederzeit rücknehmbar. Sie gilt als »Bonus« und nicht als Anspruch.

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten und insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslo-

sigkeit, wo ein Arbeitsplatz an sich einen hohen Wert hat, könnten der Leistungs-

druck steigen, die Ansprüche der Beschäftigten sinken und die Vereinbarkeits-

möglichkeiten somit unter Druck geraten.

Der Betrieb ist in unsere Typologie schwer einzuordnen, er stellt in vieler Hin-

sicht eine Mischform dar: Mit dem Typ 1 hat er die Nutzung des Themas für be-

triebswirtschaftliche Ziele gemeinsam, ebenso wie die Vermeidung von Vereinba-

rungen und die Orientierung auf Einzelfalllösungen. Allerdings unterscheidet er sich

vom Typ 1 durch die aus der DDR-Erfah rung stammende selbstverständliche Ori-

entierung auf Vollzeitarbeit von Frauen und Müttern und hat ansatzweise Ähnlich-

keiten mit dem Typ 3.

4 . 5 S O Z I A L E R  D I E N S T L E I S T E R  –  

B L O C K I E R T E  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T

4 . 5 . 1 A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Ein mittelständischer Betrieb in ländlicher Umgebung in Niedersachsen ist in der

Förderung und Betreuung von Behinderten tätig und beschäftigt fast 400 Mitar-

beiter an 13 Standorten. Der Betrieb gehört zum Geltungsbereich des Bundesan-

gestelltentarifs für kommunale Arbeit geber mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von

38,5 Stunden. Die Teilzeitquote im Betrieb liegt bei 65 vH. 

Der Betrieb ist in vier Fachbereiche unterteilt: Frühförderung, Kindertagesstät-

ten, Wohnen und Werkstätten. Mit knapp 200 Beschäftigten (darunter 100 in Voll-

zeit), die rund 600 Werk statt-Arbeitsplätze für Behinderte betreuen, stellen die Werk-

stätten den größten Bereich dar. Die anderen Fachbereiche umfassen zwischen 25

und 35 Vollzeitstellen und eine größere Zahl von Teilzeitbeschäftigten. Zudem gibt

es etwa 100 bis 120 Beschäftigte in Minijobs. Diese Anzahl steigt weiter an, da ins-

besondere im Werkstättenbereich ein steigendes Arbeits volumen durch weitere

400-Euro-Jobs aufgefangen wird.

Der Frauenanteil beträgt etwa 55 vH. Frauen sind auch in Führungspositionen

vertreten. So sind zwei von vier Fachbereichsleitungen mit Frauen besetzt. Der hohe

Anteil von Teilzeit und geringfügiger Beschäftigung spiegelt die Wirksamkeit tradi-
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tioneller Familienleitbilder wider, die in der ländlich geprägten Region noch vor-

herrschen. Mit Teilzeit oder geringfügi ger Arbeit erwirtschaften Frauen einen Zu-

verdienst zum Haushaltseinkommen. 

Der Betrieb expandiert seit Jahren. In nächster Zeit sollen noch einmal 30 bis 60

Beschäftigte eingestellt werden. Da der Betrieb in der Gegend einen guten Ruf ge-

nießt und zu den zehn besten Arbeitgebern der Region gehört, findet er leicht pas-

sendes Personal. Die Gehälter sind jedoch verhältnismäßig niedrig, da die Beschäf-

tigten tendenziell tariflich niedriger eingestuft sind, als ihre Qualifikation es zulassen

würde.

4 . 5 . 2 S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Es gab in diesem Betrieb schon in den 80er Jahren erste Versuche, familienfreund-

liche Maßnahmen zu etablieren. Allerdings waren dies einzelne Regelungen, die

keine breite Wirkung entfalteten, und daraus ist keine umfassende Strategie ge-

worden. Erste Vereinbarungen (s. u.) wurden 1986 abgeschlossen und damit lange,

bevor das Thema ins Zentrum der öffentlichen Diskussion geraten ist. Nach zwei er-

folglosen Versuchen von Beschäftigten und Betriebsrätinnen, die Einrichtung eines

Betriebskindergar tens durchzusetzen, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

betriebsintern allerdings kein Thema mehr. 

Der Geschäftsführer, der die an ihn herangetragene Idee des Betriebskinder-

gartens klar ab lehnte – auch wenn dies nicht offen nach außen kommuniziert wor-

den ist – ist der Überzeu gung, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie letzt-

lich Privatsache jeder und jedes Einzelnen ist und den Betrieb kein Geld kosten darf.

Aus diesem Grund lehnt er es grundsätz lich ab, Regelungen zur Vereinbarkeit von

Beruf und Familie in Betriebsvereinbarungen festzuschreiben. Auch die bereits be-

stehenden Betriebsvereinbarungen werden nicht systema tisch bekannt gemacht,

so dass viele Anspruchsberechtigte keinen Gebrauch davon machen (können). 

Unterhalb der Schwelle von schriftlichen Vereinbarungen scheint in dem Be-

trieb jedoch einiges möglich zu sein. Die Geschäftsführung ist eigenen Aussagen

zufolge bemüht, eine mitarbeiterfreundliche Personalpolitik zu betreiben. Dazu ge-

hören ggf. auch individuelle Lösungen, die die Vereinbarkeit erleichtern. Diese wer-

den jedoch ausschließlich als Einzel fälle behandelt, die nicht auf andere Betriebs-

bereiche oder Personen übertragbar sind. Da durch werden persönliche

Abhängigkeiten und Ungleichheiten innerhalb der Belegschaft geschaffen.
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Überwiegend sind die in diesem Betrieb beschäftigten Frauen auf private Lö-

sungen der Ver einbarkeitsprobleme angewiesen. So arbeiten viele Mütter nach der

Geburt von Kindern aufgrund begrenzter Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder

in (sehr) kurzer Teilzeit. Ein Teil der Frauen kehrt gar nicht wieder in den Betrieb zu-

rück. 

Die derzeitige Geschäftsführung war nicht in der Lage, die Frage zu beantwor-

ten, wie die im Betrieb beschäftigten Eltern es schaffen, gleichzeitig die beruflichen

Anforderungen und die Verant wortung für die Familie zu meistern. Diese Frage wird

ganz offensichtlich aus personalpolitischer Sicht für nachrangig gehalten. Der Be-

triebsrat hat zwar eine andere Sicht auf die Dinge und wünschte sich – nicht nur im

Feld der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – eine andere Geschäftspolitik der Be-

triebsleitung, er ist aber selbst nur begrenzt handlungsfähig und hat offensichtlich

auch keine Partner, mit denen zusammen er das Thema im Betrieb neu platzieren

könnte.

4 . 5 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n

Eine Betriebsvereinbarung von 1986 gewährt allen Alleinerziehenden monatlich

einen halben freien Arbeitstag, der in allen Einrichtungen und der Verwaltung an

einem Freitag genommen wird, im Wohnheimbereich im Anschluss an einen ar-

beitsfreien Vormittag, so dass ein ganzer arbeitsfreier Tag entsteht. Teilzeitbeschäf-

tigte mit einer Beschäftigungszeit bis zu 21 Stunden wöchentlich und Nachtbe-

reitschaften sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Nach der Einschätzung des

Betriebsrats sind es derzeit etwa 20 Beschäftigte, die von dieser Betriebsvereinba -

rung Gebrauch machen (können).

Eine weitere Betriebsvereinbarung »Geburtstage von Mitarbeitern« bestimmt,

dass alle Be schäftigten an ihrem Geburtstag, der auf einen Arbeitstag fällt, eine

Dienstbefreiung nach dem Mittagessen erhalten. Diese Vereinbarung wurde 1986

geschlossen, als die Personaldecke noch größer war. Heute kann diese Regelung

nicht mehr in jedem Fall realisiert werden. 

Eine Betriebsvereinbarung zum Thema »Arbeitsbefreiung« aus dem Jahr 1997

gewährt den Beschäftigten Arbeitsbefreiungen: bei der Niederkunft der Ehefrau

oder der Lebensgefährtin zwei Arbeitstage, beim Tod des Ehegatten oder Lebens-

gefährten, eines Kindes oder Eltern teils vier Arbeitstage und bei schwerer Erkran-

kung eines Angehörigen im Haushalt ebenfalls bis zu vier Arbeitstage. Diese Rege-

lungen sind großzügiger als die tariflich vereinbarten.
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4 . 5 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n

Kinderbetreuung

Zu Beginn der 90er Jahre gab es erstmals eine Initiative von Beschäftigten, einen

Betriebs kindergarten einzurichten. Sieben Kinder sollten untergebracht werden.

Der Vorstoß schei terte damals daran, dass keine Einigung über den Standort eines

Betriebskindergartens erzielt werden konnte, weil sowohl die Wohn- als auch die

Arbeitsorte der betroffenen Beschäftigten weit auseinander lagen. 1999 wurde die

Frage nach der Errichtung eines Betriebskindergar tens vom Betriebsrat erneut auf-

geworfen. Anlass dafür war die persönliche Betroffenheit von einigen Betriebsrä-

tinnen, die einen Kindergartenplatz für ihre eigenen Kinder suchten. Von anderen

Personen der Belegschaft wurden hingegen keine weiteren Plätze nachgefragt, so

dass die als notwendig erachtete Anzahl von 10 Kindern nicht erreicht wurde und

das Projekt offiziell an ungenügender Nachfrage scheiterte. Die Geschäftsführung

unterstützte zwar die Idee eines Betriebskindergartens verbal, war aber nicht be-

reit, sich finanziell dafür zu enga gieren. Die vordergründig wohlwollende Prüfung

der Initiative durch die Geschäftsleitung hatte das Ziel, die betroffenen Beschäftig-

ten an den Betrieb zu binden, gleichwohl war man jedoch klar gegen die Einrich-

tung eines Betriebskindergartens. Die Betriebsleitung vertritt bis heute den Stand-

punkt, dass sie allen Mitarbeiter/inne/n gegenüber Verpflichtungen hat und nicht

einzelne Eltern bevorzugen kann. 

Im Betrieb interessiert man sich nicht wirklich für die Lösung von Kinderbe-

treuungsproblemen. Dabei bestünde durchaus Handlungsbedarf. Die Öffnungs-

zeiten der kommunalen Kindergär ten sind nicht kompatibel mit den Arbeitszeiten

im Betreuungsbereich des Betriebes. Dort, wo feste Arbeitszeiten in Vollzeit vorge-

geben sind, reichen die normalen Öffnungszeiten der Kindergärten in keinem Fall

aus, so dass auf eine zusätzliche Betreuung kleiner Kinder zu rückgegriffen werden

muss. Viele Kinder werden ganz oder teilweise im familiären Umfeld betreut, da in

der ländlich geprägten Region immer noch traditionelle Familienleitbilder vor -

herrschen. Der Betrieb hat keine Kontakte zu den kommunalen Trägern der Kin-

dergärten und macht die begrenzten Öffnungszeiten auch nicht zum Thema einer

Diskussion in der Region. 

Die Geschäftsleitung setzt letztlich auf individuelle Lösungen im Einzelfall – z.B.

wenn gute Mitarbeiter/innen im Betrieb gehalten werden sollen. So wird es einer

Mitarbeiterin, die einen Kindergarten leitet, entgegen den sonst üblichen Verfah-

ren ermöglicht, ihr eigenes Kind dorthin mitzubringen. Auch Teilzeitlösungen in Be-
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reichen, in denen sie eigentlich nicht vorgesehen sind, wird im Einzelfall zugestimmt.

Im Regelfall werden Teilzeitwünsche in den Werkstätten und im Betreuungsbereich

jedoch aus betriebswirtschaftlichen Gründen abgelehnt, da die Übergabe der Auf-

gaben bei der Ablösung zwischen zwei Teilzeitkräften zu aufwändig sei. Anderer-

seits können sich viele Beschäftigte Teilzeitarbeitsplätze aus finanziellen Gründen

auch gar nicht leisten. 

Im Ergebnis sind Mitarbeiter/innen mit Vereinbarkeitsproblemen – sofern sie

sie nicht indivi duell und/oder unter Einbeziehung von Familienangehörigen und

Nachbarn lösen können – ausschließlich vom Wohlwollen der Vorgesetzten und

ihrem Willen abhängig, eine individu elle Lösung als Ausnahmefall zu organisieren. 

Auch die Ferienbetreuung von Kindern ist aus Sicht des Betriebs eindeutig ein

privates Prob lem, das zu Hause und nicht vom Betrieb gelöst werden muss.

Arbeits- und Urlaubszeiten

Die Arbeitsabläufe in den Geschäftsbereichen sind sehr unterschiedlich und wir-

ken sich dementsprechend auf die Gestaltung der Arbeitszeiten aus. Die Arbeits-

zeit der Teilzeitbe schäftigten variiert zwischen zwei Stunden und 38 Stunden pro

Woche. In vielen Bereichen ist aufgrund der kurzen Öffnungszeiten der Einrichtun-

gen (31,5 Stunden) Vollzeitarbeit nicht möglich. In der Frühförderung gibt es viele

Teilzeitstellen, weil hier die Arbeitszeit sehr flexibel gehandhabt werden kann. Im

Gegensatz dazu findet man im Werkstättenbereich kaum Teilzeitstellen vor und die

Arbeitszeiten sind fest vereinbart und nicht flexibel gestalt bar. Die Arbeitszeiten er-

geben sich aus der Arbeitsorganisation, die als mehr oder weniger unveränderbar

angesehen wird. Familienfreundliche Arbeitszeitregelungen sind im Betrieb kein

Thema. 

Der Betriebsrat startete 2001 einen von der Belegschaft nicht unterstützten Ver-

such, Arbeits zeitkonten einzurichten, um für die Beschäftigten flexiblere Arbeits-

zeiten zu ermöglichen und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben durch die

Einführung von Gleitzeit zu erleich tern. Die Geschäftsleitung hat dies mit der Be-

gründung zurückgewiesen, dass wichtigere Probleme zur Lösung anstünden. Inof-

fiziell gibt es jedoch Zeitkonten, die von der Leitung in Zusammenarbeit mit den

Beschäftigten geführt wurden. Dies sind bislang allerdings Einzelfälle und die ent-

sprechende Praxis ist nicht transparent. 

Im Sommer wird der Betrieb während der Schulferien für drei Wochen ge-

schlossen, so dass alle Beschäftigten während dieser Zeit einen Teil ihres Urlaubs

nehmen müssen. Bei vielen Beschäftigten sei zwar der Wunsch da, die Lage des Ur-

laubs flexibel zu gestalten, aber aus betriebswirtschaftlichen Gründen sei dies nicht
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möglich, da auf diese Weise der Einsatz von Vertretungen während des Jahres ein-

gespart würde. 

Elternzeit

Während der Elternzeit werden die nicht besetzten Arbeitsplätze normalerwei-

se mit befristet Beschäftigten besetzt, bis die Mütter (oder Väter) in den Betrieb zu-

rückkehren. Für Beschäf tigte in Leitungspositionen ist die Inanspruchnahme der El-

ternzeit jedoch schwieriger, da diese Stellen nicht für sie freigehalten werden können.

Deshalb kommen Mitarbeiter/innen in Führungspositionen in der Regel schnell wie-

der in den Betrieb zurück. Insgesamt nimmt die Zahl derer, die schon während der

Elternzeit zeitweise wieder arbeiten, ständig zu. Bei den Müttern beobachtet die

Geschäftsführung ein Umdenken: Erwerbsarbeit wird nach der Geburt von Kindern

häufiger als früher wieder aufgenommen. 

Es werden drei Gründe dafür genannt, dass Mütter nach der Elternzeit nicht in

den Betrieb zurückkehren: Erstens, sie haben mehrere Kinder, deren Versorgung bei

Berufstätigkeit der Mutter nicht möglich ist. Zweitens, zur Vereinbarkeit von Beruf

und Familie können sie nicht auf den Familienverband zurückgreifen, der zur Ko-

ordination notwendig ist. Drittens, eine Rückkehr in den Beruf ist nur möglich, wenn

das Ende der täglichen Arbeitszeit planbar ist. Der Fakt, dass Mütter aus Gründen

schwerer Vereinbarkeit nicht in den Betrieb zurückkehren, wird in keiner Weise pro-

blematisiert. Man geht davon aus, dass die traditionellen Rollen muster in der Fa-

milie noch gut funktionieren. Offensichtlich werden (inzwischen) auch sei tens der

Beschäftigten keine Kritiken am aktuellen Zustand und keine Wünsche zur Verbesse -

rung der Vereinbarkeit mehr artikuliert.

4 . 5 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Dieser Betrieb ist ein Beispiel dafür, dass Versuche von Beschäftigten und Betriebs-

rat, syste matisch familienfreundlichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, von der

Geschäftsleitung blockiert werden. Er ist eindeutig dem Typ 1 zuzuordnen, denn

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird nahezu ausschließlich als privates Pro-

blem der Beschäftigten angesehen. Familienfreundliche Maßnahmen werden –

wenn überhaupt – nur in Einzelfällen gewährt. Diese Einzelfallregelungen sind im

Betrieb nicht transparent und schaffen persönliche Ab hängigkeiten und Ungleich-

heiten innerhalb der Belegschaft. Inzwischen artikulieren die Be schäftigten kaum

noch Unterstützungsbedarfe, und auch der Betriebsrat steht dem Thema relativ hilf-

los gegenüber. 
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Wenn auch das Verhalten der Geschäftsleitung der letztlich entscheidende Grund

dafür ist, dass Familienfreundlichkeit in dem Betrieb keinen Platz hat, sind für die

Situation im Betrieb darüber hinaus mehrere Faktoren ausschlaggebend: 

Ungünstig dürfte sich der Fakt auswirken, dass die Belegschaft auf 13 Standor-

te verteilt ist und in den unterschiedlichsten Arbeitszeitformen – von Vollzeit über

vollzeitnahe Teilzeit bis zu Minijobs, von fixen Arbeitszeiten über Schichtarbeit bis

zu Bereitschaftsdiensten – arbeitet. Dies erschwert zum einen die Verständigung

über existierende Problemlagen, zum anderen aber auch das Finden passender Lö-

sungen für die breite Vielfalt an Unterstützungs- und Re gelungsbedarfen. 

Ein flexibler Personaleinsatz ist in diesem Betrieb nicht so einfach umsetzbar.

Hier spielen die sozialen und persönlichen Kontakte der Beschäftigten zu den zu

betreuenden Personen eine wichtige Rolle,  die Qualität der Betreuung wird u. a.

durch die Bereitstellung stetiger Ansprechpartner gewährleistet. Auch eine Präsenz

vor Ort ist zwingend erforderlich. Einer starken Flexibilität des Personaleinsatzes

sind deshalb deutlich engere Grenzen gesetzt, als es in einem Produktionsbetrieb

oder gar in einem Entwicklungsbetrieb der Fall ist. 

Schließlich spielt auch die traditionelle Lebensweise im ländlichen Raum eine

Rolle, wo die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung häufig noch praktiziert wird und

die Familie oder Nachbarn zumindest zum Teil Betreuungsaufgaben mit überneh-

men. Allerdings scheint die Bedeutung dieses Faktors abzunehmen. Frauen wollen

zunehmend auch nach der Geburt von Kindern erwerbstätig bleiben, traditionelle

Familienstrukturen erodieren, und auch der öko nomische Zwang zur Erhöhung des

»Zuverdienstes« von Frauen wird größer. 

Andererseits gibt es auch günstige Bedingungen für die Umsetzung familien-

freundlicher Maßnahmen. Der Betrieb erwirtschaftet gute Gewinne und baut wei-

ter Beschäftigung auf. Beides kann den Spielraum für die Umsetzung von familien-

freundlichen Maßnahmen er weitern. 

4 . 6 PA P I E R H E R S T E L L E R  –  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  

A L S  K O N T I N U I E R L I C H E R  P R O Z E S S  

4 . 6 . 1 A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Ein familiengeführtes mittleres Unterehmen der Papiererzeugung beschäftigt am

Stammsitz 1.000 Mitarbeiter/innen. Seit Beginn der 90er Jahre entwickelte es sich

zu einem Global Player mit mehreren Standorten und Verkaufsbüros weltweit und
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gehört heute bei bestimmten Produkten zu den Welt marktführern. Am Standort

befinden sich neben der Produktion auch die Zentralbereiche Forschung, Entwick-

lung, Marketing und Vertrieb. Der Betrieb ist tarifgebunden. 

Der Anteil der Angestellten beträgt 43 vH. Fast ein Fünftel der Mitarbeiter am

Standort ar beitet in Forschung und Entwicklung. Der Frauenanteil beträgt 15 vH.

Die Mehrzahl der Frauen sind Angestellte, im gewerblichen Bereich sind nur ein-

zelne Frauen beschäftigt. Die Teilzeitquote bei den Angestellten beträgt 6 vH. In der

Produktion arbeiten derzeit mehr als 70 männliche Beschäftigte in vollzeitnaher

Teilzeit. 

In der Produktion wird vollkontinuierlich in Schichten gearbeitet, im Angestell-

tenbereich gibt es Vertrauensarbeitszeit. Der Betrieb bildet über den eigenen Be-

darf hinaus aus, vor allem im Beruf des Papiermachers. Rund 90 vH der Auszubil-

denden sind Männer. Das Unternehmen bemüht sich jedoch auch gezielt darum,

Frauen für die Ausbildung in typischen Männerberu fen zu gewinnen. 

4 . 6 . 2 S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Die familienfreundliche Orientierung ist eng verbunden mit der langen sozialen Tra-

dition des familiengeführten Unternehmens, das schon in den 50er Jahren ein Kin-

derheim und einen Betriebskindergarten unterhielt. Betriebsrat und Personalab-

teilung sind sich einig darin, dass familienfreundliche Maßnahmen im Interesse der

Beschäftigten wichtig für den Betrieb sind und arbeiten in diesem Themenfeld sehr

kooperativ zusammen. 

Die soziale Begründung familienfreundlicher Betriebspolitik wird inzwischen

ergänzt durch eine starke Orientierung auf Mitarbeiterbindung, weil ein künftiger

Fachkräftemangel infolge der demographischen Entwicklung befürchtet wird. Im

Wettbewerb um die besten Mitarbeiter/innen versucht das Unternehmen, seine At-

traktivität auch durch familienfreundli che Arbeitsbedingungen noch zu steigern.

Ein dritter begründender Faktor ist die im Betrieb praktizierte Frauenförderung.

Sie geht auf die Überzeugung zurück, dass gemischte Gruppen bessere Leistungen

erbringen. Das Unter nehmen arbeitet daran, den Frauenanteil an den Beschäftig-

ten langfristig zu steigern und die Attraktivität des Unternehmens insbesondere

auch für Frauen zu erhöhen, die es in den für den Betrieb relevanten Berufen zu-

nehmend gibt. 

Das unmittelbar praktische familienfreundliche Engagement in diesem Betrieb

geht ur sprünglich darauf zurück, dass Frauen mit kleinen Kindern an den Betriebs-
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rat herangetreten waren und Bedarfe im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf

und Familie geäußert hatten – insbesondere den Wunsch nach Teilzeitarbeit und

nach betrieblicher Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Es ist also ganz prak-

tisch und von unten entstanden, dann aber in die lang fristigen Überlegungen und

Planungen von Personalwesen und Betriebsrat aufgenommen und seither von ihnen

kontinuierlich verfolgt und vervollkommnet worden. Im Hinblick auf man che Re-

gelungen (z. B. Teilzeit) waren die betrieblichen Regelungen den gesetzlichen vo-

raus. 

4 . 6 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n  

1993 wurde die erste Betriebsvereinbarung zum Thema Familie, Beruf, Teilzeit nach

fast vier Jahren Verhandlung unterzeichnet. Widerstände in der Betriebsleitung

konnten durch die Unterstützung der Unternehmerfamilie schließlich überwunden

werden. Das Ziel dieser Be triebsvereinbarung war es, die Bedingungen für weibli-

che Beschäftigte mit Familienpflichten zu verbessern. Darin wurde vereinbart, dass

Geschäftsleitung und Betriebsrat über die Schaf fung von Teilzeitarbeitsplätzen be-

raten. Teilzeitarbeit wird ermöglicht, wenn Mitarbei ter/innen Kinder erziehen oder

kranke Angehörige pflegen. Für diese Fälle war das Rückkehr recht auf einen Voll-

zeitarbeitsplatz verankert. Nach einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses im An-

schluss an den gesetzlichen Erziehungsurlaub bot das Unternehmen eine bevor-

zugte Wiedereinstellungsmöglichkeit für die Dauer von zwei Jahren. Ebenso erhielten

Mitarbei ter/innen nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses zur Pflege schwerkran-

ker Angehöriger eine Wiedereinstellungszusage für die Dauer von drei Jahren, in

Einzelfällen bis zu fünf Jahren. 

1995 wurde eine neue und weiter gehende Betriebsvereinbarung zur Frauen-

und Familien förderung abgeschlossen. Sie ergänzte die schon bestehende Be-

triebsvereinbarung durch das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern als

Unternehmensgrundsatz. Nunmehr ging es darum, in den betrieblichen Struktu-

ren selbst Veränderungen herbeizuführen, um die traditionelle Benachteiligung von

Frauen zu überwinden. So wurde die gleiche Förderung von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern im Rahmen der Personalentwicklungsplanung in die Be triebsverein-

barung aufgenommen und der Schwerpunkt der Gleichbehandlung von Frauen

und Männern auf den Bereich der Aus- und Weiterbildung gelegt. Zusätzlich zu den

schon existierenden Regelungen wurde der Anspruch auf maximal zehn Belegplätze

in der städti schen Kindertagesstätte aufgenommen. 
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Zur Umsetzung dieser Betriebsvereinbarung wurde ein Paritätischer Ausschuss

gegründet, der aus drei Unternehmensvertretern und drei Mitgliedern des Be-

triebsrats besteht. Er hat die Aufgabe, Mitarbeiter/innen und Geschäftsleitung um-

fassend und regelmäßig über Inhalte und Ziele sowie zu realisierende Maßnahmen

der Betriebsvereinbarung zu informieren. Dieses Gremium trägt die Verantwortung

für die Ausgestaltung und Umsetzung der familienfreund lichen Maßnahmen. Alle

konkreten Probleme, die an die Personalabteilung und an den Be triebsrat heran-

getragen werden, spricht  dieser Kreis an und sucht gemeinsam nach Lösungen. 

1998 wurde eine Betriebsvereinbarung für ein Pilotprojekt Frauen und Schicht-

arbeit erfolg reich abgeschlossen. Ziel war die Erhöhung des Frauenanteils im ge-

werblichen Bereich. Alle Schichtarbeitsplätze sollten für Frauen zugänglich gemacht

werden, um sie in den gewerblich-technischen Bereich zu integrieren und ihnen

den Zugang zu qualifizierteren Tätigkeiten zu öffnen. Dieses Projekt betraf insbe-

sondere den Einsatz von Frauen in der Produktion.

Zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat wurde 2004 eine Regelungsabrede

zum sozialen Umgang im Betrieb vereinbart, die einen Verhaltenskodex enthält und

den Umgang mit Kon flikten in diesem Bereich regelt. Ansprechpartner in Konflikt-

fällen ist ein Arbeitskreis, der paritätisch von Personalabteilung und Betriebsrat be-

setzt wird. Er wird auf Kosten des Unter nehmens im erforderlichen Maße qualifi-

ziert, um im Bedarfsfall eine Konfliktanalyse durch führen zu können.

4 . 6 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n  

Ver trauensarbeitszeit

Die Vertrauensarbeitszeit wirkt sich auf das Leben der Mitarbeiter/innen im An-

gestelltenbe reich familienfreundlich aus, obwohl dies nicht das ursprüngliche Ziel

ihrer Einführung war. Nach Einschätzung der Betriebsparteien funktioniert die ei-

genverantwortliche Steuerung der Arbeitszeit gut und geht nicht nur nicht zu Las-

ten der Zeitinteressen der Beschäftigten, son dern wird eigenverantwortlich zur An-

passung an die Zeitbedarfe der Familie genutzt. Es gibt allerdings auch – nach

Aussagen von Betriebsrat und Personalverantwortlichem jedoch nur einzelne – Fälle,

wo Vertrauensarbeit zu starker und dauerhafter Verlängerung der Arbeitszeit führt.

Allerdings sei im Betrieb ein Bewusstsein darüber vorhanden, dass Vertrauensarbeits -

zeit zu einer verlängerten Arbeitszeit führen kann und dies vermieden werden soll.

Die Kolle gen und Kolleginnen achten darauf und machen sich gegenseitig darauf

aufmerksam, wenn die Arbeitszeit »aus dem Ruder« zu geraten droht. 
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Teilzeitarbeit

Teilzeitarbeit ist im Betrieb ein wichtiges Instrument für die Erleichterung der

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie wurde ursprünglich angeboten, um mög-

lichst viele Frauen zu motivieren, nach der Elternzeit in den Betrieb zurückzukeh-

ren. Teilzeitkräfte sollen aus drücklich die gleichen Chancen auf Weiterbildung haben

wie Vollzeitkräfte und werden in die Personalentwicklungspläne eingeschlossen.

Spezielle Weiterbildungsangebote für Teilzeit kräfte existieren jedoch nicht. Es gibt

zwei Gruppen von Teilzeitbeschäftigten: 

1. Teilzeitarbeit bei weiblichen Angestellten

Weibliche Angestellte nutzen Teilzeit, um Erwerbstätigkeit und Sorgearbeit bes-

ser miteinan der verbinden zu können. Ein Teilzeitarbeitsplatz wird häufig von Frau-

en mit Kindern ge wünscht. Nach anfänglichen Widerständen seitens der Betriebs-

leitung wurde Teilzeitarbeit zu Beginn der 90er Jahre – lange vor Verabschiedung

des Teilzeit- und Befristungsgesetzes – verstärkt angeboten. Die meisten Frauen in

Teilzeit arbeiten ca. 20 Stunden pro Woche, aber je nach Bedarf wird eine Bandbreite

wöchentlicher Arbeitsstunden von 8 bis 35 genehmigt. 

In der Regel kann den Teilzeitwünschen der Mitarbeiter/innen entsprochen wer-

den, weil die Personalabteilung intensiv nach jeweils passenden Arbeitszeitarran-

gements sucht. Die indivi duelle Aushandlung von Teilzeit funktioniert unter ande-

rem auch deshalb so reibungslos, weil die Anzahl der Teilzeit nachfragenden Frauen

im Betrieb – aufgrund des insgesamt niedrigen Frauenanteils – relativ gering ist. Bei

der Umsetzung von Teilzeit wird eine Art Jobsharing angestrebt, bei dem ein Ar-

beitsplatz von zwei Mitarbeiter/inne/n besetzt wird. Dies wird als Vor teil wahrge-

nommen, weil bei Fehlzeiten oder Urlaub nicht die gesamte Arbeit liegen bleibt. Al-

lerdings wird nicht erwartet, dass die jeweils anwesende Mitarbeiterin in solchen

Fällen die Aufgaben der fehlenden Kollegin mit erledigt. 

Obwohl zahlenmäßig gering, erreicht Teilzeitarbeit eine hohe Akzeptanz im Un-

ternehmen. Anders als in vielen anderen Unternehmen gibt es hier auch eine grö-

ßere Anzahl von Füh rungskräften in Teilzeit – in der Mehrzahl Frauen, aber in Ein-

zelfällen auch Männer. Aller dings liegt die wöchentliche Arbeitszeit der

teilzeitbeschäftigten Führungskräfte mit ca. 30 Stunden eher im Bereich kurzer Voll-

zeit. 

2. Teilzeit  bei männlichen Schichtarbeitern in der Produktion

Eine Besonderheit ist die hohe Anzahl von derzeit mehr als 70 männlichen

Schichtarbeitern in Teilzeit. Diese Praxis geht auf Erfahrungen mit einer befristeten
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kollektiven Reduzierung der Arbeitszeit zur Beschäftigungssicherung vor ca. fünf

Jahren zurück, in deren Rahmen die wöchentlichen Arbeitszeiten zeitweilig von 38

auf 35 Stunden pro Woche herabgesetzt wur den. Die Schichtarbeiter haben die kür-

zere Arbeitszeit als Verbesserung empfunden und wollten auf diesen Zeitwohlstand

auch dann nicht verzichten, als die Arbeitszeit nach Verbes serung der wirtschaftli-

chen Situation wieder auf 38 Stunden herauf gesetzt wurde. Das Unter nehmen

konnte die Rückführung auf die zuvor geltende Vollzeit nur mit Schwierigkeiten

durchsetzen. Nach dem Inkrafttreten des Teilzeit- und Befristungsgesetzes im Jahr

2000 musste der Betrieb die Arbeitszeitreduzierungswünsche der männlichen

Schichtarbeiter je doch berücksichtigen. Im Ergebnis stieg die Anzahl der Teilzeit-

beschäftigten im Schichtbe trieb 2002 sprunghaft an und ist seitdem weiter ge-

wachsen. 

Die Gründe der Schichtarbeiter für ihren Wunsch nach kürzeren Wochenar-

beitszeiten sind vielfältig. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein

explizit genannter Grund für diese Entscheidung. Teilzeit vereinfacht das Familien-

leben, weil mehr Zeit zu Hause verbracht werden kann. Die kürzere Schichtarbeits-

zeit wird von einigen Beschäftigten aber auch gewünscht, um ihren Partnerinnen

die Erhöhung ihrer Arbeitszeit zu ermöglichen und so einen besseren Ausgleich

zwischen Erwerbs- und Familienleben für beide Partner zu finden. Ein weiterer Grund

ist die Verringerung der gesundheitlichen Belastungen, die Schichtarbeit verursacht.

Hinzu kommt, dass unter den bisherigen Bedingungen die tarifliche Arbeitszeit nur

durch das Einbringen von Zusatzschichten erreicht worden ist. Diese Zusatzschichten,

die von den Beschäftigten als besonders belastend empfunden werden, können

nach der Arbeits zeitreduzierung wegfallen. 

Diese Arbeitszeitverkürzung um etwa drei Stunden pro Woche je Beschäftig-

tem hatte posi tive Beschäftigungseffekte. Durch die Einführung dieser Teilzeitvari-

ante konnten im Schicht betrieb zwölf zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Viele Schichtarbeiter sind stolz darauf, mit ihrer Stundenreduzierung dazu beige-

tragen zu haben. 

Rückkehr aus der Elternzeit und Wiedereinstellung

Elternzeit wird auch in diesem Unternehmen fast ausschließlich von Frauen ge-

nommen. Die Rückkehrwünsche der Mitarbeiter/innen in Elternzeit werden vom

Betrieb ermittelt. Erfah rungsgemäß melden sich die Rückkehrerinnen von selbst.

Geschieht dies nicht, werden sie von der Personalabteilung angeschrieben. Alle

zwei Jahre lädt der Betrieb die Frauen in El ternzeit ein, um ihnen Informationen

über die betriebliche Entwicklung zu geben. 
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Ein sehr hoher Prozentsatz der Frauen kehrt nach der Elternzeit wieder in den

Betrieb zurück. Entscheidend für diese Erfolgsquote ist, dass der Betrieb versucht,

den individuellen Wün schen der Beschäftigten beim Wiedereinstieg Rechnung zu

tragen, und eine Vielfalt von individuellen Regelungen zulässt. So kommen z. B.

Mütter zunächst nur für einen Tag pro Woche in den Betrieb, um sich und die Fa-

milie an die neue Situation zu gewöhnen, und stei gern dann ihre Arbeitszeit nach

Wunsch auf zwei oder mehr Tage. Eine Mutter arbeitet im Wechsel je eine Woche

vormittags und eine Woche nachmittags, um ihr Kind dann betreuen zu können,

wenn ihr Mann (in der jeweils entgegengesetzten Schicht) arbeitet. Auf diese Weise

braucht die Familie vorerst keine zusätzliche Betreuung für ihr einjähriges Kind.

Wenn ein Teilzeitwunsch nicht sofort erfüllt werden kann besteht die Möglich-

keit, die Re gelung der bevorzugten Wiedereinstellung zu nutzen und abzuwarten,

bis ein geeigneter Arbeitsplatz gefunden wird. Die geltende Betriebsvereinbarung

gewährt einen bevorzugten Wiedereinstieg nach der Auflösung des Arbeitsvertrags

nach der Elternzeit oder wegen der Pflege kranker Angehöriger. Davon muss jedoch

nur selten Gebrauch gemacht werden, da für die Mehrzahl der Rückkehrerinnen

unmittelbar nach Ablauf der Elternzeit ein geeigneter Arbeitsplatz gefunden wird.

Betriebliche Kinderbetreuung

Das kommunale Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in der Region ist für den

Bedarf der Beschäftigten nicht ausreichend und in vieler Hinsicht auch nicht pas-

send. So gibt es wenige Angebote für Kinder im Krippen- und Grundschulalter, wenig

Ganztagsbetreuung und keine Nachmittagsgruppen, und die Öffnungszeiten der

Kindereinrichtungen sind häufig nicht mit den Arbeitszeiten der Eltern kompatibel.

Viele Eltern müssen auf die Unterstützung von Familienangehörigen zurückgreifen,

um die Betreuung ihrer Kinder zu sichern. Wer nicht auf die Familie zurückgreifen

kann, steht vor einem Problem. 

Der Betrieb versucht, hier durch eigene Angebote unterstützend zu wirken. Seit

1995 bietet er seinen Beschäftigten, die außerhalb der Stadt wohnen, zehn Beleg-

plätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren in einem Kindergarten in der Nähe

des Werks an. Die Betreuungsange bote erstrecken sich auf eine Vormittagsgruppe

von 7 bis 12 Uhr, eine erweiterte Vormittags gruppe von 7 bis 14 Uhr und eine Ganz-

tagsgruppe von 7 bis 17 Uhr. Damit können derzeit alle Nachfragen nach Kinder-

gartenbetreuung gedeckt werden. Im letzten Jahr wurden sieben von den zehn Be-

legplätzen tatsächlich in Anspruch genommen. Die Firma übernimmt den nicht

durch den Elternanteil gedeckten Anteil der Kosten für die von den Beschäftigten

ge nutzten Belegplätze des Kindergartens. Ein Antrag des Betriebsrats, zusätzlich
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einen Firmen zuschuss zum Elternanteil zu zahlen, wurde abgelehnt. Die Eltern, die

diesen Kindergarten nutzen, sind mit der Betreuung ihrer Kinder sehr zufrieden. 

Das Interesse des Betriebes am Thema Kinderbetreuung spiegelt sich auch darin

wider, dass jedes Jahr Bedarfsanalysen zu Kindergartenplätzen unter den Beschäf-

tigten angefertigt wer den. Dabei wurde festgestellt, dass erhebliche Lücken in der

Betreuung von Kindern im Krip penalter, von Kindergartenkindern am Nachmittag

und von Schülern nach dem Schulunter richt und während der Ferien bestehen. Der

Betriebsrat hat dieses Problem aufgegriffen und arbeitet derzeit an einer Lösung.

Seit zwei Jahren wird mit mehreren anderen Firmen am Ort ein Projekt vorbereitet,

das die Gründung einer Betriebskindertagesstätte beinhaltet, in der Kinder vom Baby-

alter bis zum 12. Lebensjahr betreut werden und darüber hinaus eine Fe rienbetreuung

und eine so genannte »Randstundenbetreuung« angeboten werden. 

Gleichstellung

Eine Betriebsvereinbarung von 1995 verankerte das Thema der Gleichstellung

der Ge schlechter systematisch im Betrieb und institutionalisierte es durch die Grün-

dung der Paritäti schen Kommission. Das bereits vorher im Betrieb beachtete Thema

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfuhr mit der Ergänzung durch die Frau-

enförderung eine festere Veranke rung. 

Der Schwerpunkt der Gleichbehandlung von Frauen und Männern liegt im Be-

reich der Aus- und Weiterbildung. Seither gab es auf diesem Gebiet Fortschritte. Es

ist selbstverständlich, dass auch teilzeitbeschäftigte Frauen an den Qualifizie-

rungsmaßnahmen teilnehmen. Das Pilotprojekt »Frauen in Schicht« ist erfolgreich

abgeschlossen worden. Im gewerblichen Bereich stieg die Anzahl der weiblichen

Auszubildenden. Allerdings ist es bisher noch nicht gelungen, eine Meisterin aus-

zubilden. Alle Töchter von Beschäftigten zwischen 12 und 15 Jahren werden jedes

Jahr angeschrieben und zum Girl’s Day in den Betrieb eingeladen, um sie für eine

Ausbildung im Betrieb zu interessieren. Von den ca. 100 Mädchen nehmen etwa 20

bis 30 diese Einladung an.

Die Frauenförderung hat auch dazu geführt, dass in der Personalabteilung in-

zwischen viele Frauen beschäftigt sind, die von sich aus darauf achten, dass weib-

liche Mitarbeiterinnen die gleichen Qualifizierungschancen erhalten wie ihre männ-

lichen Kollegen. Für Frauen ist es allerdings in diesem Betrieb immer noch schwer,

in leitende Positionen aufzusteigen. Sie streben wesentlich seltener in die oberen

Hierarchieebenen, wollen sich eher nicht Macht kämpfen aussetzen und sind of-

fensichtlich weniger als Männer bereit, der Erwerbsarbeit einen derart dominie-

renden Platz in ihrem Leben einzuräumen.
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4 . 6 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Familienfreundlichkeit ist in diesem Betrieb in vieler Hinsicht gelebte Praxis.

Ausschlagge bend dafür sind mehrere Faktoren: 

Im Unternehmen wirkt eine lange Tradition der sozialen Verantwortung, der sich

der Arbeit geber bis heute verpflichtet fühlt. Aus diesem Grund werden individuel-

le Bedarfe der Be schäftigten ernst genommen und zu berücksichtigen versucht. Re-

gelmäßige Bedarfsanalysen hinsichtlich der Kinderbetreuung und das aktive An-

sprechen der Mitarbeiterinnen in Eltern zeit in Bezug auf ihre Rückkehrpläne belegen

das ernsthafte Interesse des Betriebs an den Wünschen der Mitarbeiter/innen. 

Eine ausschlaggebende Rolle spielt der Betriebsrat, der in vieler Hinsicht Initia-

tor und Motor für familienfreundliche Veränderungen (Teilzeit, Kinderbetreuung)

war und ist – sei es durch eigene Initiative, sei es durch Reaktion auf von den Be-

schäftigten an ihn herangetragene Wünsche und Vorschläge. Da das Verhältnis zwi-

schen Betriebsrat und Personalabteilung trotz teilweise unterschiedlicher Sicht-

weisen im Einzelnen und gelegentlicher Konflikte ins gesamt sehr gut ist, kann der

Betriebsrat durch sein Engagement vieles bewirken. 

Familienfreundlichkeit und Gleichstellung sind in Betriebsvereinbarungen als

Ziele festge schrieben und mit konkreten Maßnahmen unterlegt. Die Betriebsver-

einbarungen werden im Betrieb bekannt gemacht, so dass jede/r Beschäftigte über

die Regelungen informiert ist und sie nutzen kann. Mit dem Paritätischen Ausschuss

gibt es ein Gremium, das Mitarbeiter/innen und Geschäftsleitung umfassend und

regelmäßig über Inhalte und Ziele sowie Umsetzung der Betriebsvereinbarungen

informiert. 

Eine gezielte Frauenförderung im Unternehmen unterstützt die familien-

freundlichen Maß nahmen. Es wird darauf geachtet, dass teilzeitbeschäftigte Frau-

en den Vollzeitbeschäftigten auch im Hinblick auf Qualifizierung und Karriere gleich-

gestellt sind. Durch Frauenförderung soll der Anteil der Mitarbeiterinnen auf allen

Hierarchieebenen erhöht werden. Die mehrheit lich weiblich besetzte Personalab-

teilung – selbst ein Ergebnis der Frauenförderung – betreibt eine vorausschauen-

de Personalplanung unter Beachtung der individuellen Bedarfe und Wün sche der

Frauen und Sorgeverantwortung tragenden Mitarbeiter/innen. Der relativ kleine

Frauenanteil in dem von Männern dominierten Betrieb ist sicher ein begünstigen-

der Faktor für die Umsetzung individueller Arbeitszeitwünsche von Müttern. 

Nicht zuletzt: Die Arbeitszeitkultur im Unternehmen ist durch kürzere Arbeits-

zeiten und die Wertschätzung von Zeitwohlstand geprägt. In der Produktion ar-

beitet eine wachsende Zahl männlicher Schichtarbeiter auf eigenen Wunsch im voll-
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zeitnahen Teilzeitbereich, unter den Angestellten achtet man darauf, die Arbeits-

zeiten nach der Einführung der Vertrauensarbeits zeit zu begrenzen und hilft sich

gegenseitig dabei. 

Dieser Betrieb weist Merkmale der Typen 2 und 3 auf, ohne einem von beiden

eindeutig zugeordnet werden zu können. Charakteristisch ist die Verbindung von

familienfreundlichen Maßnahmen und Frauenförderung, von gelebter Fürsorge-

pflicht für die Beschäftigten und dem Anspruch, mehr Gleichstellung der Ge-

schlechter im Betrieb herzustellen. Zwar steht die Teilzeitarbeit derzeit noch im Zen-

trum der familienfreundlichen Maßnahmen, sie spielt aber eine andere Rolle als in

vielen anderen Betrieben: Zum einen gibt es ein Rückkehrrecht in Vollzeit und die

gleichberechtigte Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen, zum anderen wird sie

nicht nur von Müttern, sondern in größerem Umfang auch von Männern praktiziert. 

In diesem Betrieb sind die realisierten Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-

einbarkeit überwiegend von den Beschäf tigten selbst eingefordert worden. Dies

mag der Grund dafür sein, dass im Zentrum ganz praktische Alltagsprobleme ste-

hen, die zwar nicht im Verborgenen, aber doch ohne große Imagekampagne ge-

löst werden. So sind famili enfreundliche und gesundheitsverträglichere Arbeits-

zeiten von den Beschäftigten in der Produktion eingefordert und letztlich auch

durchgesetzt worden. Dabei ging es nicht um Leitbilder und Programme, sondern

schlicht um die Verteidigung oder Verbesserung der eigenen Arbeitsbedingungen

und Lebensqualität. 

Eine familienfreundliche Betriebspolitik – dies lernt man aus diesem betriebli-

chen Beispiel – erreicht man durch die Orientierung an den konkreten praktischen

Bedürfnissen der Beschäf tigten. Allerdings bedarf es eines Betriebsklimas, das deren

Artikulierung erlaubt, einer Of fenheit der Betriebsparteien für neue Wege und der

Bereitschaft, sich für die zu findenden Lösungen gegebenenfalls auch in langwie-

rige und konfliktbeladene Verhandlungen zu bege ben. 

4 . 7 B E T R I E B  D E R  FA H R Z E U G I N D U S T R I E  –  

FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  A L S  F R A U E N F Ö R D E R U N G

4 . 7 . 1 A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Ein Großunternehmen der Fahrzeugherstellung beschäftigt mehrere 10.000 Mitar-

beiter/innen an einem seiner Produktionsstandorte. Der Frauenanteil beträgt ins-

gesamt 17 vH, im Produk tionsbereich liegt er mit 15 vH über dem Durchschnitt der
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Branche, im Angestelltenbereich beträgt er 22 vH. Der Betrieb bildet aus und er-

reicht bei den Auszubildenden sowohl im gewerblich-technischen als auch im kauf-

männischen Bereich einen deutlich höheren Frauen anteil. Unter den Führungs-

kräften ist der Anteil weiblicher Beschäftigter mit 5 vH immer noch sehr niedrig. 

Der Betrieb ist tarifgebunden. Aufgrund von Vereinbarungen zur Beschäfti-

gungssicherung in der Vergangenheit ist die wöchentliche Arbeitszeit niedriger als

in anderen tarifgebundenen Betrieben der gleichen Branche. Das Entgeltniveau ist

überdurchschnittlich. 

Die Teilzeitquote ist sehr niedrig. Sie beträgt insgesamt 3,5 vH, ist bei den männ-

lichen Be schäftigten, die die übergroße Mehrheit der Belegschaft stellen, marginal

und bei den weibli chen Beschäftigten mit 18 vH ebenfalls vergleichsweise niedrig. 

4 . 7 . 2 S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist im Unternehmen seit Ende der 80er Jahre

ein Ziel, das im Rahmen einer umfassenden Politik der Frauenförderung strategisch

entwickelt und durch eine wachsende Zahl konkreter Maßnahmen praktisch un-

tersetzt wird. Obwohl der Betrieb zu einer Branche gehört, die klar männerdomi-

niert ist, ist es gelungen, den Frauenan teil – auch und vor allem in der Produktion

– zu steigern und ein frauen- und familienfreund liches Klima zu schaffen. Heute ist

die Orientierung an einer familienfreundlichen Ausgestaltung der Arbeitsbedin -

gungen eine im Betrieb weitgehend akzeptierte Selbstverständlichkeit. Die Frau-

enförderung wird nicht in Frage gestellt und stand auch in wirtschaftlich schwieri-

gen Zeiten nie zur Disposition. Nach Einschätzung der im Betrieb engagierten

Betriebsrätinnen ist heute die Vereinbarkeit von »Job und Kindern« leicht, die Ver-

einbarkeit von »Karriere und Kindern« allerdings im mer noch schwer. 

Die Geschichte der betrieblichen Frauenförderung begann Ende der 80er Jahre.

Das Engage ment von Betriebsrätinnen und Vertrauensfrauen für die Gleichstellung

der weiblichen Be schäftigten in der Produktion, die Berücksichtigung von Frauen-

interessen im Betrieb und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

fand zu dieser Zeit erstmals eine breite Unterstützung durch den damaligen Be-

triebsratsvorsitzenden und einen Personalvor stand, der dem Thema offen gegen-

überstand. Durch deren Unterstützung konnte das Ziel der Frauenförderung im Be-

trieb institutionell verankert werden. 

Familienfreundlichkeit wird in diesem männerdominierten Betrieb bis heute

tendenziell unter Frauenförderung gefasst und ist auch Sache der Frauen. Zwar kön-
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nen männliche Beschäftigte selbstverständlich bei Bedarf auf die gleichen famili-

enfreundlichen Regelungen zurückgrei fen, Männer sind aber in diesem Feld der Be-

triebspolitik eher keine Akteure und werden auch nicht einbezogen, wenn sie als

Partner von im Betrieb beschäftigten Frauen eigentlich »mit betroffen« sind. Die Be-

triebskultur ist weiterhin ganz klar männlich dominiert. Die Institutio nalisierung der

Mitbestimmung und die Schaffung eines eigenen Bereichs zur Frauenförde rung im

Personalwesen erlaubt es jedoch, die Frauen- und Familienthemen bis in jede ein -

zelne Abteilung und Gruppe zu bringen. Vor allem weil die Führungskräfte ent-

sprechend geschult werden und es ein innerbetriebliches Berichtswesen zum Thema

gibt, sind die fami lienfreundlichen Regelungen im Betrieb bekannt und werden

auch umgesetzt. 

Schwerpunkte familienfreundlicher Betriebspolitik sind derzeit Arbeitszeitre-

gelungen, Rück kehr- und Karriereförderung für Frauen, nachdem die Frage der be-

trieblichen Unterstützung bei der Kinderbetreuung bereits vor Jahren in Koopera-

tion mit der Kommune erfolgreich gelöst werden konnte. 

4 . 7 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n  

Das Unternehmen hat die Frauenförderung als ein strategisches Hauptziel in seiner

Personal politik verankert. Vor 16 Jahren wurden die Grundsätze zur Frauenförde-

rung verabschiedet mit dem Ziel, den Frauenanteil qualitativ, quantitativ und struk-

turell in allen Tätigkeiten und auf allen Ebenen zu erhöhen. Dieses Ziel soll durch

eine qualitative Personalentwicklungspla nung untersetzt und durch jährliche Pla-

nungsgrößen konkretisiert werden. Ein institutionali sierter Bereich Frauenförde-

rung ist zuständig für die Entwicklung der Konzepte zur Informa tion und Beratung

von Frauen und Führungskräften im Unternehmen und für die Bewertung der Um-

setzung der Frauenfördermaßnahmen. Eine Kommission zur Frauenförderung unter

Beteiligung des Betriebsrates fördert und berät alle Aktivitäten zur Frauenförde-

rung. 

1990 wurde eine Betriebsvereinbarung zur Wiedereinstellungszusage verab-

schiedet, die Mit arbeiter/inne/n die Möglichkeit bot, zur Betreuung und Erziehung

ihrer Kinder und zur Pflege von Kindern oder Angehörigen bis zu einer Dauer von

5 Jahren mit einer Wiedereinstellungs zusage aus dem Unternehmen auszuschei-

den – unter dem Vorbehalt, dass die wirtschaftliche Situation Wiedereinstellungen

zulässt. Inzwischen ist der Zeitraum auf bis zu 8 Jahre ausgedehnt worden und die

Wiedereinstellungszusage kann ohne Angabe von Gründen be antragt werden. Ziel

ist es, den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, sich »ihren privaten Angele-
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genheiten, Aufgaben oder Interessen widmen (zu) können, ohne einer ständigen

Dop pelbelastung ausgesetzt zu sein« (Betriebsvereinbarung). Die Wiedereinstel-

lung erfolgt auf einem vergleichbaren und gleichwertigen Arbeitsplatz. Zum Qua-

lifikationserhalt können kurzfristige Vertretungen übernommen und betriebliche

Weiterbildungsmaßnahmen genutzt werden. 

Im Jahr 2000 wurde eine Betriebsvereinbarung zur Umsetzung des Teilzeit- und

Befristungs gesetzes (TzBfG) abgeschlossen, in der das Ziel formuliert ist, durch Teil-

zeitförderung einen Beitrag zur familienfreundlichen Arbeitszeitgestaltung zu leis-

ten. Gleichzeitig wird Teilzeit als ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Steigerung der

Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet. Sie biete die »Chance, Veränderungen der per-

sönlichen Lebensplanung der Mitarbeiter/innen und betriebliche Erfordernisse in

Einklang zu bringen«. Grundsätzlich sind Mitarbeiter/innen in Teilzeit vergleichba-

ren Mitarbeiter/innen in Vollzeit in allen Rechten und Pflichten gleichge stellt. Die

wöchentliche Arbeitszeit muss mindestens durchschnittlich 15 Stunden betragen. 

Seit 1995 findet eine gezielte Rückkehrförderung von Beschäftigten statt, die

nach der Eltern zeit ihre Beschäftigung wieder aufnehmen wollen. Die Abteilung

Frauenförderung bietet dazu eine Serie von Workshops zum Thema Familienma-

nagement und Beruf an, die das Ziel ver folgen, Qualifikationen zu erhalten, zum

Wiedereinstieg zu motivieren, Netzwerke mit ande ren Eltern zu bilden und her-

kömmliche Verhaltensweisen und Strukturen zu überwinden.

Im Kontext der genannten Regelungen wurde im Betrieb ein spezielles Schicht-

modell für Alleinerziehende entwickelt. 

4 . 7 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n

Ausgewählte Ergebnisse der Frauenförderung

Die Frauenförderung, die im Unternehmen seit 15 Jahren vorangetrieben wird,

ist weitgehend erfolgreich und hat das Unternehmensklima nachhaltig verändert.

Atmosphärisch sind die Förderung von Frauen und die Vereinbarkeit von Familie

und Beruf zu einer Selbstverständlich keit geworden. Auftretende Konflikte sind eher

die Ausnahme und können in der Regel unter Einbeziehung der Betriebsparteien

im Interesse der Beschäftigten gelöst werden. 

Die Frauenförderung konnte sich zu einem starken und wirksamen Bereich im

Unternehmen entwickeln, weil sie in das Personalwesen eingegliedert ist und auf

eine institutionelle Struk tur zurückgreifen kann. Sie stützt sich auf eine umfassen-

de und regelmäßige Bestandsauf nahme von geschlechtsspezifischen Daten, die je-
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derzeit abgerufen werden können. Das Kon zept der Frauenförderung beruht auf

einem Bausteinprogramm, das themen- und zielgruppen orientiert ist. 

Ein zentraler Baustein ist die Förderung von Frauen in Fertigungsberufen. Wäh-

rend noch in den 80er Jahren in etlichen Fertigungsbereichen ausschließlich Män-

ner arbeiteten, sind Frauen heute in allen Bereichen der Produktion vertreten und

stellen dort einen stetig wach senden Anteil der Beschäftigten. Dies wurde vor allem

durch die gezielte Steigerung des Anteils weiblicher Auszubildender in den Ferti-

gungsberufen erreicht. Die Aktivistinnen, die dieses Ziel voran brachten, wissen zu

berichten, dass dies kein einfacher Prozess war. So mussten ärztliche Gutachten

gegen die behauptete Gesundheitsschädlichkeit mancher gut bezahlter und bis-

her ausschließlich Männern vorbehaltener Fertigungstätigkeit bestellt wer den. In-

zwischen gibt es eine Reihe von Meisterinnen, die eine hohe Akzeptanz bei ihren

männlichen Kollegen genießen. Quantitativ gibt es hier jedoch noch Nachholbe-

darf, nicht alle entsprechend qualifizierten Frauen trauen sich die Tätigkeit als Meis-

terin zu. Nach Aussagen einer Betriebsrätin scheuen sie sich davor, sich den damit

verbundenen Konflikten auszusetzen, die sehr viel härter sind als auf vergleichba-

rer Ebene im Angestelltenbereich. 

Das Unternehmen unterstützt die Karriereentwicklung von Frauen. Ein von der

Frauenförde rung in Gang gesetztes Umdenken verbunden mit einem Generati-

onswechsel haben bewirkt, dass es Frauen in vielen Bereichen bis in die Positionen

des mittleren Managements geschafft haben. Dennoch liegt der Anteil der Frauen

im Bereich der außertariflich Angestellten und in der zweiten Führungsebene bei

nur 6 vH, im Topmanagement erreicht er gar nur 1 vH. Das Unternehmen hat schon

seit Mitte der 90er Jahre ein Mentoring-Programm für Frauen aufge legt mit dem

mittelfristigen Ziel, den Frauenanteil in Fach- und Führungspositionen signifi kant

zu erhöhen. Dabei sollen weibliche Potentiale erkannt und sichtbar gemacht und

die Kommunikation zwischen Hierarchien, Generationen und Geschlechtern ver-

bessert werden. Es dient gleichzeitig der gezielten Förderung und Weiterqualifizie-

rung weiblicher Nach wuchskräfte und der Sensibilisierung von Führungskräften,

um bestehende Barrieren für Frauen zu erkennen. Die meist männlichen Mentoren

werden in Gender-Trainings geschult. 

Dass die Karriereförderung bisher weniger erfolgreich verlief als die Frauenför-

derung in der Fertigung hat mehrere Gründe. Erstens legt der Betriebsrat den Fokus

der Frauenförderung eindeutig auf die Produktion. Zweitens gibt es trotz verbaler

Unterstützung der Frauenförde rung durch die Männer im Management immer noch

keinerlei konkrete und verbindliche Zielsetzung zur Erhöhung des Frauenanteils in

den oberen Hierarchiestufen. Der Bereich Frauenförderung kann zwar Konzepte
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entwickeln und diese Prozesse unterstützen, hat aber keinen Hebel, sie auch durch-

zusetzen. 

Familienfreundliche Arbeitszeiten

Ein großer Vorteil für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist die aufgrund

von Verein barungen zur Beschäftigungssicherung reduzierte Wochenarbeitszeit der

Vollzeitbeschäftig ten. Außerdem bilden flexible Arbeitszeitformen, die im Unter-

nehmen aus betriebswirtschaft lichen Gründen eingeführt wurden, günstige Rah-

menbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im Unternehmen

werden zahlreiche Varianten in den Arbeitszeit- und Schichtmodellen praktiziert,

so dass mit etwas Mühe immer passende Lösungen für die indi viduellen Arbeits-

zeitbedarfe der Beschäftigten mit Familienpflichten gefunden werden kön nen. Die

konkrete Umsetzung hängt jedoch immer auch von den Vorgesetzten ab. Diese ver-

fügen über alle notwendigen Informationen und werden dazu angehalten, die Wün-

sche der Beschäftigten nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Tritt ein Konflikt zwi-

schen einem Vorge setzten und einer Mitarbeiterin zum Thema Vereinbarkeit auf,

sind Personalabteilung und Betriebsrat die Ansprechpartner. Vor dem Hintergrund

des insgesamt familienfreundlichen Klimas und der modellhaften Erarbeitung einer

Vielzahl von Arbeitszeitmodellen, die den Vorgesetzten in Form von Leitfäden vor-

liegen, sind Konflikte jedoch äußerst selten.

Während im tariflichen Angestelltenbereich Gleitzeit vereinbart ist, sind die Ar-

beitszeiten im Produktionsbereich durch die Schichten klar definiert. Für Beschäf-

tigte mit familiären Ver pflichtungen werden jeweils für sie passende Schichteintei-

lungen vereinbart. Teilzeitarbeit in der Produktion wird vor allem durch eine

Reduzierung der Schichten umgesetzt. 

Ein innovatives und einzigartig familienfreundliches Element der Arbeitszeitor-

ganisation ist ein spezielles Schichtmodell für Alleinerziehende, das bereits Anfang

der 80er Jahre auf Initi ative des Betriebsrats eingeführt wurde. Ausschlaggebend

dafür war die Überlegung, dass Alleinerziehende sowohl aus Gründen der Kinder-

betreuung eine günstige und variationsfreie Lage der Arbeitszeit benötigen als auch

als Alleinverdiener/in einen für die Familie existenz sichernden Lohn, der in Teilzeit-

beschäftigung schwerlich zu erzielen ist. Im Rahmen dieses Schichtmodells wird

ein Vollzeitarbeitsplatz für die Alleinerziehenden mit regelmäßiger täglicher Ar-

beitszeit in der Tagesmitte kombiniert mit je einer vor- und nachgelagerten Schicht

in Teilzeit. Diese beiden Schichten müssen von zwei Teilzeitbeschäftigten übernom -

men werden, die den Einsatz zu eher ungünstigen Zeiten – früh am Morgen und

spät am Abend – akzeptieren. Das Schichtmodell mit der privilegierten Arbeits-
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zeitlage für Alleiner ziehende ist nicht unumstritten, und es war offensichtlich nicht

einfach, es bis heute zu vertei digen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen ist es nicht

immer einfach, die Besetzung der un günstigen angrenzenden Teilzeitschichten zu

sichern; zum anderen gab es vereinzelt Fälle des Missbrauchs, als nicht wirklich al-

leinerziehende Mitarbeiter/innen das privilegierte Modell für sich beanspruchten. 

Heute besteht eine große Bereitschaft im Unternehmen, Teilzeitarbeit zu ak-

zeptieren und zu fördern. Vor Inkrafttreten des Gesetzes über Teilzeitarbeit und be-

fristete Arbeitsverträge (TzBfG) war Teilzeit im Unternehmen nur eine Randerschei-

nung. Das Gesetz hat bewirkt, dass die Teilzeitquote auf insgesamt 3,5 vH anstieg.

Seit sie allen Beschäftigten offen steht, wird sie hauptsächlich von Frauen in der Pro-

duktion und von Sekretärinnen im Angestellten bereich – überwiegend nach der

Rückkehr aus der Elternzeit – genutzt. Junge Mütter wollen nach einer Eingewöh-

nungsphase in Teilzeit ihre Arbeitszeit häufig wieder verlängern. Dies stellt für das

Unternehmen kein Problem dar. Bei der Betriebsgröße und dem insgesamt sehr

niedrigen Anteil von Teilzeit finden sich immer ausreichend Möglichkeiten, um den

Wün schen der Beschäftigten nach einer Aufstockung der Arbeitszeit zu entspre-

chen. Der Betriebs rat wertet es als Erfolg, dass bislang noch kein einziger Fall vor

Gericht geklärt werden musste. 

Ein Problem ist mitunter die Lage der Teilzeit. Die meisten Teilzeitkräfte haben

kleinere Kinder zu versorgen und wollen nur vormittags arbeiten, weil zu diesem

Zeitpunkt die Kin derbetreuung einfacher zu organisieren ist. Demgegenüber fin-

den sich nur wenige Teilzeitbe schäftigte bereit, ihre Arbeitszeit auf nachmittags

oder abends zu legen. Mitunter gelingt es, andere Teilzeitmodelle zu organisieren,

z. B. 2 bis 3 ganze Arbeitstage pro Woche, was der Organisation der Kinderbetreu-

ung ebenfalls entgegen kommen kann. Eine ungünstige Situa tion für die Umset-

zung familienfreundlicher Teilzeit ergibt sich dann, wenn Frauen nicht auf die ein-

mal vereinbarte Teilzeit-Arbeitszeit am Vormittag verzichten wollen, obwohl ihre

Kinder schon groß und selbständig sind. Damit verbauen sie unter Umständen Müt-

tern mit kleinen Kindern die Chance auf eine familienfreundliche Teilzeit, wie sie sie

selbst einmal benötigt hatten. 

Viele Frauen entscheiden sich dafür, auch während der Elternzeit zu arbeiten.

Motive dafür sind der Erhalt der Qualifikationen oder der Wunsch bzw. die Not-

wendigkeit, Geld zu verdie nen. Teilweise unterbreiten auch die Vorgesetzten den

Mitarbeiterinnen, die in Elternzeit gehen, entsprechende Angebote.
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4 Die Wiedereinstellungszusage betrifft nicht nur Rückkehrer/innen aus der Elternzeit, sondern umfasst
außerdem andere Tatbestände wie z. B. Qualifizierung. Diese Regelung wird derzeit vor allem von jun-
gen Männern genutzt, die nach einem mehrjährigen Studium in den Betrieb zurückkehren. 

Rückkehr förderung und Wiedereinstellungszusage

Bis vor einigen Jahren war es nicht unüblich, dass Mitarbeiterinnen nach Ablauf

der Eltern zeit ihre Beschäftigung im Betrieb durch Aufhebungsverträge beendeten

und dafür Abfindun gen erhielten. Heute kommt dies nur noch in Ausnahmefällen

vor, nahezu alle Frauen kehren wieder in den Betrieb zurück. Für die Frauen hat an-

gesichts der angespannten Arbeitsmarkt situation der Reiz des (Abfindungs-) Gel-

des nachgelassen, die Erhaltung des Arbeitsplatzes ist wichtiger geworden. Wollen

Frauen auch nach Ablauf der gesetzlichen Elternzeit ihr Kind selbst betreuen, nut-

zen sie eher die großzügige Wiedereinstellungszusage und lassen ihren Arbeits-

vertrag zwischenzeitlich ruhen. 

Für den Betrieb geht es einerseits um die Weiterbeschäftigung der qualifizier-

ten Arbeitskräfte auch nach der Elternzeit, andererseits müssen aber auch immer

wieder Überkapazitäten abge baut werden, woraus sich ein betriebliches Interesse

an reduzierten Arbeitszeiten (Teilzeit) und zeitweiligen Ausstiegen, aber auch an

Aufhebungsverträgen ergibt. Unter diesen Bedin gungen kämpft die Frauenförde-

rung regelrecht darum, dass die Frauen nach der Elternzeit in den Betrieb zurück-

kehren und den relativ sicheren Arbeitsplatz im Betrieb nicht aufgeben. Dies wird

durch die Unternehmensleitung unterstützt. Anders als in anderen Betrieben präfe -

riert man nicht die Möglichkeit, Frauen durch attraktive Abfindungsangebote zur

Aufhebung des Arbeitsvertrages zu bringen, sondern unterstützt vielmehr deren

Rückkehr durch spezielle Angebote. Mit Unterstützung des Betriebs werden bei Ver-

einbarkeitsproblemen in den meis ten Fällen Lösungen gefunden, die eine Rück-

kehr ermöglichen. So werden im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitmodelle passen-

de individuelle Arbeitszeiten vereinbart, die auch die Notwendigkeit der

Kinderbetreuung berücksichtigen.

Die in der Wiedereinstellungszusage vereinbarten langen Fristen für eine mög-

liche Unterbre chung der Erwerbstätigkeit werden allerdings von einigen Aktivis-

tinnen der Frauenförderung durchaus kritisch gesehen. Je länger die Tätigkeit un-

terbrochen wird, umso schwieriger gestaltet sich die Rück kehr – sowohl für den

Betrieb als auch für die betroffenen Mütter.4

Seminare zur Rückkehr förderung aus Elternzeit

Seit 1995 wird ein Rückkehrprogramm für Eltern organisiert, das das Ziel ver-

folgt, den Wie dereinstieg nach der Elternzeit zu erleichtern. Die Abteilung Frauen-
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förderung organisiert ein Seminarprogramm, das eigens zusammen mit einer ex-

ternen Seminarleiterin für das Unter nehmen entwickelt wurde. Mit diesem Pro-

gramm werden Frauen einige Monate vor Auslau fen der Elternzeit angesprochen

und das Ziel verfolgt, den Frauenanteil im Unternehmen zu wahren und Frauen zu

fördern, indem ihnen gezeigt wird, dass und wie Familie und Beruf koordiniert wer-

den können. Das Seminar schließt sieben Termine innerhalb von sieben Wochen

ein. Die Kinder der Teilnehmer/innen werden in dieser Zeit von einer Erzieherin vor

Ort betreut. Jedes Jahr finden vier Seminare mit durchschnittlich 12

Teilnehmer/inne/n (bisher nur zwei Väter) statt. 

Das Konzept des Seminars sieht vor Lösungen zu finden, um die eigenen be-

rechtigten Inte ressen mit denen des Betriebs in Einklang zu bringen und diese um-

zusetzen. Die Teilneh mer/innen erhalten umfassende Informationen über Arbeits-

zeitmodelle und Teilzeitmöglich keiten, Informationen zur Kinderbetreuung, eine

persönliche Betreuung bei der individuellen Lösung von Vereinbarkeitsproblemen

und ein Training in Fragen der Organisation von Beruf und Familie. Gleichzeitig die-

nen die Seminare der Bildung eines Netzwerks zu anderen Müt tern und Vätern. Die

Seminarleiterin stellt rechtliche und betriebliche Informationen zur Verfügung, die

für konkrete Entscheidungen benötigt werden. Anschließend arbeitet sie mit den

Teilnehmer/inne/n heraus, welche Arbeitszeitmodelle am besten für ihre individu-

ellen Lebenslagen geeignet wären. Dabei werden auch die Interessen des Betriebs

in den Blick genommen und die Frauen befähigt, ihre Arbeitszeitpräferenzen so mit

der Personalabteilung zu verhandeln, dass auch die Machbarkeit und eventuelle

Vorteile des eigenen Wunsches für den Betrieb aufgezeigt werden können. Gleich-

zeitig werden ihnen auch Alternativen in der Kin derbetreuung vorgestellt, damit

Arbeitszeiten, die nicht durch übliche Kinderbetreuungsein richtungen abgedeckt

werden, in Erwägung gezogen werden können.

Im Seminar wird ein Prozess in Gang gesetzt, der den Frauen Klarheit über die

eigenen Wün sche und Bedürfnisse und über ihre Lebensentwürfe verschaffen soll,

um Familie und Berufsleben längerfristig planen zu können. Sie sollen lernen, ihre

eigenen Bedürfnisse in den verschiedenen Lebens bereichen zu verwirklichen. Ein

weiteres Lernziel ist der Umgang mit Konflikten im Betrieb und die Gestaltung des

Wiedereinstiegs mit Vorgesetzten. Die Erfahrung aus diesen Seminaren hat gezeigt,

dass Schwierigkeiten häufig ihren Ursprung auch in der Wahrnehmung der Rück-

kehrerinnen und ihrem Auftreten haben und nicht primär in der Ab lehnung der

Vorgesetzten liegen. Häufig müssen Frauen erst eigene Barrieren und Vorstel lungen

über die Rollenverteilungen in der Familie überwinden, um die Möglichkeiten zu

sehen, die sie nutzen können. Zum Programm gehören deshalb auch Lerneinhei-
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ten über per sönliches Zeitmanagement und Arbeitsorganisation. Die Frauen wer-

den angeregt, ihren Ta gesablauf und ihre Haushaltsorganisation so zu gestalten,

dass sie die Wichtigkeit verschiede ner Tätigkeiten besser berücksichtigen, bestimmte

Aufgaben delegieren und die partner schaftliche Aufteilung von Familienpflichten

organisieren. 

Die Seminarleiterin sieht es als Vorteil, dass die Teilnehmerinnen sowohl aus der

Produktion als auch aus dem Angestelltenbereich kommen, obwohl die Vereinbar-

keitsprobleme sehr unterschiedlich sind. Das Kennenlernen anderer Lebensbedin-

gungen bereichere den Erfah rungshorizont und relativiere die Einschätzung der ei-

genen Situation. Gleichzeitig diene es der besseren Kommunikation verschiedener

Unternehmensbereiche. 

Vereinbarkeit als Frauensache

Obwohl die für die Frauenförderung zuständigen Akteure im Betrieb darauf ver-

weisen, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch und für beide Partner in einer

Familie hergestellt werden muss, sind die familienfreundlichen Angebote im Unter-

nehmen im wesentlichen so konzipiert, dass sie Müttern eine Erwerbstätigkeit er-

möglichen, ohne die dazugehörigen Väter in die Strategien zur Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf einzubeziehen. Dies ist so, obwohl viele der Väter ebenfalls im

Unternehmen beschäftigt sind. So werden Väter in der Regel nicht in den Prozess der

Suche nach passenden Arbeitszeitmodellen für ihre aus der Elternzeit zurückkehren-

den Partnerinnen eingebunden. Meistens nimmt die Frau die Gesprächstermine mit

der Personalabteilung und den Vorgesetzten allein wahr und die Arbeitszeiten ihres

Partners werden lediglich als gegebene Rahmenbedingung für ihre Arbeitszeitpla-

nung be rücksichtigt. Gründe für die geringe Beteiligung der Väter sind ein traditio-

nelles Rollenver ständnis und ungünstige Rahmenbedingungen im Job und im so-

zialen Umfeld. Männer fühlen sich für Vereinbarkeitsfragen häufig immer noch nicht

zuständig und fürchten einen Karriere knick oder auch nur, von Kollegen schief an-

gesehen zu werden, wenn sie sich stärker um familiäre Belange kümmern. Der Ver-

such eines Väterprojekts ist u. a. aus diesen Gründen gescheitert. Frauen scheuen sich

oft vor den Auseinandersetzungen mit ihren Männern um die gerechte Verteilung

von Hausarbeit und stellen eigene Interessen eher zurück. 

Allerdings scheint es zwischen Arbeiterinnen und weiblichen tariflichen Ange-

stellten typi sche Unterschiede im Verhalten gegenüber ihren Partnern zu geben.

Für Frauen in der Pro duktion ist es schwieriger, Erwerbsarbeit und Erziehungs-

pflichten in Einklang zu bringen, weil sie Schichtarbeit verrichten und dadurch über

viel geringere Zeitpuffer verfügen. Ihnen gelingt es aber häufiger, die Erziehungs-
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und Hausarbeit mit ihren Partnern zu teilen. Da die Fami lie in der Regel auf den

Lohn der Frau angewiesen ist, haben Frauen ihren Männern gegenüber eine rela-

tiv starke Position bei den Verhandlungen über die häusliche Arbeitsteilung. 

In Angestelltenhaushalten können die Frauen in der Regel ihre Aufgaben fle-

xibler gestalten und die Vereinbarung von Familie und Beruf ist tendenziell leichter

herzustellen. Dennoch erweist es sich für Frauen aus dem Angestelltenbereich häu-

fig als schwieriger, ein Gleichge wicht zwischen ihrer Rolle als Erwerbstätige und

Mutter zu finden. Sie sind eher als die Ar beiterinnen einem traditionellen Mutter-

bild verhaftet, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre kleinen Kinder von an-

deren Personen betreuen lassen und wollen es ihren Partnern nicht zumuten, sich

um Kinder und Haushalt zu kümmern.

Kinderbetreuung

Kinderbetreuung im städtischen Umfeld stellt für Mütter, die ihre Arbeit im Un-

ternehmen wieder aufnehmen wollen, kein Problem dar. Die Region ist sehr gut mit

Kinderbetreuungs einrichtungen für alle Altersgruppen ausgestattet. Der Betrieb

hatte vor Jahren durch eine »Anschubfinanzierung« erwirkt, dass die städtischen

Kindergärten, die damals nur halbtags geöffnet hatten, längere Öffnungszeiten an-

boten. Durch die infolge dessen eingetretene hohe Auslastung der Ganztagsplät-

ze in den Kindereinrichtungen war ein weiteres Sponsoring des Unternehmens nicht

mehr nötig. Derzeit stehen am Standort des Betriebes ausreichend ganz tätige Krip-

pen-, Kindergarten- und Hortplätze zur Verfügung. Auch auswärtige Eltern aus den

umliegenden Landkreisen, die zur Arbeit in die Stadt pendeln, können diese Ein-

richtungen nutzen. 

In den umliegenden Gemeinden ist die Kinderbetreuung hingegen weniger

günstig, da sie sich nicht an den Bedarfen der Nutzer/innen orientiert. Viele Kin-

dergärten decken nur stark einge schränkte Öffnungszeiten ab oder sind überhaupt

nur halbtags geöffnet. Hier könnte sich das Unternehmen mehr engagieren, denn

51 vH der Beschäftigten sind Pendler/innen. Die Er richtung von Betriebskindergär-

ten ist unter diesen Bedingungen keine optimale Lösung. Die Idee einer Rund-um-

Betreuung für Kinder von Schichtarbeiter/inne/n im Betrieb ist nach dem negati-

ven Votum einer Bedarfsbefragung ad acta gelegt worden. 

4 . 7 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Betrieb hat eine lange Tradition erfolgreicher Frauenförderung, in deren Rah-

men die Vereinbarkeit von Beruf und Familie inzwischen einen prominenten Platz
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hat und erfolgreich praktiziert wird. Nach Aussagen von Personalwesen, Betriebs-

rat und Frauenförderung gibt es im Betrieb kein (artikuliertes) Vereinbarkeitspro-

blem, das nicht gelöst würde. 

Familienfreundlichkeit ist dabei in doppelter Hinsicht ein Frauenthema. Zum

einen geht es explizit und programmatisch um die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie für Frauen, zum anderen ist klar, dass dies vor allem durch die Frauen in Be-

triebsrat und im Bereich des in stitutionalisierten Systems der Frauenförderung durch-

gesetzt werden muss. Die Durchsetzung der Familienfreundlichkeit »von unten« –

durch die betroffenen Frauen in der Produktion selbst – ist sicher eine der wich-

tigsten Erklärungen für den Erfolg, der dabei erzielt wurde. Die Nachhaltigkeit, mit

der das Thema unabhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation des Be-

triebes weiterverfolgt wird, hängt unter anderem damit zusammen, dass die

Initiatorin nen der Frauenförderung heute auf verantwortlichen Stellen im Betriebsrat

und im Personal wesen sind und die eingeführten Programme verteidigen und wei-

ter entwickeln. 

Ein entscheidender Grund für die bisher erzielten Erfolge liegt aber auch darin,

dass die Frauen für ihre Ziele und Vorhaben jeweils die Unterstützung von ein-

flussreichen Männern in den Führungsetagen (Vorstand) des Unternehmens ge-

winnen oder zumindest deren wohl wollende Begleitung erwirken konnten. Die

Frauenförderung selbst hat nur beratende und unterstützende Funktion, nicht je-

doch die für die Umsetzung eigener Ziele notwendige Pro zesseignerkompetenz,

d. h. die Gestaltung dieser Bedingungen liegt nicht in ihrer Hand. Dies wird von den

Akteurinnen als ein klares Defizit benannt, das die Umsetzung der gleichstellungs-

politischen und familienfreundlichen Ziele teilweise erheblich erschwert oder zu-

mindest verzögert.

Trotz des sichtbaren kulturellen Wandels, der sich in einer stetig steigenden Frau-

en- und Müttererwerbstätigkeit und einer selbstverständlichen Berücksichtigung

spezifisch weiblicher Lebenslagen zeigt, ist die Betriebskultur weiterhin männlich

dominiert. Männer sind die Entscheider und bestimmen nach wie vor die Zeit- und

Leistungsnormen im Betrieb vor dem Hintergrund einer männlichen »Normalbio-

graphie«. Dies ist der Grund dafür, dass es für Frauen und insbesondere für Mütter

sehr schwer ist, in die Bereiche vorzudringen, wo Ver einbarkeit nicht durch Teil-

zeitarbeit hergestellt werden kann, sondern (über-)lange Arbeits zeiten erwartet

werden und als Indikatoren für besonderes Engagement karrierefördernd wirken.

Sofern Frauen heute im Betrieb Karriere machen, haben sie entweder keine Kinder

oder finden individuelle Lösungen jenseits des Betriebs. 
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Dennoch ist dieser Betrieb eindeutig dem Typ 3 zuzuordnen: Programmatisches

Ziel ist es, Leitbilder zu verändern und die Gleichstellung der Geschlechter zu er-

reichen. Betriebswirtschaftliche Überlegungen spielen bei der Konzipierung der fa-

milienfreundlichen Politik keine sichtbare Rolle. Auch Imagepflege wird mit dem

Thema eher nicht betrieben, obwohl der Betrieb durchaus Gewichtiges aufzuwei-

sen hat. Eine mögliche Erklärung ist, dass es in diesem Be trieb nicht das Personal-

wesen ist, das das Thema vorantreibt, sondern ein Teil des Personal wesens – der für

Frauen zuständige Bereich. Das Thema ist zwar im Betrieb akzeptiert, ande rerseits

aber auch kein dominierendes – weder inhaltlich noch betriebswirtschaftlich. Es

ord net sich vielmehr ein in eine Betriebs- und Personalpolitik, die auf sozialpart-

nerschaftlichen Ausgleich gerichtet ist. Vermutlich ist aus diesem Grund – anders

als in anderen Betrieben – eine »Instrumentalisierung« des Themas weder möglich

noch nötig.

Der Fakt, dass Familienfreundlichkeit in diesem Betrieb »Frauensache« ist und

damit eng an der Nutzerinnenperspektive ansetzt, führt zu sehr bedarfsnahen Lö-

sungen. So wird Teilzeit zwar ermöglicht, gleichzeitig aber nicht als Ideallösung an-

gesehen. Das Problem des mitunter unzureichenden Entgelts in Teilzeit wurde in

Bezug auf die Alleinerziehenden aufgegriffen und in einem besonderen familien-

freundlichen Schichtmodell umgesetzt. In den Rückkehrer/innen/ seminaren wird

die ganze Palette der praktischen Fragen behandelt, mit denen Mütter bei Wieder-

aufnahme der Erwerbstätigkeit konfrontiert sind. 

Deutlich wird jedoch auch, dass bei großzügigen Regelungen ein nicht inten-

dierter Gebrauch und sogar Missbrauch nicht ausgeschlossen sind. Dies führt immer

dann zu Problemen, wenn es um aufwändige Lösungen geht, wie z. B. beim Schicht-

modell für Alleinerziehende oder bei der Dauervormittagsschicht, wo jeweils an-

dere Beschäftigte die tendenziell weniger attrakti ven Rand- und Gegenschichten

übernehmen müssen. Hier wird deutlich, dass es nicht nur um die Maßnahmen an

sich geht, sondern auch darum, dass die damit verbundene Philosophie der Unter-

stützung von Beschäftigten mit Sorgeverantwortung von allen mitgetragen und

verant wortlich damit umgegangen wird. 

Trotz der insgesamt erfolgreichen familienfreundlichen Politik im Unternehmen

sehen die Verantwortlichen auch weiter bestehende Grenzen: Die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie auch für die (weiblichen) Fach- und Führungskräfte herzustellen,

erfordert es – so die Auffassung der zuständigen Frau im zentralen Personalwesen

– die Unternehmenskultur zu verändern. Erst wenn Frauen und Männer ihre Le-

bensentwürfe ändern und beide neben der Erwerbsarbeit auch andere Bereiche im

Leben – sei es Familie, Hobby oder Ehrenamt – für gleichermaßen wichtig halten,
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kann die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung in Betrieb und Gesellschaft über-

wunden werden. Dies ist jedoch ein langwieriger Prozess. Insbesondere in den oberen

Führungsetagen des Unternehmens bleibt diesbezüglich noch eine Menge zu tun. 

4 . 8 M A R K E N A R T I K E L H E R S T E L L E R  –  

FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  A L S  S I G N A L  N A C H  A U ß E N  

4 . 8 . 1 A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Ein großer, international agierender Markenartikelhersteller beschäftigt mehr als

2.000 Mitarbeiter/innen – ausschließlich Angestellte – am untersuchten Standort,

die in den Unternehmensbereichen Vertrieb, Marketing, Design, Entwicklung, Human

Resources und Finanzen arbeiten. 

Die Belegschaft ist jung und international zusammengesetzt. Das Durch-

schnittsalter liegt bei knapp über 30 Jahren. Der Frauenanteil beträgt 52 vH, die Teil-

zeitquote ist mit 15 vH eher gering. Zwischen 60 vH und 80 vH der Belegschaft sind

zur Erledigung ihrer Aufgaben weltweit vernetzt, so dass die Lage der Arbeitszei-

ten die Sicherstellung der Kommunikation über die Zeitzonen hinweg berücksich-

tigen muss. 

Der Betrieb ist tarifgebunden, hat einen Betriebsrat und ist als »Familien-

freundlicher Betrieb« auditiert. 

4 . 8 . 2 S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Auf den ersten Blick spielt Familienfreundlichkeit in diesem Betrieb eine prominente

Rolle: Das Thema ist präsent, es gibt Betriebsvereinbarungen, eine Fülle von Infor-

mationsmaterial und sogar eine eigens dafür eingestellte Work-Life-Balance-Spe-

zialistin, deren Aufgabe ausschließlich in der Kommunikation und Organisation des

Vereinbarkeitsthemas und der entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen liegt. Die

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eines von sechs Unterthemen des in den

letzten Jahren im Unternehmen implementierten Konzepts von Work-Life Balance

(WLB), das die Unternehmenskultur in starkem Maße prägt. 

Das Konzept passt zu der jungen, freizeitorientierten und sportbegeisterten Be-

legschaft und wird über entsprechende Bilder aus dem Bereich des Sports (das olym-

pische Dorf, die Mann schaft, Fitness, Fairness etc.) transportiert. Durch die Integra-
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tion in das WLB-Konzept ist das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie we-

niger stark als in anderen Betrieben auf die Zielgruppe der Mütter (bzw. Väter) klei-

ner Kinder oder Personen mit Pflegeverantwor tung orientiert, sondern umfasst

Beruf und Privatleben im weitesten Sinne – so auch Weiter bildung, Freizeitaktivitä-

ten, Reisen, Gesundheit, Freunde usw. Die anderen fünf Themen im Rahmen des

WLB-Konzepts sind: Arbeitszeit, Personalentwicklung, Telearbeit, Führungs kompetenz

und Information/ Kommunikation (Intranet). 

Der Anstoß, im Unternehmen etwas in Richtung familienfreundlicher Maßnah-

men zu bewe gen, kam ursprünglich vom Betriebsrat. Eine engagierte Betriebsrätin

setzte sich seit Jahren für die Belange von Frauen und Müttern im Betrieb ein, be-

riet Mitarbeiter/innen – damals völlig unabhängig von der Personalabteilung – über

die Möglichkeiten von Teilzeit, Elternzeit und Rückkehrmöglichkeiten und versorg-

te betroffene Beschäftigte mit Informationen. Der Betriebsrat war es auch, der die

Personalabteilung des Unternehmens davon überzeugte, am Audit Beruf und Fa-

milie teilzunehmen. Mit Beginn dieses Prozesses ist das Thema weitge hend in die

Hände der Personalabteilung übergegangen, die sich bis dahin für das Thema wenig

interessiert hatte, es nun aber nach dem Motto »Tu Gutes und rede darüber« sehr

stark für die Außendarstellung des Betriebes nutzt. Der Betriebsrat teilt nach wie

vor die Ziele des Konzepts, begleitet die Umsetzung aber durchaus auch kritisch. 

Das Unternehmen hat durch interne Umfragen unter den Beschäftigten sechs

Handlungsfelder identifiziert, in denen Handlungsbedarf in Richtung einer verbes-

serten Work-Life Balance besteht. Für die zentralen Themen des Work-Life Balance

– Konzeptes wurden jeweils Arbeitsgruppen gegründet, in denen interessierte und

engagierte Mitarbeiter/innen tätig sind und neben ihrer Arbeit die Konzepte erar-

beiten, die Themen im Betrieb verbreiten und Maßnahmen dazu organisieren. Aus

diesen Arbeitsgruppen kamen der Vorschlag zur Betriebsvereinbarung »Alternie-

rende Telearbeit«, Vorschläge zur familienbewussten Personalentwicklung und zu

einem familienbewussten Führungsverhalten, die Intranet-Seite zu Work-Life Ba-

lance wurde entwickelt und ein Service für Familien ins Leben gerufen, der Kinder-

betreuung während der Schulferienzeiten anbietet. Durch diese ehrenamtliche Ar-

beit der Beschäftigten werden die Ideen mit Leben erfüllt und weiter verbreitet. 

Hinter der Motivation der Personalabteilung, das Thema der Vereinbarkeit von

Beruf und Familie voranzubringen, steht neben der Imagepflege auch das Ziel, gut

qualifizierte Mitar beiter/innen im Unternehmen halten zu können. Die Belegschaft

ist überwiegend im Famili engründungsalter, die Hälfte der Beschäftigten ist weib-

lich, der Standort in ländlicher Gegend für junge und karriereorientierte Mitarbei-

ter/innen nicht sehr attraktiv. Angesichts der viel diskutierten demographischen Si-
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tuation wird seitens der Personalabteilung befürchtet, dass in ein paar Jahren eine

Fachkräfteknappheit auftreten könnte. Vorbeugend soll in die Mitarbei -

ter/innen/bindung investiert werden. Die Mitarbeiter/innen sollen nach Auffassung

des Mana gements dabei nicht primär durch finanzielle Anreize, sondern eher durch

die Kultur im Un ternehmen erreicht werden. Die Personalleitung stellt zwar keine

Kosten-Nutzen-Rechnung auf, ist aber davon überzeugt, dass sich die angebotenen

Maßnahmen letztlich rechnen, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll sind.

Der Hauptanteil der Angebote erstreckt sich auf Freizeitaktivitäten des Unterneh-

mens, die gleichzeitig das Herz der Unternehmens kultur ausmachen und die eige-

nen Produkte in den Vordergrund rücken. 

Die programmatische Orientierung, Beschäftigte bei der Verbindung von Er-

werbsarbeit und Sorgeverpflichtungen zu unterstützen, ist tendenziell nachrangig

gegenüber der betriebswirt schaftlichen Begründung und der mit dem Thema ver-

bundenen Imagekampagne. Spezielle unterstützende Maßnahmen richten sich eher

an die Leistungsträger/innen bzw. müssen häufig man gels konkreter und verbind-

licher Vereinbarungen durch die Betroffenen im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft

werden. Ein erheblicher Teil der Mütter kann nach der Geburt von Kindern trotz

Rückkehrwunsch nicht in den Betrieb zurückkehren, weil für sie kein den neuen

Lebensum ständen entsprechender Arbeitsplatz gefunden werden kann. 

Frauenförderung und Chancengleichheit sind im Betrieb kein Thema. Die spe-

zielle Förderung von Frauen zur Kompensation von strukturellen Nachteilen wi-

derspricht der Unternehmens logik, die davon ausgeht, dass die Gleichheit aller Be-

schäftigten dann erreicht ist, wenn alle gleich behandelt werden. 

4 . 8 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n

Im Bereich der sechs Unterthemen des Konzepts von Work-Life Balance sind zwei

Betriebs vereinbarungen abgeschlossen worden, die die Vereinbarkeit von Beruf

und Familie betreffen (können): 

Ziel der Betriebsvereinbarung zur Vertrauensarbeitszeit von 1999 ist es, eine

vernünftige Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu erreichen. Das Motto heißt

»effektiv statt exzes siv« zu arbeiten. Die vertragliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden

pro Woche. Jede/r Beschäftigte führt eigenverantwortlich ein Zeitkonto mit einem

Gleitzeitrahmen von +/- 39 Stunden, das am Ende des Quartals den Vorgesetzten

vorgelegt werden muss. Ausdrücklich soll zwischen Arbeitszeit und (nicht produk-

tiver) Anwesenheitszeit unterschieden werden. Sollte der Gleit zeitrahmen nicht aus-

reichen oder eine generelle Arbeitsüberlastung vorliegen, kann zwischen Mitar-
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beiter/in und den jeweiligen Vorgesetzten gegebenenfalls ein zusätzliches

Arbeitszeit budget (Extra-time) bis zu insgesamt 90 Stunden vereinbart werden, das

innerhalb der darauf folgenden 12 Monate ausgeglichen werden muss.

Ziel der Betriebsvereinbarung zur alternierenden Telearbeit von 2004 ist es, durch

die zeitli che und räumliche Flexibilität der Arbeitsorganisation die Kundenorien-

tierung und Wettbe werbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern, aber auch eine

bessere Vereinbarkeit von Beruf und individueller Lebensführung zu ermöglichen.

Voraussetzung ist, dass die Betroffenen bereits mindestens ein Jahr ununterbro-

chen im Betrieb tätig waren und mindestens 50 vH der Arbeitszeit einer Vollzeit-

kraft ausüben. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Zuweisung eines alternie-

renden Telearbeitsplatzes. Über die Teilnahme an der Telearbeit entscheidet die

zuständige Führungskraft unter Einbeziehung der Personalabteilung und des Be-

triebsrats. Konkurrieren mehrere Beschäftigte um einen Telearbeitsplatz, sind bei

gleicher Qualifikation und Eignung vorrangig diejenigen zu berücksichtigen, deren

persönliche Situation (z. B. Pflege und/ oder Betreuung naher Angehöriger, eigene

Beschwernisse) einer besonderen Unterstützung bedarf. Die jeweilige Führungs-

kraft kann in Abstimmung mit dem/der jeweili gen Mitarbeiter/in einen zeitlich be-

fristeten Ausschluss von der Möglichkeit zur Ausübung der Telearbeit anordnen,

wenn aus dringenden arbeitstechnischen Gründen eine ständige Präsenz im Un-

ternehmen erforderlich ist. 

4 . 8 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n

Flexible Arbeitszeiten

Obwohl es das Ziel der Betriebsvereinbarung Vertrauensarbeitszeit ist, eine ver-

nünftige Ba lance zwischen Arbeit und Privatleben zu erreichen, existieren keine Ver-

einbarkeitsregelun gen in Zusammenhang mit Arbeitszeit und Arbeitsorganisation,

auf die sich die Beschäftigten berufen könnten5. Familienfreundliche Arbeitszeiten
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5 Der Titel der Betriebsvereinbarung »Vertrauensarbeitszeit« ist in gewisser Weise missverständlich. Fak-
tisch handelt es sich im Wesentlichen um Gleitzeitregelungen, wobei die eigenverantwortlich
vorzunehmende Zeiterfassung am Quartalsende den Vorgesetzten schriftlich vorgelegt werden muss.
Arbeits-, Pausen- und Abwesenheitszeiten sind mit den Vorgesetzten und im Team abzustimmen. Die
Autonomie der Beschäftigten bei der Arbeitszeitgestaltung ist folglich begrenzt. Für die Vertrauens-
arbeitszeit typische Merkmale sind vor allem die ausdrücklich erwünschte Entkoppelung von Arbeits-
und Anwesenheitszeiten (heißt: Nicht jede im Betrieb verbrachte Stunde gilt als Arbeitszeit. So heißt
es in der Betriebsvereinbarung: »Wägen Sie hierbei bitte jeweils ab, welcher Anteil Ihrer Anwesen-
heitszeit tatsächlich Arbeitszeit im Sinne der an Sie gestellten Anforderungen ist.«) und – damit ver-
bunden – die Ergebnisorientierung bei der Steuerung (nach Betriebsvereinbarung: »Entscheidend ist
hierbei nicht Anwesenheit, sondern Ergebnis.). 



müssen die Mitarbeiter/innen selbst erkämpfen und mit den jeweiligen Vorgesetz-

ten vereinbaren. Eine besondere Berücksichti gung der Zeitbedarfe von Mitarbei-

ter/inne/n mit Familien wird sogar ausdrücklich als Verstoß gegen die Gleichbe-

handlung der Beschäftigten abgelehnt. Geschäftsleitung und Personalab teilung

wollen vermeiden, dass einklagbare Ansprüche entstehen. 

Praktisch kommt es jedoch häufig zu informellen Absprachen zwischen einzel-

nen Mitarbei ter/inne/n und ihren Vorgesetzten, wenn die familiäre Situation dies

erfordert. Entscheidend ist dabei immer die Meinung der Vorgesetzten. Obwohl

über die Hälfte der Beschäftigten Frauen sind, sind die Vorgesetzten mehrheitlich

Männer. Hat der/ die Vorgesetzte eine Ent scheidung gefällt, so ist diese bindend. Es

gibt im Unternehmen keine Handhabe für die Durchsetzung familienfreundlicher

Arbeitszeiten und die Vorgesetzten sind nicht angehalten, die Arbeit so zu organi-

sieren, dass Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten berücksichtigt wer den. Die ein-

zige Möglichkeit, die den Beschäftigten bei einer Ablehnung ihres Arbeitszeit -

wunsches bleibt, ist die Suche nach einer anderen Stelle im Unternehmen bei einer

anderen Führungskraft, die vielleicht eher geneigt ist oder eher die Möglichkeit hat,

den individuellen Wünschen zu entsprechen.

Ein weiteres Problem besteht in den ständig steigenden Arbeitsanforderungen,

die es vor allem Führungskräften immer weniger erlauben, ihr Privatleben vor dem

Zugriff der Firma zu schützen. Regelmäßig lange Arbeitszeiten, die die vereinbar-

ten Zeiten übersteigen, sind in der Praxis üblich und können in Führungspositio-

nen nicht durch Freizeit ausgeglichen werden. Die Regelung in der Betriebsverein-

barung zur Vertrauensarbeitszeit, wonach bei Arbeitsüberlastung der Beschäftigten

ein Kapazitätsausgleich (Aufgabenreduzierung) durch die Vorgesetzten erfolgen

soll, wird in der Praxis nicht immer umgesetzt. Das Unternehmen erwartet vielmehr,

dass alle Mitarbeiter/innen in Spitzen zeiten eine hohe Bereitschaft zum flexiblen

Einsatz zugunsten des Unternehmens zeigen. Diese Problematik findet im Konzept

der Work-Life Balance keinen Niederschlag und wird vom Betriebsrat durchaus kri-

tisch gesehen. 

Teilzeitarbeit wird fast nur in niedrig qualifizierten Jobs und von Frauen ausge-

übt, die als Verkäuferinnen im Firmenoutlet vor Ort tätig sind. Die Personalleitung

vertritt die Ansicht, dass sich die qualifizierten Arbeitsfelder im Angestelltenbereich

überwiegend nicht für Teil zeit eignen, überlässt die Entscheidung aber den zu-

ständigen Vorgesetzten. Beschäftigten, die einen Teilzeitwunsch haben, wird nahe

gelegt, sich in Eigeninitiative mit anderen Beschäf tigten zusammen zu tun, die eben-

falls in Teilzeit arbeiten wollen. Sie sollen die Teilung der Arbeit selbst organisieren

und sich als Team gemeinsam um die Besetzung eines Vollzeitar beitsplatzes be-

7

9

7

9

7

9

7

90



mühen. Die Vorgesetzten entscheiden dann nur noch, ob die Teilung der Arbeit so

funktionieren könnte oder nicht. Die Partner eines solchen Job-Sharings werden

zur wech selseitigen Vertretung – z. B. im Krankheitsfall – verpflichtet. Die Anzahl

der Beschäftigten, denen es auf diese Weise gelingt, Teilzeit in Absprache mit an-

deren Beschäftigten selbst zu organisieren, ist sehr gering. 

Hinsichtlich der Teilzeit vertritt der Betriebsrat eine andere Meinung als die

Personalabtei lung. Es ist das erklärte Ziel des Betriebsrats, in Zukunft auch qualifi-

zierte Jobs in Teilzeit zur Verfügung zu stellen, um die Vereinbarkeit von Beruf und

Familie für höher Qualifizierte zu erleichtern. Der Betriebsrat fordert eine Erweite-

rung des teilbaren Stellenpools und beklagt insbesondere, dass die offene Stellen-

liste des Unternehmens, die ständig ca. 100 offene Posi tionen enthält, teilbare Stel-

len nur im Verkäufer/innen- und Sekretär/innenbereich ausweist. 

2003 wurde eine Mitarbeiterbefragung zum Handlungsfeld Arbeitszeit durch-

geführt, in deren Ergebnis zwar durchgehend eine grundsätzliche Zufriedenheit

der Beschäftigten mit der Vertrauensarbeitszeit (97 vH) festgestellt, aber auch eini-

ge Arbeitszeitprobleme benannt wurden. So gaben 62 vH der Befragten an, dass

sie ihre bevorzugte Arbeitszeitform bisher nicht realisieren konnten. Auf die Frage,

ob die persönliche Situation der Beschäftigten bei der Ausgestaltung der Arbeits-

zeit angemessen berücksichtigt wird, antworteten 30 vH der Befragten mit ja, 6 vH

mit nein, und 54 vH hatten noch nicht nachgefragt. 

Gründe, warum die persönliche Situation bei der Arbeitszeitgestaltung nicht

berücksichtigt wird, sind den Befragungsergebnissen zufolge ein hohes Arbeits-

pensum und das Unverständ nis seitens der Kollegen. Als Gründe dafür, dass bisher

kein Versuch unternommen wurde, nach bevorzugten Arbeitszeiten zu fragen, wer-

den genannt: man möchte/ kann nicht auf das Vollzeitgehalt verzichten, man be-

fürchtet berufliche Nachteile, die Wünsche sind mit der Tätigkeit nicht vereinbar,

die Vorgesetzten sind dagegen. Zur Teilzeitarbeit wird angemerkt, dass Teilzeitar-

beit zu Mehrbelastung der Kollegen führe und ein hohes Arbeitspensum Teil zeitarbeit

unmöglich mache. 13 vH der Befragten sind mit dem Zeiterfassungsformular nicht

zufrieden, u. a. weil es nicht der Wahrheit entspricht und manipuliert wird.

Aus den dargestellten Erfahrungen folgt, dass das Ziel der Betriebsvereinba-

rung, eine ver nünftige Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu erreichen, für

einen Teil der Beschäf tigten bisher nicht erreicht werden konnte. Es gibt allerdings

auch kaum Instrumente, die die Herstellung dieser Balance erleichtern könnten.
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Elternzeit und Rückkehr

Obwohl das Unternehmen viele junge Leute beschäftigt, die sich von ihrem

Alter her in der Familiengründungsphase befinden, werden nach Einschätzung der

Personalabteilung verhält nismäßig wenig Kinder geboren. 

Von den Müttern in Elternzeit wollen ungefähr 50 vH aus Gründen, die nicht be-

kannt sind (weil sie nicht erfragt werden), nicht wieder in den Betrieb zurückkeh-

ren. Von den rückkehr interessierten Eltern können nur 60 vH nach der Elternzeit

wieder eine Beschäftigung erhal ten. Für die restlichen 40 vH können keine passen-

den Jobs gefunden werden. Sie verlassen das Unternehmen mit einem Auflö-

sungsvertrag. Wiedereinstellungsgarantien gibt es nicht. Die Unterlagen verbleiben

allerdings im Unternehmen und können zu einer bevorzugten Einstellung bei einer

erneuten Bewerbung führen.

Eine praktische Unterstützung der Personalabteilung für Rückkehrerinnen be-

steht in der Organisation von Treffen, bei denen rückkehrwillige Mütter sich ge-

genseitig kennenlernen und im Idealfall Jobsharing-Partnerinnen finden können.

Außerdem wird den Müttern nahe gelegt, während der Elternzeit ihre Arbeitskraft

als Aushilfe auf Abruf zur Verfügung zu stellen und damit ihr Interesse an der Auf-

rechterhaltung des Kontakts zum Unternehmen zu signalisieren. 

Im Management des Unternehmens gibt es nur ganz wenige Frauen, die Kin-

der haben. Diese Frauen sind aber nach der gesetzlichen Frist von 8 Wochen nach

der Geburt wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt, weil die Arbeitsplätze im

Management nur für diese Zeitspanne frei gehalten werden. In den genannten Fäl-

len wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch einen Tausch der traditio-

nellen Rollen in der Familie hergestellt: Anstelle der Mütter sind hier die Väter nicht

erwerbstätig und kümmern sich als »Hausmann« um die Kinder.

Kinderbetreuung

Die betriebliche Unterstützung bei der Kinderbetreuung ist das Handlungsfeld

des Work-Life Balance Programms, das bisher sehr erfolgreich umgesetzt wird. Der

zuständige Arbeitskreis hat durch eine Umfrage im Unternehmen die Bedarfe der

Mitarbeiter/innen erhoben, Ideen entwickelt und verschiedene Angebote auf den

Weg gebracht. 

Das Unternehmen ist in einer Region beheimatet, in der traditionelle Familien-

strukturen überwiegen und Kinderbetreuung häufig noch innerhalb der (Groß-) Fa-

milie abgedeckt wer den kann. Auch nachbarschaftliche Hilfe ist üblich. Beschäftig-

te machen davon zumindest teilweise Gebrauch, da öffentliche Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten allein die Arbeitszeiten der Beschäftigten nicht abdecken kön-
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nen. Die Kindergärten schließen schon um 16:00 Uhr, je nach Arbeitsbereich be-

nötigen Vollzeitkräfte jedoch Betreuungszeiten bis 19:00 Uhr. Der Arbeitskreis setzt

sich derzeit für eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Kindergärten ein. 

Ein Problem war die Unterbringung von Kindern bis zu 3 Jahren. Der Plan, eine

betriebsei gene Kinderkrippe zu gründen, wurde aufgrund der hohen Kosten ver-

worfen. Eine Ganztags betreuung wäre für viele Beschäftigte zu teuer gewesen und

die Gewährung betrieblicher Zuschüsse war unsicher. Deshalb nahm der zuständi-

ge Arbeitskreis Verhandlungen mit der Stadt auf, die infolge dessen mehrere Kin-

derkrippen einrichtete, die auch von den Mitarbeiter/inne/n des Betriebes genutzt

werden. Außerdem steht ein Kontingent von zwölf Krippenplätzen für solche Be-

schäftigte des Unternehmens zur Verfügung, die nicht im Stadtgebiet wohnen und

aus diesem Grunde kein Anrecht auf die Krippenplätze am Standort haben. Für diese

Plätze zahlt das Unternehmen Zuschüsse an die Stadt. 

Auf große Nachfrage stößt die betrieblich organisierte dreiwöchige Sommer-

ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder. Sie wird in Kooperation mit der Stadt orga-

nisiert, die die Räume zur Verfügung stellt. Die Gruppen werden von Fachkräften

betreut. Zwei Studentinnen wurden gewonnen, die im Rahmen ihres Studiums mit

den Erzieherinnen ein pädagogisches Konzept erarbeiteten. Im ersten Jahr haben

20 Kinder zwischen 4 und 9 Jahren teilgenommen. Für das Folgejahr gibt es schon

zahlreiche Anmeldungen. Für ältere Kinder wird ein Abenteuerpro gramm mit Zelt-

lager und sportlichen Aktivitäten in der Nähe des Unternehmensgeländes ange-

boten.

Die Mitarbeiter/innen des Arbeitskreises haben die insgesamt sehr zeitauf-

wändige Organisa tion der Ferienbetreuung freiwillig übernommen und dies au-

ßerhalb der eigenen Arbeitszeit geleistet. Die Finanzierung der Ferienbetreuung

liegt bei den Eltern und beim Unternehmen, das einen Zuschuss gewährt. 

Work-Life Balance – Intranet-Seite

Die Intranetseite ist Teil der Informations- und Kommunikationsstrategie des

Unternehmens, die den Begriff und das Programm der Work-Life Balance im Un-

ternehmen bekannt machen soll. Es ist eine aufwändig gestaltete Seite, die die Nut-

zer/innen interaktiv anspricht. Die Nutzer/innen lernen, was Work-Life Balance be-

deutet und welche Programme im Unterneh men dem Ziel der besseren Vereinbarkeit

von Berufs- und Privatleben dienen. Die Vereinbar keit von Familie und Beruf ist ein

kleiner Teilbereich des Gesamtauftritts. 

Die Intranetseite dient gleichzeitig auch der internen Kommunikation und der

Information der Belegschaft über die aktuellen betrieblichen Angebote. Die Reali-
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sierung der Seite wurde von einem Arbeitskreis in zusätzlicher freiwilliger Arbeit

mit viel Engagement erstellt. Bisher steht die Nutzung durch die Beschäftigten je-

doch noch aus. 

4 . 8 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Dieser Betrieb ist ein Beispiel dafür, wie die ursprüngliche Idee zur Verbesserung

der Verein barkeit von Beruf und Familie in einen anderen Kontext (Work-Life Ba-

lance) gestellt, dabei inhaltlich geschwächt und in vieler Hinsicht sogar für andere

Zwecke genutzt wurde. Ausschlaggebend dafür scheinen zwei Dinge gewesen zu

sein: Erstens die in den letzten Jahren breit propagier ten Belege über die wirt-

schaftliche Nützlichkeit familienfreundlicher Maßnahmen6 und zwei tens der Anreiz,

durch erfolgreiche Beteiligung an Auditierungen ein positives Image in der Öf-

fentlichkeit und bei den Mitarbeiter/inne/n zu gewinnen. 

Das Work-Life Balance – Konzept richtet sich nicht primär an Beschäftigte mit

Sorgeverantwortung, sondern an die freizeitinteressierte junge Belegschaft insge-

samt. Es dient in hohem Maße der Imagebildung und soll gleichzeitig die im Un-

ternehmen produzierten Produkte bekannt machen. Das Ziel, Vereinbarkeitsbe-

dürfnissen der Beschäftigten Rechnung zu tragen, ist demgegenüber nachrangig

und bezieht sich eher auf die »Leistungsträger/innen« im Betrieb. Gleichstellungs-

politik und Frauenförderung sind kein Thema, eher geht es darum, praktische Er-

leichterungen für Mütter zu ermöglichen, wo es mit geringem Aufwand möglich

ist, z. B. durch Zustimmung zu selbst organisierter Teilzeitarbeit. Aus den genann-

ten Gründen wird dieser Betrieb eher dem Typ 1 zugeordnet, wobei partiell auch

Merkmale des Typs 2 zutref fen: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht ex-

plizites betriebspolitisches Ziel, sondern eher eine Kann-Bestimmung. Es sind in

hohem Maße die Beschäftigten selbst, die sich um die Vereinbarkeitsmöglichkeiten

kümmern müssen, z. B. durch Überzeugen eines Vorgesetzten oder die eigenver-

antwortliche Teilung von Arbeitsplätzen bei klarer Übernahme der Verantwortung

für die wechselseitige Vertretung im Fall von Krankheit o. ä. Der Betrieb lässt indi-

viduell gefundene Vereinbarkeitslösungen zu, stellt sich jedoch nicht die Aufgabe,

diese aktiv herbeizuführen und gewährt den Beschäftigten keinerlei Anspruchs-

rechte darauf. 
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Gleichwohl hinterlässt die starke Propagierung des Themas Spuren, die einer

familienfreund lichen Orientierung förderlich sind. Durch die Einbeziehung von eh-

renamtlich arbeitenden Beschäftigten in die Ausgestaltung des Konzepts, die dies

mit hohem Engagement zu ihrer Aufgabe machen und stolz auf die erreichten Er-

folge sind, erlangt das Thema eine Breiten wirkung in der Belegschaft, die künftig

eher noch zunehmen dürfte. Es ist offen, ob daraus längerfristig möglicherweise

auch ein veränderter Umgang der Vorgesetzten mit Rückkehre rinnen aus der El-

ternzeit resultieren könnte.  

Weil die Orientierung auf Familienfreundlichkeit derzeit überwiegend nicht

programmati scher Natur ist und nicht vorrangig an Bedürfnisse der Beschäftigten

mit Sorgeverantwor tung anknüpft, sind die Vereinbarungsmöglichkeiten von Beruf

und Familie im Betrieb trotz einer breiten Propagierung von Work-Life Balance Kon-

zepten in vieler Hinsicht nicht besser als in anderen Betrieben. Außer im Bereich der

Kinderbetreuung, wo in Zusammenarbeit mit der Kommune Krippenplätze und Fe-

rienbetreuung angeboten werden, die gern genutzt wer den, gibt es keine syste-

matische Unterstützung für Beschäftigte mit Sorgeverantwortung. 

Die breit kommunizierte Forderung nach einer Balance zwischen Arbeit und Pri-

vatleben wird im wichtigsten Bereich – der Arbeitszeitorganisation – mit keinerlei

verbindlichen Festlegun gen untersetzt. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist im

Unternehmen ein privates Prob lem. Es herrscht die Ansicht vor, dass die Mütter eine

»Bringschuld« haben, Arbeitszeitmo delle, die von der Vollzeit abweichen, selbständig

zu organisieren. Viel hängt von den indivi duellen Entscheidungen der Führungs-

kräfte ab, die jedoch keinerlei Verpflichtung unterlie gen, Arbeitszeitwünsche der

Beschäftigten nach Maßgabe betrieblicher Möglichkeiten zu berücksichtigen. Im

Bereich der Vollzeit existierende überlange Arbeitszeiten im Zusammen hang mit

der Vertrauensarbeitszeit bei ergebnisorientierter Steuerung werden nicht einmal

in den Kontext von Work-Life Balance oder Vereinbarkeit gestellt. Beschäftigte in El-

ternzeit erhalten keine Unterstützung bei der Rückkehr, stattdessen wird ihnen emp-

fohlen, sich wäh rend der Elternzeit als Aushilfe bereit zu halten, um ihr Interesse am

Betrieb und ihre Einsatz bereitschaft zu demonstrieren. Die niedrigen Rückkehr-

quoten und der relativ hohe Anteil von Aufhebungsverträgen nach der Elternzeit

sind ein Beleg für die Schwierigkeiten, Erwerbsar beit mit Elternschaft zu vereinba-

ren. 

Mit dem Verweis auf die notwendige Gleichbehandlung der Beschäftigten

schließt die Perso nalleitung die systematische Berücksichtigung von familiären Be-

langen ausdrücklich aus. Hier gibt es eine Kontroverse zwischen Personalmanage-

ment und der Verantwortlichen für das Work-Life-Balance-Konzept einerseits und
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dem Betriebsrat andererseits. Die ursprünglich verfolgten Ideen des Betriebsrats,

Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mütter (und Väter) durch Rückkehrförde-

rung und Teilzeitangebote zu erleichtern, haben keinen Eingang in das Work-Life-

Balance-Konzept gefunden. Die Erwartungen, die der Betriebsrat mit dem Prozess

der Zertifizierung zum familienfreundlichen Betrieb hatte, haben sich in wesentli-

chen Fragen nicht erfüllt. Aus seiner Sicht ist die Vereinbarkeit von Beruf und Sor-

gearbeit nach wie vor sehr schwierig – sowohl für Eltern im Beson deren als auch für

Beschäftigte im Allgemeinen.

4 . 9 G R O S S B A N K  –  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  –  

W I E  W E I T E R ?

4 . 9 . 1 A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Ein international agierendes Finanzunternehmen beschäftigt 4.000 Mitarbeiter/innen.

Nach einer Phase der Restrukturierung und einem umfangreichen sozialverträgli-

chen Personalabbau hat sich seine wirtschaftliche Situation stabilisiert. Der Betrieb

ist tarifgebunden.

Der Frauenanteil beträgt etwas mehr als 50 vH und ist damit niedriger als in Ban-

ken mit Schalter- und Massenkundengeschäft. Der Frauenanteil ist in den letzten

Jahren auf allen Hierarchieebenen kontinuierlich gestiegen. Er liegt bei den außer-

tariflich Angestellten bei 22 vH und in den Führungsebenen bei 12 vH. Die Teilzeit-

quote beträgt 12 vH. 

In der Personalabteilung wurde die Stelle einer Beauftragten für Chancen-

gleichheit und Di versity geschaffen und ein Arbeitskreis Chancengleichheit einge-

setzt. Das Unternehmen bewirbt sich gerade um das Prädikat »Familienfreundlicher

Betrieb«. 

4 . 9 . 2 S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist seit langem ein Thema im Betrieb und

heute eingebettet in ein umfassendes Diversity-Konzept, das in fünf unterschiedli-

che Bereiche untergliedert ist. Diese Bereiche sind Chancengleichheit, Work-Life Ba-

lance, Fairness am Arbeitsplatz, Generationenfrage und Interkulturelles Manage-

ment. Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind dem Bereich
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Work-Life Balance zugeordnet. Kon krete Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf

und Privatleben werden aber auch als Beitrag zur Verwirklichung der Chancen-

gleichheit angesehen und sind aus diesem Grund gleichzeitig ein Bestandteil des

Gleichstellungsplans des Unternehmens.

Die Themen Familie und Beruf und Chancengleichheit gehen auf eine lange Tra-

dition im Unternehmen zurück. Schon in den 90er Jahren gewannen engagierte

Frauen die Unterstüt zung des damaligen Vorstandvorsitzenden für das Thema Frau-

enförderung. Diese Initiative wurde auf allen Ebenen der Bank unterstützt, und ver-

schiedene Maßnahmen wurden einge führt. In dieser Zeit entstand die Idee, einen

Betriebskindergarten einzurichten, und die erste Betriebsvereinbarung zu Beruf und

Familie wurde 1991 unterzeichnet. Darin wurde schon damals das Recht auf be-

fristete Teilzeitbeschäftigung verankert. 

Rund 10 Jahre später wurde eine Frauenbeauftragte bestellt. In diesem Kontext

wurde in der Folgezeit ein umfassender Frauenförderplan aufgelegt, der vom Vor-

standsvorsitzenden unter stützt wurde. Schwerpunkte waren die Nachwuchskräf-

teförderung durch ein Mentoring Pro gramm, das bis heute sehr erfolgreich läuft,

die Einrichtung eines Frauennetzwerkes und die Förderung von Frauen in Füh-

rungspositionen. Integraler Bestandteil der Frauenförderung war die Förderung der

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die in diesem Themenfeld prakti zierte Be-

triebspolitik ist seit mehreren Jahren stark durch eine gleichstellungspolitisch sehr

engagierte verantwortliche Frau im Personalmanagement geprägt und voran ge-

trieben worden. 

Im Zuge diverser Veränderungsprozesse im Unternehmen wurden auch die für

Frauenförde rung zuständigen Strukturen verändert und dabei in Richtung des oben

beschriebenen Diver sity-Konzepts ausgeweitet. Inhaltlich und personell besteht je-

doch seit Jahren Kontinuität in diesem Themenfeld, und auch die Unterstützung

des Vorstands in Fragen der Chancengleich heits- und Frauenförderpolitik ist wei-

terhin gegeben. 

4 . 9 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gilt im Unternehmen als ein wesentlicher

Beitrag zur Erreichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Formu-

liertes Ziel der Perso nalpolitik ist die Einbeziehung der familiären Lebensbedürf-

nisse der Mitarbeiter/innen, um die Attraktivität des Unternehmens am Arbeits-

markt zu erhöhen. Eine Betriebsvereinbarung Beruf & Familie, die 2002 abgeschlossen

wurde, konkretisiert die gesetzlichen Bestimmun gen des Bundeserziehungsgeld-
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gesetzes und des Teilzeit- und Befristungsgesetzes und enthält weitergehende Re-

gelungen. Sie umfasst die Möglichkeiten der Beurlaubung und der Teilzeit arbeit. 

Zusätzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen über die Elternzeit haben die Mit-

arbeiter/innen die Möglichkeit, im Rahmen der tariflichen Familienzeit ein weiteres

halbes Jahr der Beur laubung im direkten Anschluss an die Elternzeit in Anspruch zu

nehmen. Während der Beur laubung werden die Mitarbeiter/innen über bestehende

Fortbildungsmöglichkeiten informiert. Einmal pro Jahr werden die beurlaubten Mit-

arbeiter/innen über Neuerungen in der Bank, dem Geschäftsbereich und am jeweili-

gen Arbeitsplatz unterrichtet. Bei Urlaubs- und Krankheits vertretungen sowie Aus-

hilfstätigkeiten werden beurlaubte Mitarbeiter/innen bevorzugt be rücksichtigt.

Teilzeit wird ausdrücklich als Instrument zur besseren Vereinbarkeit von Beruf

und Familie angeboten und ist grundsätzlich auf jedem Arbeitsplatz möglich Die

Betriebsvereinbarung hält fest, dass die Reduzierung der Arbeitszeit weder das be-

rufliche Fortkommen beeinträch tigen noch nachteilige Auswirkungen auf die Be-

urteilungen haben darf.

Zur Vorbereitung der Rückkehr aus der Elternzeit finden sechs Monate vor Ab-

lauf der Beur laubung Beratungsgespräche zwischen der Mitarbeiterin und dem zu-

ständigen Personalbe treuer statt. Grundsätzlich werden die Mitarbeiter/innen nach

ihrer Rückkehr in ihrem bisheri gen Geschäftsbereich auf einem in Vergütung, Ein-

satzort und individueller Arbeitszeit gleichwertigen Arbeitsplatz eingesetzt. Wenn

dies nicht möglich ist, wird ein anderer adä quater Einsatzort und –platz angeboten.

Wünschen Mitarbeiter/innen eine befristete Teilzeittätigkeit nach der Elternzeit,

müssen sie sich zunächst nur für die Dauer von zwei Jahren festlegen. Eine Ände-

rung der festgelegten unbefristeten Teilzeitvereinbarung ist nach einer Frist von

zwei Jahren und mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Mitarbeiter/innen, die

vor der Elternzeit eine Vollzeittätigkeit ausübten, haben grundsätzlich einen An-

spruch auf die Rückkehr auf einen qualitativ gleich wertigen Vollzeitarbeitsplatz.

Teilzeitbeschäftigte, die auf einen Vollzeitarbeitsplatz wechseln möchten, haben bei

gleicher persönlicher und fachlicher Eignung Vorrang gegenüber Neuein stellungen.

Das Unternehmen gewährt einen Kinderbetreuungszuschuss in Höhe von 600 €

jährlich für jedes nicht schulpflichtige Kind bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres. 

4 . 9 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n

Im Unternehmen gibt es eine lange Tradition von Maßnahmen zur Förderung der

Vereinbar keit von Beruf und Familie, die das Betriebsklima prägt. Diese Maßnah-
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men wurden von Anfang an eingebettet in einen Frauenförderplan und sind auch

heute integraler Bestandteil des Gleichstellungsplans der Bank. 

Elternzeit und Rückkehr

Die Bedingungen der Rückkehr ins Unternehmen nach der Elternzeit sind gut

geregelt. Die Bank garantiert die gesetzlich vorgeschriebene Rückkehr auf einen

qualitativ gleichwertigen Arbeitsplatz. Zwar werden die Stellen, die durch Eltern-

zeit frei werden, in der Regel neu besetzt, weil es schwierig wäre, sie durch befris-

tet Beschäftigte oder durch Zeitarbeitnehmer/innen zu besetzen. Die Rückkehre-

rinnen werden aus diesem Grund häufig zunächst »über Bedarf« wieder eingestellt. 

Die für Chancengleichheit und Diversity zuständige Mitarbeiterin der Perso-

nalabteilung setzt sich sehr dafür ein, dass die Frauen nach der Elternzeit die Rück-

kehr ins Unternehmen auch realisieren und den sicheren Arbeitsplatz in der Bank

nicht leichtfertig aufgeben. Dennoch kehren nur etwa 40 vH der Frauen nach der

Elternzeit in das Unternehmen zurück. Neben persönlichen sind auch betriebliche

Gründe dafür ausschlaggebend. Die Hauptschwierigkeit liegt in der Aufrechterhal-

tung der Qualifikation während der Elternzeit. Die Ausschöpfung der gesetzlich ga-

rantierten drei Jahre Elternzeit kann sich für die Wiedereingliederung als schwierig

erweisen, wenn die Beschäftigten sich nicht bemüht haben, den Kontakt zum Un -

ternehmen zu halten, sich fortzubilden und möglichst vertretungsweise im alten

Bereich zu arbeiten, um die eigenen Qualifikationen zu erhalten. Mütter mit zwei

oder mehreren Kindern, die für einen noch längeren Zeitraum aussteigen, haben

kaum Chancen, den beruflichen An schluss wieder zu finden.

Dies ist der Grund dafür, dass Vorgesetzte ungern Mütter einstellen, die für eine

längere Zeit aus dem Beruf ausgestiegen waren. Sie machen – aus Sicht der Vorge-

setzten – im Personal gespräch durch ihr Verhalten und ihre Gesprächsführung häu-

fig klar, dass sie kein Interesse an der Wiedereingliederung haben. Alternativ kann

eine Auflösung des Arbeitsvertrags ver bunden mit einer attraktiven Abfindung an-

geboten werden. In dieser Situation müssen rück kehrwillige Frauen auf ihrem An-

spruch bestehen und dafür kämpfen. Dabei werden sie vom Betriebsrat und der für

Chancengleichheit zuständigen Mitarbeiterin im Personalbereich unterstützt. Nach

Einschätzung des Betriebsrats unterschreibt dennoch ein größerer Teil der eigent-

lich rückkehrinteressierten Frauen einen Aufhebungsvertrag. 

Die meisten Frauen schöpfen die gesetzlich garantierten drei Jahre Elternzeit

aus. Höher qualifizierte Frauen allerdings kehren schneller zurück und haben meist

keine Probleme bei der Wiedereingliederung. 
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Teilzeit

Die Förderung von Teilzeit ist als Ziel im Frauenförderplan verankert. Jeder Teil-

zeitwunsch wird erfüllt. Aufgrund der Betriebsgröße ist die Realisierung von Teil-

zeitwünschen relativ leicht. Gar kein Problem gibt es bei der Einrichtung von Teil-

zeitarbeitsplätzen auf der Ebene der Sachbearbeitung. Schwieriger ist die Umsetzung

hingegen in qualifizierten Bereichen, wo Teilzeit allerdings auch seltener gewünscht

wird. Hochqualifizierte arbeiten nur sehr selten in Teilzeit. Im Bereich der Projektfi-

nanzierung und der Kundenbetreuung kommt Teilzeitarbeit kaum vor und auch

Teilzeitstellen im Außendienst und im Ausland sind äußerst selten.

Die schon in der ursprünglichen Betriebsvereinbarung enthaltene Befristung

der Teilzeitarbeit auf zunächst zwei Jahre wurde auch in die neue Betriebsverein-

barung zur Umsetzung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes übernommen. Diese

Regelung zielt darauf, den Beschäftig ten die Option zu erhalten, ihren Arbeitszeit-

wunsch sich ändernden Situationen anzupassen und gegebenenfalls in Vollzeit zu-

rückzukehren. Vorhandene Wünsche nach einem Wechsel von Teilzeit in Vollzeit

werden normalerweise realisiert. 

Das Unternehmen hat eine Mindeststundenzahl von 15 Wochenstunden für

Teilzeitbeschäf tigte festgelegt, obwohl das Teilzeit- und Befristungsgesetz keine Be-

schränkung nach unten vorsieht. Die Begründung dafür liegt im Bestreben der Bank,

auch für Teilzeitangestellte sinnvolle und qualifizierte Arbeit anzubieten und dafür zu

sorgen, dass Qualifikationen er halten bleiben. Dafür ist nach Einschätzung beider Be-

triebsparteien eine Min destarbeitszeit von zwei Tagen pro Woche erforderlich.

Kinderbetreuung

Zur Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Kinderbetreuung stellt die Bank

25 Plätze in einer konfessionellen Kindertagesstätte in der Nähe der Bank zur Ver-

fügung. Das Angebot erstreckt sich auf Kinder ab einem Alter von 3 Jahren und um-

fasst vier Gruppen und einen Hort für Schulkinder. In den letzten Jahren ist dieses

Kontingent stets ausgeschöpft worden. 

Die Nutzer/innen sind mit dem Konzept sehr zufrieden. Vorteile gegenüber städ-

tischen Ange boten sind die Aufnahme von Kindern nach dem Datum des Ge-

burtstags und nicht nach Kin dergartenjahr, längere Öffnungszeiten von 7:15 Uhr

bis 16:15 Uhr, eine gute Kantine und eine sehr gute Ausstattung, die das Niveau

städtischer Einrichtungen bei weitem übertrifft. Beson ders hervorgehoben wird die

Möglichkeit, dass die Kinder beim Wechsel in die Schule wei terhin nachmittags im

Hort betreut werden können. Eltern und Kinder fühlen sich sehr wohl, und die Öff-

nungszeiten sind für die Nutzerinnen ausreichend, die vorhersehbare Arbeitszeiten
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bis 16.00 Uhr haben oder in Teilzeit arbeiten. Das Angebot der Einrichtung, täglich

eine Stunde länger zu öffnen, konnte nach einer Nutzer/innen/befragung mangels

Bedarfs ausge schlagen werden. 

In der Personalabteilung der Bank gibt es eine Ansprechpartnerin für die Be-

legplätze der Kindertagesstätte, an die interessierte Eltern sich wenden können. Die

Bank übernimmt die Kosten, die sonst die Stadt tragen würde. Die Eltern bezahlen

den üblichen Kindertagesstät tenpreis. Sie erhalten, wie alle Beschäftigten, vom Un-

ternehmen einen Betreuungskostenzu schuss von 600 € jährlich pro Kind, der gegen

einen Kostennachweis erstattet wird.

Die Personalleitung äußert allerdings Zweifel an der Notwendigkeit dieser Be-

legplätze, da das Angebot an öffentlicher Kinderbetreuung am Standort gut ist und

weil mit dieser Maßnahme gerade nicht jene Frauen erreicht werden, die man stra-

tegisch an das Unternehmen binden will, und der betriebswirtschaftliche Nutzen

dieser Maßnahme daher fraglich sei. Die Nut zer/innen der Kindertagesstätte wei-

sen eher solche Qualifikationen auf, die auf dem externen Arbeitsmarkt leicht ge-

funden werden können. Dennoch wurde der Vertrag über die Beleg plätze mit dem

Träger der Einrichtung vor einem Jahr verlängert. Der Betriebsrat hatte sich ein-

deutig für die Beibehaltung der Belegplätze ausgesprochen.

Beratungsangebot eines Familienser vice

Für Mitarbeiter/innen, die eine Ganztagsbetreuung brauchen oder individuel-

le Betreuungs zeiten abdecken müssen, die in öffentlichen Einrichtungen nicht an-

geboten werden, stellt das Unternehmen kostenlos die Dienste eines Familienser-

vice zur Verfügung. Dieses Unterneh men bietet die Beratung und Vermittlung im

Bereich der Kinderbetreuung und der Pflege an. Die Kosten für die Beratung und

Vermittlung übernimmt die Bank. Die Eltern werden Ver tragspartner der Betreu-

ungsperson oder –einrichtung und bezahlen die Kosten der Betreuung direkt. 

Die Bank hat einen Rahmenvertrag unterzeichnet, der es Mitarbeiter/inne/n er-

laubt, die Bera tung in Anspruch zu nehmen, ohne dass die Identität der Beschäf-

tigten dem Unternehmen bekannt wird. So können die Beschäftigten sich unab-

hängig von der Personalab teilung an den Familienservice wenden. Pro Jahr werden

ca. 90 Anfragen von Be schäftigten des Unternehmens an den Familienservice ge-

stellt. Das Unternehmen organisiert einmal jährlich eine Informationsveranstaltung

in der Kantine, um auf die Angebote des Familienservice aufmerksam zu machen. 

An der Spitze der nachgefragten Angebote des Familienservice steht die Not-

fallbetreuung, die erst seit einem Jahr im Programm ist. Der Familienservice unter-

hält eine private Kindertages stätte, die auch nachts geöffnet hat und Kinder in Not-
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fällen kurzfristig betreut. Dieses Ange bot wird auch häufig von Vätern genutzt, z. B.

bei Krankheit der Ehefrau, die selbst nicht im Unternehmen arbeitet. Die Notfall-

betreuung wird von den Nutzer/inne/n sehr geschätzt, da unvorhergesehene Er-

eignisse Eltern oft vor kaum lösbare Betreuungsprobleme stellen. Dieses Angebot

wird als große Erleichterung empfunden.

An zweiter Stelle steht die Vermittlung von privater Kinderbetreuung in Form

von Tages müttern und Kinderfrauen. Der Familienservice schlägt geeignete Perso-

nen aus seinem Pool vor oder schaltet Anzeigen und trifft eine Vorauswahl. Vor allem

Eltern, die eine Betreuung für ihr erstes Kind suchen, schätzen diese Leistung, weil

sie selbst noch keine Erfahrung mit Tagesmüttern oder Kinderfrauen haben und

sich gern auf Spezialisten verlassen. Außerdem stellt dieses Vorgehen wesentlich

weniger Aufwand für die Eltern dar. Einige kritische Stim men vermerken jedoch,

dass die ausgewählten Personen nicht den Vorstellungen entsprachen. 

Ein weiteres Angebot betrifft die Vermittlung von Babysittern und Au-pair-Mäd-

chen, die besonders geschätzt werden, wenn flexible Betreuungszeiten abgedeckt

werden müssen. Seit Anfang 2005 wurde die Vermittlung von Betreuungspersonal

für pflegebedürftige Familien mitglieder ins Programm aufgenommen. Diese Leis-

tung wurde bisher nur vereinzelt nachge fragt, da sie im Unternehmen noch nicht

ausreichend bekannt ist. 

Der Nutzer/innen/kreis des Familienservices setzt sich tendenziell eher aus lei-

tenden Angestellten und AT-Kräften zusammen. Dies liegt zum einen an den rela-

tiv hohen Preisen, die die Eltern für die vermittelten Betreuungsdienstleistungen

bezahlen müssen. Zum anderen werden private Betreuungsangebote von diesem

Personenkreis deshalb nachgefragt, weil hier der Bedarf an individuellen und flexi-

blen Betreuungszeiten hoch ist und durch öffentliche Einrichtungen mit fixen Öff-

nungszeiten nicht abgedeckt werden kann.

Dieser Service entspricht dem Ziel des Unternehmens, die Mitarbeiter/innen zu

befähigen, ihre Vereinbarkeitsprobleme unter Nutzung vorhandener Dienstleis-

tungsangebote individuell zu lösen. 

Karriereförderung 

Die Bank hat eine lange Tradition der Frauenförderung, die das Betriebsklima

bis heute nach haltig prägt. Die Einbettung des Ziels der Vereinbarkeit von Beruf

und Familie in das strate gische Konzept der Frauenförderung ist mit einem hohen

Anspruch verbunden. Es geht nicht nur darum Frauen dabei zu unterstützen, auch

in der Familienphase erwerbstätig sein zu können. Ziel ist vielmehr auch die Ver-

einbarkeit von Familie und Karriere, also die Schaffung von familienfreundlichen
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Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten bis hinein in die Füh rungsetagen des

Unternehmens. 

Zur Unterstützung der Karriere von Frauen wurden in der Bank eine Reihe un-

terschiedlicher Instrumente etabliert. So findet seit der Verabschiedung des ersten

Frauenförderplans regel mäßig ein Mentoring-Programm für Frauen statt, das sehr

erfolgreich ist. Frauen lernen hier u. a., sich in männlich geprägten Strukturen zu

behaupten und eigene Netzwerke aufzubauen. Tatsächlich ist es gelungen, den

Frauenanteil unter den Führungskräften systematisch zu erhöhen. 

Anscheinend gibt es jedoch Grenzen der Karriereförderung für Frauen. Trotz

Steigerung des Frauenanteils auf der unteren und mittleren Führungsebene, trotz

der Etablierung zweier Frauennetzwerke und des engagierten Wirkens der Beauf-

tragten für Chancengleichheit errei chen Frauen nicht die obersten Stufen der Füh-

rungshierarchie. Dies liegt nicht an mangeln dem Ehrgeiz und schon gar nicht an

mangelnder Qualifikation, sondern – neben den etablier ten Machtstrukturen – vor

allem an den für Frauen extrem unattraktiven Arbeitsbedingungen im Top-Ma-

nagement. Ab einer bestimmten Stufe in der Führungshierarchie lassen die Ar -

beitsbedingungen die Vereinbarkeit von Karriere und Familie bzw. privatem Leben

eigentlich nicht mehr zu. Frauen, die ihre Work-Life Balance gefunden haben, set-

zen diese offensicht lich nicht gern wieder aufs Spiel – auch nicht wegen eines wei-

teren Karriereschrittes. 

4 . 9 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Bei diesem Betrieb handelt es sich um ein klassisches Beispiel für den Typ 3: Das

Thema Beruf und Familie ist in diesem Betrieb fest in die Tradition der Frauenför-

derung und Chan cengleichheitspolitik eingebettet. Es geht nicht um Kompensati-

on vorhandener Doppelbelas tung und nicht um Teilzeit, sondern um Veränderung

der innerbetrieblichen Strukturen und die Förderung von Frauen mit dem Ziel, Voll-

zeitarbeit, Karriere und Familie bzw. Privatleben vereinbaren zu können. Der Kern

der Familienfreundlichkeit im Unternehmen besteht aus Maßnahmen, die sich pri-

mär an Frauen richten – nicht weil Vereinbarkeit für Männer kein Thema ist, sondern

weil ein Wandel nach Überzeugung der im Betrieb engagierten Verant wortlichen

nur über diesen Weg erreichbar ist. Frauenförderung wird deshalb nicht als Un -

gleichbehandlung der Mitarbeiter, sondern als notwendige Kompensation struk-

tureller Be nachteiligungen angesehen. 
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Die Angebote zur Kinderbetreuung, zur Teilzeitarbeit und die Regelungen zur

Rückkehr nach der Elternzeit werden von den Nutzer/inne/n überwiegend sehr po-

sitiv bewertet. Familienbe dingte Wünsche nach Übergang in Teilzeit oder Rückkehr

in Vollzeit werden ohne Probleme berücksichtigt. In der Bank ist viel bereits erreicht

worden, worum in anderen Betrieben noch gekämpft wird. 

Dennoch oder vielleicht gerade deshalb werden in dem Unternehmen Proble-

me deutlich, für die es derzeit noch keine Lösungsansätze gibt. Dort, wo Verein-

barkeit nicht mehr auf übli chem Wege – z. B. über die Bereitstellung eines Kinder-

gartenplatzes, eines home office oder einer Teilzeitbeschäftigung – hergestellt

werden kann, sondern die Veränderung der Arbeits organisation und –verteilung

erfordert, greifen traditionelle Instrumente nicht mehr. So liegt nach Auffassung

des Betriebsrats eine Ursache dafür, dass Vorgesetzte nur sehr ungern Rückkehre-

rinnen aus Elternzeit einstellen, darin, dass der Leistungsdruck enorm gestiegen ist.

Ziel- und ergebnisorientiert arbeitende Teams wollen leistungsstarke und motivierte

Kol leg/inn/en, die im Zweifel nicht auf die Uhr schauen, wenn zur Erreichung des

Ziels noch gearbeitet werden muss. Dies um so mehr, wenn – wie in der Bank – ein

Bonussystem exis tiert, über das Leistung und Erfolg belohnt werden. Sorgeverant-

wortung lässt sich jedoch schlecht mit nahezu grenzenloser Verfügbarkeit im Be-

trieb vereinbaren. In dem Maße, wie Leistungs- und Zeitdruck im Betrieb steigen,

wird es für Eltern und Pflegende schwieriger, passende Arbeitsplätze und ein ent-

sprechendes Verständnis bei den Kollegen in den Teams zu finden. 

Das begrenzte Interesse der hoch qualifizierten Frauen, bis in die obersten

Führungspositio nen aufzusteigen, kann als ein Signal für die Verteidigung der Verein-

barkeit von Beruf und Familie interpretiert werden. Die Ausrichtung traditioneller Gleich-

stellungsstrategien stoßen hier offensichtlich an Grenzen. Hier kann es nämlich nicht

mehr (nur) darum gehen, mit den Männern gleichzuziehen, sondern es wird deutlich:

Es geht um die Infragestellung traditio neller Leistungsnormen schlechthin. Auf den obe-

ren Hierarchieebenen haben Frauen derzeit de facto nur die Wahl zwischen Nachah-

mung der einseitigen (traditionell männlichen) Orien tierung auf Erwerbsarbeit und Auf-

gabe des Vereinbarkeitswunsches oder Verzicht auf weitere Karriereschritte. Auf der

obersten Hierarchieebene wird jedoch nur am deutlichsten sichtbar, was allgemein gilt:

Für eine Gestaltung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen für Männer und Frau-

en ist es notwendig, traditionelle Leistungsnormen zu hinterfragen, Arbeits zeiten und

Arbeitsintensität zu begrenzen und Erwerbsarbeit als einen wichtigen, jedoch keines-

wegs den einzigen Bereich des Lebens zu verstehen. Das Beispiel dieses Betriebes ver-

deutlicht – ähnlich auch das Beispiel des Betriebs der Fahrzeugindustrie – die Grenzen

betrieblicher Maßnahmen zur Vereinbarkeit.
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4 . 1 0 M E S S G E R ÄT E B A U E R  –  FA M I L I E N F R E U N D L I C H K E I T  

A L S  I N S T R U M E N T  D E R  U N T E R N E H M E R I S C H E N  A L L E I N -

H E R R S C H A F T

4 . 1 0 . 1   A n g a b e n  z u m  B e t r i e b

Es handelt sich um ein Familienunternehmen mit 75 Beschäftigten, das Messgerä-

te entwi ckelt, produziert und weltweit vertreibt. Die Firma wird von der Inhaberin

geführt, die selbst zwei kleine Kinder hat. Als Geschäftsführerin ist sie persönlich

für die Personalpolitik der Firma zuständig und setzt eigenen Aussagen zufolge den

Akzent auf eine nach Alter, Ge schlecht und Nationalität gemischte Personalstruk-

tur. Der Frauenanteil beträgt ungefähr 30 vH. Forschung, Entwicklung und Produk-

tion sind eher Männerdomänen, während im Vertrieb der Frauenanteil höher ist.

Drei von sieben Abteilungsleiter/inne/n sind weiblich. Das Qualifikati onsniveau ist

insgesamt überdurchschnittlich hoch. 

Der Betrieb ist nicht tarifgebunden und es gibt auch keinen Betriebsrat. Die Ar-

beitsverträge werden individuell mit der Firmeninhaberin ausgehandelt; es gibt im

Betrieb keinerlei Trans parenz hinsichtlich der einzeln vereinbarten Arbeits- und Ent-

lohnungsbedingungen. Die wö chentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Nach-

dem die Firma vor einigen Jahren einen wirt schaftlichen Einbruch zu verzeichnen

hatte, der nur mit einem Personalabbau überwunden werden konnte, wurden Ge-

haltsbestandteile gestrichen und die Arbeitszeiten verlängert. Das Gehaltsniveau

ist, bezogen auf die Branche, unterdurchschnittlich. Teilzeit spielt fast keine Rolle

im Betrieb. Insgesamt sind nur zwei Frauen in Teilzeit tätig, die aber in beiden Fäl-

len nicht familienbedingt ist. Die Mitarbeiter/innen haben nur ein mäßiges Inte-

resse an Teilzeit arbeit, weil sie einerseits hoch qualifiziert und stark erwerbsorien-

tiert sind und andererseits sich Teilzeit finanziell auch nicht leisten können7. Auch

die Geschäftsführung orientiert auf Vollzeit beschäftigung,  sie hält Teilzeitarbeits-

plätze für teurer und damit für wirtschaftlich unrentabel. Die Firma beschäftigt auch

einige Pauschalkräfte in geringfügiger Beschäftigung, von denen aber nur eine Mut-

ter ist. Leiharbeitnehmer/innen kommen nur in Ausnahmefällen zum Einsatz. Zur-

zeit werden drei junge Männer ausgebildet.
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4 . 1 0 . 2   S t e l l e n w e r t  d e s  T h e m a s  i m  B e t r i e b :  

K o n z e p t e  u n d  S t r a t e g i e n

Familienfreundliche Maßnahmen sind in diesem Betrieb nicht neu. Schon seit Jah-

ren können Beschäftigte bei Bedarf auf einzelne Angebote zur besseren Verein-

barkeit von Beruf und Familie zurückgreifen, ohne dass dies weiter kommuniziert

worden wäre. Neu ist aber, dass Familienfreundlichkeit im Kontext der Initiativen

und Kampagnen des Familienministeriums als das bevorzugte Thema zur Image-

pflege der Firma entdeckt worden ist8. Die familienfreundli che Orientierung in der

Firma geht auf drei Begründungskontexte zurück: 

1. Es gibt ein Bewusstsein dafür, dass die Verbindung von Beruf und Kindererzie-

hung Anfor derungen an die Alltagsorganisation stellt. Die Inhaberin ist selbst

Mutter von zwei kleinen Kindern und betont, dass sie die Vereinbarkeitspro-

bleme aus eigener Erfahrung kennt und schon aus diesem Grund Verständnis

für Familien hat. Sie selbst und ihr Partner sind beide vollzeiterwerbstätig. Daher

ist sie motiviert, Mitarbeiter/inne/n mit Kindern unterstützende Maßnahmen zu

gewähren. Gleichzeitig wird aber auch die Überzeugung vertreten, dass Mit -

arbeiter/innen letztlich selbst dafür verantwortlich sind, Vereinbarkeitsmög-

lichkeiten für sich zu schaffen. Angesichts der im großstädtischen Umfeld aus-

reichend zur Verfügung stehenden Kinderbetreuungsplätze sei dies ohne

weiteres möglich. Da sie selbst es gut schafft, ihre Geschäftsführerinnenfunkti-

on mit ihren familiären Verpflichtungen unter einen Hut zu brin gen, erwartet

sie dies auch von ihren Mitarbeiter/inne/n. 

2. Der Betrieb setzt die positive Wahrnehmung familienfreundlicher Maßnahmen

in der Öf fentlichkeit gezielt zur Imagepflege ein. Damit soll auch kompensiert

werden, dass die Ar beitszeit länger und die Entlohnungsbedingungen in der

Firma schlechter sind als in ver gleichbaren Betrieben der Branche. Familien-

freundliche Maßnahmen gelten als kostengüns tige Möglichkeit, die Attraktivi-

tät des Unternehmens für die Mitarbeiter/innen zu heben. 

3. Familienfreundliche Maßnahmen werden gezielt als individuell gewährter

»Bonus« für Mitarbeiter/innen eingesetzt, die man im Betrieb halten will. Dies

ist Bestandteil der Einzel arbeitsverträge und aus diesem Grund im Betrieb nicht

bekannt. So werden beispielsweise an manche (überwiegend durchaus gut ver-

dienende) Beschäftigte Zuschüsse zur Kinderbetreu ung gezahlt, um das relativ
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niedrige Gehaltsniveau aufzubessern und gleichzeitig eine unbe fristete und

schwer rücknehmbare Gehaltserhöhung zu vermeiden. Beschäftigte, die man

ohne weiteres durch andere vom regionalen Arbeitsmarkt ersetzen könnte, er-

halten solche Boni nicht. 

Seitens der Geschäftsführung gibt es eine grundsätzliche Erwartung an die Be-

schäftigten, dass diese Vollzeitarbeit und Kindererziehung unter Nutzung der öf-

fentlichen Angebote selbst unter einen Hut bringen. Hier wirkt sich die eigene Le-

benssituation der Geschäftsführerin »erfahrungsbildend« aus. Wo der Betrieb

»kostenneutral« unterstützend wirken kann, wird dies gern gemacht, weil es ein Be-

wusstsein für diese Fragen gibt. Damit gibt sich der Betrieb das familienfreundliche

Image. Darüber hinaus gibt es individuell gewährte familienfreundli che Maßnah-

men, über die in der Öffentlichkeit nicht gesprochen wird, weil sie als ein jeder zeit

rücknehmbares strategisches Instrument zur Besserstellung ausgewählter Be-

schäftigter eingesetzt werden. 

4 . 1 0 . 3 R e g e l u n g e n  u n d  Ve r e i n b a r u n g e n

Im Unternehmen gibt es keinen Betriebsrat und deshalb auch keine Betriebsver-

einbarungen. Alle Regelungen werden von der Geschäftsführerin individuell mit

den Mitarbeiter/inne/n vereinbart. Dadurch gibt es keinerlei Anspruch auf bestimmte

Leistungen. Diese erscheinen vielmehr als besondere Belohnung und fördern ih-

rerseits die Vereinzelung der Beschäftigten in ihrem Verhältnis zum Betrieb. Da die

Gewährung von familienfreundlichen Maßnahmen für die Mitarbeiter/innen nicht

transparent ist, ist ihre willkürliche Gewährung auch kein Thema im Betrieb. Für die

Beschäftigten kommt es darauf an, das persönliche Wohlwollen der Firmeninha-

berin zu gewinnen und in den einzelvertraglichen Verhandlungen Geschick und

Nachdruck an den Tag zu legen. 

4 . 1 0 . 4 P r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  

M a ß n a h m e n  

Arbeitszeit

Die regelmäßige Anwesenheit der Mitarbeiter/innen im Betrieb ist produkti-

onstechnisch erforderlich, Vereinbarungsmöglichkeiten durch flexible Arbeitsorte

(Teleheimarbeit) sind deshalb nicht nutzbar. Aus diesem Grund ist die Arbeitszeit-

organisation im Betrieb der Be reich mit dem wichtigsten Einfluss auf die Verein-

barkeitsmöglichkeiten. 
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Im Betrieb gilt seit längerem wieder die 40-Stunden-Woche, die durch Gleitzeit

und familien freundliche Kernzeiten von 9.00 bis 15.00 Uhr auch für Beschäftigte mit

Erziehungsverant wortung erfüllbar sein soll. Auch im Schichtsystem ist ein gewis-

ser Gleitzeitrahmen möglich. Beschäftigte mit Familienpflichten können den Be-

ginn bzw. das Ende ihrer Arbeitszeit so legen, dass sie ihre Kinder in die Kinderbe-

treuungseinrichtung bringen bzw. von dort abholen können. Zeitversetzte

Arbeitszeiten mit dem/ der Partner/in sind möglich, weitgehend aber auch nötig,

um bei längerem Arbeitsweg zu gewährleisten, dass die Kinder innerhalb der Öff-

nungszeiten in die Kindereinrichtungen gebracht und von dort abgeholt werden

können. In besonderen Fällen können Beschäftigte nach Absprache ihren Arbeits-

platz auch während der Arbeitszeit verlassen, um sich um familiäre Belange zu küm-

mern. Das Betriebsklima ermög licht familienfreundliche »Spezialbehandlungen«,

und auch die Vorgesetzten zeigen Ver ständnis für die Erfordernisse von Beschäf-

tigten mit Familienpflichten. 

In den produzierenden Bereichen wird die Arbeitszeit durch Stechkarten erfasst.

Im Ange stelltenbereich wird von den Abteilungsleitern eine Excel-Tabelle geführt,

in der die Arbeits zeit verzeichnet wird. Über die vertragliche Arbeitszeit hinaus ge-

hende Arbeitsstunden wer den in der Regel in Freizeit ausgeglichen, nur wenige Be-

schäftigte lassen sich ihre Überstun den ausbezahlen. Bisher ist bei der Entnahme

von Zeit vom Arbeitszeitkonto noch kein Problem bekannt geworden. Bei den Ab-

teilungsleiter/inne/n sind Überstunden mit dem Gehalt abgegolten.

Die Kontrolle und Steuerung der Arbeitszeit erfolgt über Arbeitszeitkonten. Die

Arbeitszeit auf dem Konto darf zwischen 20 Plus- und 16 Minusstunden schwanken,

bei Überschreitung dieser Grenzen sollen die Vorgesetzten steuernd eingreifen. 

Zusammenfassend kann man sagen: Verlässliche Arbeitszeiten, auf die der oder

die Einzelne in bestimmten Grenzen Einfluss nehmen kann, wirken sich positiv auf

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus. Eventuell notwendige Samstagsarbeit

erfolgt ausschließlich auf frei williger Basis. Obwohl die Geschäftsführerin eigentlich

ein anderes Modell der Arbeitszeit steuerung favorisiert – nämlich die Vertrauensar-

beitszeit – wird im Betrieb jede Arbeitsstunde dokumentiert und (bis auf den Bereich

der Leiter/innen) gegebenenfalls auch ausgeglichen. Begrenzung und Planbarkeit

der Arbeitszeiten sowie die durch die Erfassung gegebene Transparenz sind zweifel-

los günstige Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Basisentgelt und variable Entgeltbestandteile

Zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat die Firma vor eini-

gen Jahren nicht nur Entlassungen vorgenommen, sondern auch alle »Zusatz«-Kos-
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ten eliminiert. Die Gehalts struktur wurde so verändert, dass das Grundgehalt ge-

ring gehalten wurde, aber gleichzeitig variable Bestandteile in Form von ergebnis-

abhängigen Prämien geschaffen wurden. Das Ziel besteht darin, durch einen hö-

heren Anteil variabler Entgeltbestandteile im Fall von erneut auftretenden

wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Lage zu sein, allein durch die Reduzie rung

der variablen Gehaltsbestandteile Kostenreduktionen vornehmen und Entlassun-

gen vermeiden zu können. 

Als weiteren Ausgleich für das relativ niedrige Gehaltsniveau gibt es eine ar-

beitgeberfinan zierte Altersvorsorge für Mitarbeiter/innen mit mindestens dreijäh-

riger Betriebszugehörig keit9. Außerdem nutzt der Betrieb vom Gesetzgeber ge-

schaffene Möglichkeiten abgabenfreier Zusatzzahlungen an die Belegschaft. Die

Firma bezahlt für alle Kinder von Mitarbeiter/innen ein »Begrüßungsgeld« von 315

Euro bei der Geburt. Auch bei Hochzeiten wird ein Geldge schenk gewährt. Kritik an

dieser Maßnahme von Seiten kinderloser oder unverheirateter Mitarbeiter/innen

ist im Betrieb nicht bekannt. Auch Erholungsbeihilfen werden gern ge währt, da sie

pauschal versteuert werden. Nach Aussagen der Inhaberin kann so mit relativ ge-

ringem finanziellen Aufwand durch die Firma etwas für die Mitarbeiter/innen/bin-

dung getan werden. Sie wünschte sich noch mehr Möglichkeiten für die Zahlung

steuerfreier oder steuerreduzierter Zuschüsse. 

Kinderbetreuung

Die Geschäftsführerin geht davon aus, dass Eltern vor Ort eine gute Versorgung

mit Tages müttern und Kinderbetreuungseinrichtungen vorfinden und deshalb eine

ausreichende Betreu ung auch bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit organisiert werden

kann. Falls dennoch Unterstüt zungsbedarf vorhanden ist, so muss er individuell ge-

äußert werden, indem die Geschäftsfüh rung oder – z. B. bei Arbeitszeitfragen – die/ der

Vorgesetzte direkt angesprochen werden. Die Geschäftsführerin hat die Gründung

eines Betriebskindergartens erwogen, kam aber zu dem Schluss, dass die Nachfrage

bei der geringen Betriebsgröße zu niedrig gewesen wäre und sich deshalb der Auf-

wand nicht lohnte. Auch eine Bereitstellung von Belegplätzen in existie renden Kin-

derbetreuungseinrichtungen kam nicht zustande, weil die Wünsche der Mitarbei -

ter/innen zu heterogen waren. Die Belegschaft wohnt teilweise weit entfernt vom

Firmen standort und bevorzugt eine wohnortnahe Betreuung. In Einzelfällen ist die

Geschäftsführerin persönlich bei der Vermittlung von Plätzen behilflich.
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Tagesmütter und Ganztagskinderbetreuung kosten viel Geld. Deshalb bietet

die Geschäftsfüh rerin ausgewählten Mitarbeiter/inne/n Zuschüsse für die Kinder-

betreuung an. In den Genuss dieses Vorteils kommen aber nur solche Mitarbei-

ter/innen, die an den Betrieb gebunden werden sollen. Dies sind vor allem hoch

qualifizierte Arbeitskräfte und Beschäftigte mit Spezialkenntnissen, deren Abwan-

derung zu anderen Betrieben, die teilweise deutlich höhere Entgelte zahlen, ver-

hindert werden soll. Solche Regelungen werden immer individuell ausgehandelt,

sie sind im Betrieb nicht bekannt und werden auch bei der Außendarstellung als

familienfreundlicher Betrieb nicht angeführt. Die gewährten Zuschüsse zur Kin-

derbetreuung werden direkt an die Ein richtung überwiesen, weil auf diese Weise

Abgaben gespart werden können. Die Zuschüsse zur Kinderbetreuung haben ihren

Ursprung weniger im Bestreben des Betriebs, Familien zu fördern. Sie werden viel-

mehr als betriebswirtschaftliches Instrument eingesetzt, um die Att raktivität des

Unternehmens für einzelne, eher gut verdienende Beschäftigte zu steigern. Diese

Spezialisten sind dabei häufig Männer, die mit ihrem Gehalt ihre Familie (haupt-

sächlich) ernähren. 

Elternzeit

Elternzeit wird nur selten in Anspruch genommen, da verhältnismäßig wenige

Kinder in den Familien der Belegschaft geboren werden und der größte Kinderzu-

wachs in den Familien von männlichen Mitarbeitern zu verzeichnen ist, deren Frau-

en sich um den Nachwuchs kümmern. Wenn Elternzeit genommen wird, werden

die gesetzlich garantierten drei Jahre nur selten ausgeschöpft. Dies wird einerseits

darauf zurückgeführt, dass höher qualifizierte Frauen ihre Erwerbstätigkeit nicht so

lange unterbrechen wollen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Andererseits wer -

den auch betriebswirtschaftliche Gründe geltend gemacht, denn lange Ausfallzei-

ten seien im Betrieb schwer zu überbrücken. Auch Väter haben schon Elternzeit ge-

nommen, wenn beide Partner berufstätig sind. Ein Softwarespezialist hat sich 3

Monate lang um sein Kind geküm mert. Während dieser Zeit mussten Kollegen seine

Arbeit zusätzlich übernehmen. Dies wurde in der Belegschaft aber nicht als Problem

thematisiert. 

Nach Aussagen der Inhaberin geht der Trend dahin, dass die im Betrieb be-

schäftigten Väter mehr Familienarbeit übernehmen, wenn beide Partner erwerbs-

tätig sind, um eine gerechtere Verteilung der Aufgaben zu erreichen. Die Unter-

stützung einer partnerschaftlichen Arbeits teilung innerhalb der Familie wird aber

nicht als betriebliche Aufgabe gesehen. Sie sei aus schließlich Privatsache. 
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Weitere Maßnahmen

Wenn Mitarbeiter/innen fehlen, weil sie ihre kranken Kinder betreuen müssen,

bezahlt der Betrieb das Gehalt weiter. In der Statistik wird dies als Sonderurlaub ver-

merkt. Dies bedeutet, dass der Betrieb auf die Möglichkeit verzichtet, für diese Fehl-

zeiten der Beschäftigten – wie gesetzlich möglich – Krankengeld bei der Kranken-

kasse zu beantragen. Für den Betrieb hat dieses Verfahren den Vorteil, dass der hohe

bürokratische Aufwand, der damit verbunden ist, vermieden wird. Der Betrieb kann

sich dies leisten, weil die Fehlzeiten aufgrund der Betreuung kranker Kinder sehr

gering sind10. 

4 . 1 0 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g

Das familienfreundliche Engagement in diesem Betrieb muss ambivalent beurteilt

werden: 

Einerseits scheint es ein Betriebsklima zu geben, in dem in bestimmtem Aus-

maß Rücksicht auf außerbetriebliche Anforderungen genommen wird. Es wird nach

Wegen gesucht, um Arbeitszeiten so zu gestalten, dass sie mit Kinderbetreuungs-

aufgaben kompatibel sind. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird nicht als

»Sondersituation« bestimmter Mitarbei ter/innen sondern als allgemeine Alltags-

anforderung für alle – Männer und Frauen gleicher maßen – verstanden. Dies ist ein

wichtiger Grund dafür, dass es in diesem Betrieb um die Vereinbarkeit von Vollzeit-

arbeit und Familienleben geht und Teilzeitarbeit anders als in den meisten anderen

Betrieben keine Rolle spielt. 

Da in diesem Betrieb keine Beschäftigteninterviews durchgeführt wurden, kann

keine Aus sage darüber getroffen werden, ob das Leitbild kurzer Elternzeit und durch-

gehender Vollzeit arbeit von den Mitarbeiter/inne/n geteilt wird und ob sie über-

haupt die Chance hätten, bei abweichenden Wünschen, z. B. nach Teilzeit oder län-

gerer Elternzeit, diese zu realisieren. Die Inhaberin setzt mit ihrer Art, Erwerbstätigkeit

und Kindererziehung zu verbinden, zweifellos Maßstäbe und erbringt täglich den

Beweis, »dass es geht«. Sie hat ihre Arbeit nach der Geburt ihrer Kinder nur kurz un-

terbrochen und nutzt eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder von 9 Stunden täglich.

Teilzeitarbeit wird von ihr abgelehnt, da diese für den Betrieb zu teuer sei. Es ist zu-

mindest nicht auszuschließen, dass die Erwartungshaltung der Geschäftsführung
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in die ser Hinsicht die Inanspruchnahme von Elternzeit und die Nachfrage nach ab-

weichenden Arbeitszeitformen (negativ) beeinflusst.

Während einerseits die oben genannten Bedingungen tendenziell vereinbar-

keitsfördernd wirken, wurde andererseits jedoch sehr deutlich, dass viele der fami-

lienfreundlichen Maß nahmen strategisch als Kompensation für die in Bezug auf Ent-

gelt und Arbeitszeit eher ungünstigen Arbeitsbedingungen eingesetzt und für die

Imagebildung nach außen genutzt werden. Familienfreundliche Maß nahmen kön-

nen jedoch eine fehlende Tarifbindung sowie ungenügende betriebliche Mitbestim -

mung nicht ersetzen und ein niedriges Gehaltsniveau nicht kompensieren. Dies

wird z. B. auch daran deutlich, dass ausgewählte Mitarbeiter/innen finanzielle Zu-

schüsse bekommen, um so die Gehaltsdifferenz zu anderen Betrieben der Branche

zu reduzieren. Der strategische und gleichzeitig selektive Einsatz solcher Zuschüs-

se hat wenig mit der Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu tun.

Vielmehr geht es letztlich um eine Strategie der Vermeidung allgemeiner An-

spruchsrechte für alle Beschäftigten auf ein in dieser Branche übliches Entgelt. Le-

diglich dann, wenn befürchtet werden muss, dass für den Betrieb wichtige Be-

schäftigte sich aufgrund der niedrigeren Bezahlung nach einem anderen Arbeitsplatz

um sehen könnten, werden individuell vereinbarte »familienfreundliche« Zuschüs-

se zur Kinder betreuung gezahlt. 

Die familienfreundlichen Maßnahmen in dieser Firma sind primär betriebswirt-

schaftlich ausgerichtet und den unternehmerischen Zielen klar untergeordnet. Ent-

scheidend ist: »Der Laden muss laufen.« Mit diesem Ziel wurden vor einigen Jahren

Entgelte reduziert, die Ar beitszeit verlängert und der Urlaub gekürzt. Alle arbeit-

nehmer/innen/freundlichen Maßnah men dienen als Instrumente, Defizite in den

genannten Bereichen zumindest teilweise zu kompensieren und die

Mitarbeiter/innen auf andere Weise an den Betrieb zu binden. Die Devise lautet: Es

sollen möglichst große Wirkungen mit möglichst wenig Geld erzielt werden. Tat-

sächlich ist für viele Beschäftigte das gute Betriebsklima sehr wichtig und das

Entgeltni veau zumindest nicht der allein entscheidende Punkt. Ein programmati-

sches Verständnis von Familienfreundlichkeit ist der betriebswirtschaftlichen Ori-

entierung eindeutig nachgeordnet. Die Inhaberin betont ausdrücklich, dass es nicht

Aufgabe des Betriebes sein kann, sich ver stärkt mit den Problemen von Mitarbei-

ter/inne/n zu befassen, denn letztlich sei die Herstel lung der Vereinbarkeit von Beruf

und Familie Privatsache. Die familienfreundlichen Zuschüsse sind absichtsvoll so

konzipiert, dass sie im Bedarfsfall jederzeit rücknehmbar sind. Sie gelten nicht als

normale Leistung, sondern ausdrücklich als Zusatzleistung und sollen als beson-

7

9

7

9

7

9

7

112



dere Zuwendung des Betriebs gegenüber den Beschäftigten interpretiert werden.

Vorrangig aus betriebswirtschaft lichen Gründen wird Teilzeitarbeit abgelehnt. 

Die Inhaberin würde die betriebswirtschaftliche Orientierung im Unternehmen

gern weiter stärken. So ist sie z. B. Anhängerin des Konzepts der Vertrauensarbeits-

zeit und würde gern die präzise Dokumentierung der Arbeitszeit abschaffen. Au-

ßerdem würde sie gern Extrazah lungen an jene Beschäftigte leisten, die im Laufe

eines Jahres keinerlei Fehltage aufgrund von Krankheit haben. Beide Ideen sind je-

doch bislang in der Firma nicht mehrheitsfähig und mit Rücksicht auf das Be-

triebsklima deshalb nicht umgesetzt worden. 

Eine spezielle Frauenförderung wird abgelehnt, weil dies einer Bevorzugung

eines Teils der Belegschaft gleich käme und ungerecht und unfair den männlichen

Mitarbeitern gegenüber sei. Strukturelle Benachteiligungen von Frauen werden 

negiert, obgleich sehr klar gesehen wird, dass männliche und weibliche Beschäf-

tigte im Betrieb durchaus unterschiedlich mit Fürsorgearbeit belastet sind. Die Tat-

sache, dass Frauen auch Führungspositionen auf Abtei lungsleiterebene einnehmen,

wird als Beweis dafür angeführt, dass im Betrieb alle die glei chen Chancen haben. 

Dieser Betrieb ist tendenziell dem Typ 1 zuzuordnen: Die Vereinbarkeit von Beruf

und Familie wird grundsätzlich als Privatsache der Beschäftigten angesehen, ein-

zelne familienfreundliche Maßnahmen werden ohne allgemeine Vereinbarun gen

und nur für ausgewählte Personengruppen und als »Zusatzleistung« für die Be-

schäftigten gewährt. Diese Praxis soll als betriebliches Entgegenkommen wahrge-

nommen werden. Familienfreundlich keit ist betriebswirtschaftlichen Zielen unter-

geordnet und wird überwiegend für Belohnungs zwecke genutzt. Die starke

Verbreitung der Vollzeitarbeit auch unter den Frauen geht einer seits auf die Wün-

sche der (häufig ostdeutschen) Beschäftigten zurück, andererseits wären Teilzeit-

wünsche auch schwer durchsetzbar, da die Inhaberin Teilzeitarbeit aus Kosten-

gründen ablehnt. 
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5  Z U S A M M E N FA S S U N G :  
E R FA H R U N G E N  M I T  FA M I L I E N -
F R E U N D L I C H E N  M A S S N A H -
M E N  I N  D E N  B E T R I E B E N

Das folgende Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusam-

men. Der Erkenntniswert dieser Studie liegt darin, dass in einer Reihe sehr unter-

schiedlicher Be triebe das Herangehen an die Konzipierung familienfreundlicher

Maßnahmen und deren Umsetzung aus der Sicht unterschiedlicher Akteure in Fall-

studien untersucht worden sind. So umfasst das Sample der untersuchten Unter-

nehmen sowohl Großbetriebe als auch mittelstän dische und Kleinbetriebe in un-

terschiedlichen Branchen und Regionen – erfolgreiche und weniger erfolgreiche

Betriebe, Betriebe mit explizit formulierter familienfreundlicher Aus richtung und

solche, in denen die Maßnahmen einfach nur praktiziert werden. Durch diese Viel-

falt geben unsere Ergebnisse einen interessanten Einblick in die betriebliche Pra-

xis, ohne dabei jedoch den Anspruch auf Repräsentativität erheben zu können. 

5 . 1 V O M  A N R E I Z  D E R  Z E R T I F I Z I E R U N G E N  

Ein interessantes und unerwartetes Ergebnis der Untersuchung besteht darin, dass

die audi tierten Betriebe in unserem Sample keineswegs diejenigen waren, die be-

sonders erfolgreich bei der Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen sind. Unter

den untersuchten Betrieben sind vielmehr jene die erfolgreicheren, die sich bereits

lange vor der Etablierung der bekann ten Wettbewerbe und Audits um die Erleich-

terung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gekümmert hatten, in diesem Feld

eine beschäftigtenorientierte Betriebspolitik praktizieren und sich derzeit aber nicht

um Titel und Preise bewerben. 

Auditierungen können – dies zeigt das Beispiel des Metallbetriebs – Anstöße

geben, sich dem Thema zuzuwenden. Sie können auch – wie beim Markenartikel-

hersteller – zur festen Etablierung des Themas im Betrieb führen. Beide Beispiele

zeigen jedoch, dass das Interesse an öffentli cher Präsentation der familienfreund-

lichen Betriebspolitik allein noch keine Gewähr dafür ist, dass tatsächlich nutzer/in-

nenfreundliche Angebote geschaffen werden. In einem Teil der erfolgreich audi-

tierten Betriebe konnten wir feststellen, dass zwar viel »Politik« und Öffent lichkeits-
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arbeit mit dem Thema betrieben wurde, aber wenig praktische Unterstützung für

Beschäftigte mit Sorgeverantwortung erfolgte11. Diese Phänomene lassen sich erst

auf den zweiten Blick erkennen; sie sind zu einem großen Teil auch der aktuellen

Arbeitsmarktsitua tion geschuldet, in der Betriebe genügend Menschen ohne »stö-

rende Sorgeverantwortung« als potenzielle Beschäftigte finden bzw. Beschäftigte

aus Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren, eher nach individuellen Lösungen suchen. 

Beim auditierten Markenartikelhersteller stellte sich beispielsweise heraus, dass

nur ein kleiner Teil der Beschäftigten nach der Elternzeit wieder in den Betrieb zu-

rückkehrt und einem großen Teil der rückkehrinteressierten Mütter die Annahme

von Aufhebungsverträgen mit Abfindungen nahe gelegt wird. Dieser Fakt ist eher

ein Ausweis dafür, dass die Familienfreundlichkeit des Unternehmens noch ent-

wicklungsbedürftig ist, und lässt in Bezug auf die Bewertungskriterien der Audito-

ren zumindest Fragen offen. Beim Messgerätehersteller, der in der Region auf vie-

len Veranstal tungen als familienfreundlicher Betrieb vorgestellt wird, bleibt bei den

öffentlichen Präsenta tionen unausgesprochen, dass es sich um einen Betrieb mit

untertariflicher Entlohnung, länge ren Arbeitszeiten und ohne betriebliche Mitbe-

stimmung handelt. Es stellt sich jedoch die Frage, wie familienfreundlich niedrige/re

Entgelte und längere Arbeitszeiten sind und wel chen Wert selektiv gewährte Ein-

zelfalllösungen haben, wenn es keinen Anspruch der Be schäftigten darauf gibt, son-

dern diese stets individuell mit der Inhaberin ausgehandelt werden müssen. 

Die Beispiele zeigen, dass in den öffentlichen Diskussionen teilweise eine vor-

dergründige Interpretation von Familienfreundlichkeit verbreitet ist. Zwar ist das

Thema an sich inzwi schen präsent und positiv besetzt – was ganz sicher als Fort-

schritt zu bewerten ist. Es bedarf jedoch einer inhaltlichen Präzisierung, wenn Fa-

milienfreundlichkeit nicht in oberflächlichen Aktionismus abgleiten, sondern tat-

sächlich zur Verbesserung der Vereinbarkeitsmöglichkei ten von Frauen und Männern

mit Sorgeverantwortung beitragen sollen. 

5 . 2 V I E L FA LT  I N  S T R AT E G I E  U N D  P R A X I S  

In den untersuchten Betrieben wird das Thema aus sehr unterschiedlichen Grün-

den, mit un terschiedlichen Zielen und in sehr unterschiedlicher Weise aufgegriffen.
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Daraus ergeben sich für die Mitarbeiter/innen, die Erwerbs- und Sorgearbeit mitei-

nander vereinbaren, auch unter schiedliche Wirkungen. Die Differenzen betreffen

z. B. Zielgruppen und Reichweite der Maßnahmen, unterschiedliche Handlungsfel-

der sowie die Einbeziehung der unterschiedlichen betrieblichen Akteure in Konzi-

pierung, Umsetzung und Kontrolle entsprechender betriebli cher Vereinbarungen.

Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind in hohem Maße

– wenn auch nicht immer explizit – Gegenstand von interessengeleiteten Ausei -

nandersetzungen im Betrieb. 

Das unterschiedliche Herangehen der Betriebe geht teilweise auf unterschied-

liche Leitbilder von Familie und deren Bedarfe zurück (vgl. Abschnitt 3). Es ist häu-

fig durch die Ideen und Ziele von einzelnen engagierten Personen im Betrieb – sei

es der Betriebsrat, die Gleichstel lungsbeauftragte oder ein/e Personalleiter/in – ge-

prägt, seltener offensichtlich durch die Wün sche und Vorschläge der Beschäftigten

selbst. Der Grund dafür mag darin liegen, dass kei neswegs in allen Betrieben davon

ausgegangen werden kann, dass individuelle Wünsche ernst genommen und auf-

gegriffen werden. Insbesondere im Kontext mit den in vielen Betrieben existieren-

den Unsicherheiten in Bezug auf die Sicherheit der Arbeitsplätze und damit verbun -

denen Existenzängsten werden häufig eher individuelle Lösungen außerhalb des

Betriebs gesucht. Aus betrieblicher Sicht gelten Beschäftigte, die aufgrund von Sor-

geverantwortung dem Betrieb weniger lange, weniger flexibel und weniger sicher

(z. B. wegen unvorhergese hener Krankheit des Kindes) zur Verfügung stehen, in

einem Teil der Betriebe mitunter immer noch als weniger enga giert. Gerade in Re-

gionen mit hohem Arbeitsplatzdefizit sind Beschäftigte bereit, hohe Be lastungen

auf sich zu nehmen, um ihr Engagement und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis

zu stellen und ihren Arbeitsplatz nicht zu gefährden. Häufig fehlt es den zuständi-

gen betrieblichen Akteuren aber auch an Phantasie, wie der Betrieb im Hinblick auf

die jeweiligen Vereinbarkeitsprobleme unterstützend wirken könnte.

Familienfreundliche Maßnahmen sind häufig als Einzelmaßnahmen konzipiert

und bis auf wenige Ausnahmen in unserem Sample (ansatzweise z. B. Großbank)

nicht auf ganzheitliche Lösungen zugeschnitten. Sie betreffen teilweise nur be-

stimmte Beschäftigtengruppen (z. B. Mütter mittlerer Qualifikation) oder einzelne

Handlungsfelder (Arbeitszeit, Rückkehrförde rung usw.). Erstaunlicherweise werden

in anderem Kontext aktuell breit diskutierte Fragen wie der in vielen Bereichen zu-

nehmende Zeitdruck, die »Entgrenzung« der Arbeitszeit, die Zunahme psychoso-

zialer Belastungen, die erhöhten Anforderungen an Flexibilität und Mobi lität u. ä.

bisher offensichtlich (noch) nicht in den Zusammenhang mit Fragen der Vereinbar -

keit von Beruf und Familie gestellt. Die Untersuchung zeigt, dass Familienfreund-
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lichkeit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer noch Themen sind, die so-

wohl in der arbeitspoli tischen Diskussion als auch in der betrieblichen Praxis eher

randständige Bedeutung haben und einen großen Teil der Belegschaften – insbe-

sondere die sogenannten »Leistungsträger« – kaum betreffen. 

5 . 3 Z I E L E  U N D  A N L Ä S S E  F Ü R  FA M I L I E N F R E U N D L I C H E  

M A S S N A H M E N

Familienfreundliche Maßnahmen sind in unterschiedliche Kontexte eingebunden

und mit ihnen werden sehr unterschiedliche Ziele verfolgt. Das im Untersu-

chungssample vorgefun dene Spektrum reicht von (fast) rein betriebswirtschaftlich

geprägten Intentionen (Beispiel: Elektronikentwickler, Messgerätehersteller) über

die Instrumentalisierung des Themas für die Imagebildung und die Außendarstel-

lung des Betriebs (Beispiel: Metallbetrieb und Markenartikelhersteller) bis hin zu

stark an den Lebensbedingungen der Beschäftigten und/ oder an der Gleichstel-

lung der Geschlechter orientierten Zielen (Beispiel: Papierhersteller, Betrieb der Fahr-

zeugindustrie und Großbank). Meist werden mit der familienfreundlichen Politik je-

doch gleichzeitig meh rere Ziele verfolgt: Mitarbeiterbindung, Erleichterung der

Vereinbarkeit, Erhöhung der Moti vation und Leistungsbereitschaft der Beschäftig-

ten, Abbau psychischer Belastungen, bessere Auslastung der Technik usw. 

Ein Beispiel für eine stark betriebswirtschaftlich geprägte Hinwendung zum

Thema12 ist der Elekronikentwickler. Hier wird aus Gründen der Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit des Unternehmens am Markt eine Tarifbindung vermieden und

ein in der Branche stark unter durchschnittliches Entgelt gezahlt. Familienfreundli-

che Maßnahmen sollen hier als kostenlose Kompensation für die wenig attraktiven

Verdienstchancen dienen. Die in diesem Betrieb praktizierte Arbeit in home offices

spart dem Unternehmen teure Überstundenzuschläge, die sich aus den ansonsten

anfallenden Aufwendungen zur Absicherung der technischen Prozesse ergeben

würden. In diesem Betrieb hat man nach Aussagen der Geschäftsführung real nur

die Arbeit besser und effektiver organisiert und ist gleichzeitig – sozusagen als an-

genehmes Nebenprodukt – dabei faktisch familienfreundlicher geworden. 

In der Regel wird in den Betrieben zwar keine präzise Kosten-Nutzen-Analyse

vorgenommen, dennoch schwingen betriebswirtschaftliche Überlegungen immer
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12 In einer inzwischen breit bekannten Studie zeigte Prognos (2003) an Hand von Modellrechnungen,
dass sich die Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen in Unternehmen betriebswirtschaftlich
grundsätzlich rechnet. 



mit, wenn betriebliche Maßnahmen geplant, durchgeführt und bewertet werden.

Tendenziell wird in den meisten Betrieben vermutet, dass familienfreundliche Po-

litik eher als eine Investition anzusehen ist, die sich früher oder später amortisiert.

Durch die fehlenden Kosten-Nutzen-Analysen allerdings verbleiben auch Unsi-

cherheiten und damit verbunden Überle gungen, einmal praktizierte Maßnahmen

ggf. wieder zurückzunehmen. In einigen der unter suchten Betriebe sind familien-

freundliche Maßnahmen – überwiegend im Bereich der Kin derbetreuung – letzt-

lich an den damit verbundenen Kosten gescheitert bzw. stehen zur Disposition, weil

die darin investierten Mittel als nicht ökonomisch angelegt gelten. 

Der Personalleiter der Großbank gibt zu bedenken, dass die vom Betrieb mit fi-

nanzierten Kindergartenplätze nur jenen Beschäftigten zu Gute kommen, die der

Betrieb jederzeit ohne Schwierigkeiten auf dem regionalen Arbeitsmarkt rekrutie-

ren könnte. Da man mit dieser Maßnahme gerade nicht jene Frauen erreicht, die

man strategisch an das Unternehmen binden will, steht der betriebswirtschaftliche

Nutzen in Frage. Im untersuchten Metallbetrieb stellt man kritisch fest, dass man

durch die betrieblich geförderten Betreuungsplätze eher die gar nicht im Betrieb

beschäftigten Ehegattinnen der männlichen Beschäftigten fördert – bisher aller-

dings ohne daraus eine praktische Schlussfolgerung gezogen zu haben. Beim Elek-

tronikentwickler hat man einige Jahre nach Einführung von familienfreundlichen

Arbeitszeiten entdeckt, dass man diese auch betriebswirtschaftlich nutzen kann13.

Ursprünglich als besonderer Anreiz im Sinne der Arbeitszeitsouveränität für die Be-

schäftigten eingeführt, wird die Gleitzeit nun zur Kapa zitätsanpassung genutzt, wes-

halb ein Arbeitszeitauf- und –abbau nun sogar kurzfristig durch die Vorgesetzten

angewiesen werden kann. Der familienfreundliche Aspekt ist in dem Maße elimi-

niert worden, wie das betriebswirtschaftliche Interesse an Bedeutung gewann. Auf

glei cher Ebene lag die kurzzeitige Sorge, dass das familienfreundliche Engagement

bei den Kun den negative Reaktionen im Zusammenhang mit dadurch erwarteten

Preissteigerungen her vorrufen würde – die Familienfreundlichkeit also nicht als In-

vestition in Motivation und Leistungsbereitschaft der Beschäftigten, sondern als

tendenziell überflüssiges Luxusengage ment verstanden werden könnte. 

Für viele Betriebe stellen die Mitarbeiterbindung und die Sicherung des künfti-

gen Fachkräf tebedarfs den Ausgangspunkt für die Hinwendung zu familien-

freundlichen Maßnahmen dar (z. B. Gerätehersteller). Hintergrund dafür ist die sehr
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werden kann: Erst werden flexible Arbeitszeiten aus betriebswirtschaftlichen Gründen eingeführt,
danach werden sie als familienfreundlich deklariert – selbstverständlich teilweise auch so genutzt. 



gute Qualifikation der weiblichen Beschäftigten, auf die man künftig nicht verzich-

ten will – auch weil man in sie investiert hatte und ihr Ersatz durch neue Mitarbei-

ter/innen mit erheblichen Kosten verbunden wäre. Das schnelle Veralten des Wis-

sens und die hohen Kosten für die fachliche Weiterbildung sind der Hintergrund

dafür, dass Betriebe zunehmend an einer schnellen Rückkehr der Mütter (bzw. Väter)

nach der Elternzeit interessiert sind und es gern sehen, wenn auch während der El-

ternzeit der Kontakt zum Betrieb gehalten wird. Teilweise werden auch in der El-

ternzeit Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Häufig gibt es jedoch ein unter-

schiedlich großes Interesse in Bezug auf Beschäftigtengruppen oder einzelne

Personen, was Betriebe dazu veranlasst, bestimmten Mitarbeiter/inne/n privilegierte

Angebote zu unterbreiten14. 

Familienfreundlichkeit aus Sorge um die Mitarbeiterbindung gibt es aber auch

dann, wenn grundlegende Arbeitsbedin gungen wie Entgelt und Arbeitszeit un-

günstiger sind als in vergleichbaren Betrieben dersel ben Branche in der Region. So

setzt der Messgerätehersteller familienfreundliche Einzelfall lösungen ein, um für

den Betrieb wichtige Mitarbeiter/innen trotz untertariflicher Entlohnung und lan-

gen Arbeitszeiten im Betrieb zu halten. Das gute Betriebsklima und der persönliche

Umgang miteinander werden von den Beschäftigten teilweise tatsächlich höher

bewertet als ein mögliches höheres Gehalt in anderen Betrieben der Region. 

Für viele Betriebe ist das positive Image, das sich mit familienfreundlichen Ak-

tivitäten der Unternehmen verbindet, ein Anreiz, in diesem Feld aktiv zu werden.

Durch die positive Be setzung des Themas in der Öffentlichkeit und durch den An-

reiz einer Zertifizierung werden anscheinend mehr und mehr auch jene Betriebe

(Typ 1) erreicht, für die das Thema in der Vergangenheit keine oder nur eine nach-

rangige Rolle gespielt hat (Beispiel: Metallbetrieb, Markenartikelhersteller). In bei-

den Betrieben liegt Familienfreundlichkeit daher auch teilweise in den Hän den von

Spezialist/innen für Marketing und Kommunikation. 

In Betrieben mit einer sozialpartnerschaftlichen Tradition ist häufig eine starke

Mitarbeiter/innen orientierung die Basis für das familienfreundliche Engagement.

Dabei geht es um die Verbes serung der Arbeits- und Vereinbarkeitsbedingungen
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14 Dieses Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen einer vom BMFSFJ in Auftrag gegebenen Studie zur El-
ternzeit: »Mitarbeitern, die im Unternehmen gehalten werden sollen, werden zum Teil Lösungen ange-
boten, die über die in den Neuregelungen vorgesehenen Möglichkeiten hinaus gehen. Anderen Mi-
tarbeitern, die weniger gut ins Unternehmen passen, wird dieses Entgegenkommen versagt oder die
Elternzeit als Anlass genommen, sich von dem betreffenden Mitarbeiter zu trennen.« (BMFSFJ 2004, 
S. 59)



für die Beschäftigten und das Aufgreifen der von ihnen artikulierten Wünsche und

Bedarfe. Im Unterschied zu den Motiven der Mitar beiter/innenbindung steht hier

nicht das Betriebsinteresse, sondern das Interesse der Beschäftigten im Mittelpunkt.

In diesen Betrieben spielt in der Regel der Betriebsrat eine zentrale Rolle bei der

Konzipierung und Umsetzung der familienfreundlichen Politik. In unserem Sample

kön nen der Papierhersteller und der Gerätebauer als Beispiele für eine beschäftig-

tenorientierte Betriebspolitik angeführt werden. 

Für Betriebe mit einer Tradition in der Frauenförderung und in der Gleichstel-

lungspolitik ist die Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen tendenziell ein un-

trennbarer Bestandteil dieser Betriebspolitiken. Maßnahmen und Vereinbarungen

zielen hier vor allem auf die Überwindung der strukturellen Benachteiligungen von

Frauen, wobei betriebliche Maßnah men zur Verbesserung der Vereinbarungsmög-

lichkeiten in der Regel als unverzichtbare Vor aussetzung dafür angesehen werden.

Wenn Betriebe ohne eine solche Tradition familien freundliche Maßnahmen ein-

führen, sind diese hingegen nicht zwingend mit einer Thematisie rung der struktu-

rellen Benachteiligungen von Frauen verbunden. Bleibt dieser Kontext außer halb

des Blicks, haben die familienfreundlichen Maßnahmen häufig allerdings eine ge-

ringere Reichweite als in den Betrieben, die dies explizit thematisieren. 

Je nach Motivlage spielen unterschiedliche Akteur/innen in den Betrieben die

tragende Rolle beim Vorantreiben des Themas. Während bei der Dominanz be-

triebswirtschaftlicher Ziele inklusive der Mitarbeiterbindung und bei der Orientie-

rung auf Imagegewinne vor allem die Geschäfts leitungen und Personalabteilungen

Initiatoren und Promotoren sind15, sind es bei den beschäftigten- und gleichstel-

lungsorientierten Betrieben eher die Betriebsräte und Gleichstellungsbeauf tragten.

Das Beispiel des Markenartikelherstellers zeigt, dass mit dem Übergang des The-

mas vom Betriebsrat in die Hände der Personalabteilung gleichzeitig ein inhaltli-

cher Wandel vollzogen worden ist. 
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15 Döge und Behnke (2006, S. 12) konnten zeigen, dass die Beteiligung am Audit berufundfamilie® über-
wiegend auf die Initiative der Arbeitgeber und nur in 7 vH der Fälle auf die alleinige Initiative der Be-
triebs- oder Personalräte zurückging und die größte Motivation für die Unternehmen die positive
Außenwirkung darstellte (ebenda, S. 30). 



5 . 4 H A N D L U N G S F E L D E R  FA M I L I E N F R E U N D L I C H E R  

B E T R I E B S P O L I T I K

In den Betrieben werden unterschiedliche Handlungsfelder für die familienfreund-

liche Politik gewählt. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die in den zehn

Fallstudien vorge fundene Praxis und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit

in Bezug auf denkbare und sinnvolle Handlungsfelder familienfreundlicher Politik. 

5 . 4 . 1 D a t e n e r f a s s u n g  u n d  B e d a r f s e r m i t t l u n g

Ausgangspunkt für die Konzipierung familienfreundlicher Politik sollte eine präzi-

se Bedarfs ermittlung sein. In einem Großteil der untersuchten Betriebe fehlt jedoch

eine solide Informa tionsgrundlage16. Häufig ist nicht bekannt, wie viele und welche

Beschäftigte Erziehungs- oder Pflegeverantwortung haben, wie viele Mitarbei-

ter/innen sich in Elternzeit befinden, wie viele aus Elternzeit (nicht) zurückgekehrt

sind, aus welchen Gründen eine Rückkehr nicht er folgte usw. Auch Arbeitszeit- und

Kinderbetreuungsbedarfe sind selten bekannt. 

In unserem Sample sind der Metallbetrieb, der Markenartikelhersteller und der

Betrieb der Fahrzeugindustrie Beispiele dafür, dass Betriebe über Mitarbeiterbefra-

gungen versuchen, einen Überblick über die Bedarfssituation im Betrieb zu ge-

winnen. Jeder dieser Betriebe hat jeweils in Bezug auf spezielle Themen – Arbeits-

zeiten, Kinderbetreuung, Rückkehrförderung – eine Bestandsauf nahme durchgeführt.

Beim Betrieb der Fahrzeugindustrie gibt es darüber hinaus ein detailliertes

Berichtswe sen zur Frauenförderung, das für die Planung familienfreundlicher Maß-

nahmen genutzt wird; ähnliches praktizieren auch die beiden Banken. In keinem

der untersuchten Betriebe gibt es jedoch eine regelmäßige und systematische Er-

hebung der vorhandenen Bedarfe nach betrieb licher Unterstützung bei der Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie. 

Entscheidend ist letztlich jedoch der Umgang mit den Ergebnissen der Mitar-

beiterbefragun gen in den Großbetrieben: Wie interpretiert man die Ergebnisse und

welche praktischen Konsequenzen werden daraus abgeleitet? Wie relevant ist es

für den Betrieb, wenn die Mehr heit der Beschäftigten keine konkreten Unterstüt-

zungen wünscht, diese aber für eine Minder heit eine wichtige Voraussetzung für
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16 Nach Krell/ Ortlieb (2004) werden nur in 24 vH der Unternehmen überhaupt nach Frauen und Män-
nern differenzierte Personalstatistiken geführt. Gleichwohl seien entsprechende Daten in den Betrieben
im Grunde vorhanden bzw. leicht zu generieren. Es fehlt offensichtlich häufig das nötige Interesse an
entsprechenden Statistiken. 



den Verbleib im Betrieb oder auf dem jeweiligen Ar beitsplatz ist? Wie bewertet der

Betrieb Bedarfe in Abhängigkeit davon, ob sie von Beschäf tigten in Schlüsselposi-

tionen oder von leicht/er ersetzbaren Beschäftigten geäußert werden? Diese Fra-

gen gehen über den Rahmen dieser Untersuchung hinaus, sollten aber in künfti-

gen Forschungsprojekten Aufmerksamkeit finden. 

In den kleineren Betrieben, wo man die Mitarbeiter/innen häufig persönlich

kennt und über die familiäre Situation gut informiert ist (Beispiel: Elektronikent-

wickler und Messgeräte bauer), ist es einfacher, den Handlungsbedarf zu erfassen.

Hier kommt es vor allem darauf an ein Betriebsklima zu schaffen, das gewährleis-

tet, dass bestehende Bedarfe und Wün sche auch offen angesprochen werden. 

5 . 4 . 2 A r b e i t s z e i t

Ein Schlüsselthema in den Betrieben ist die familienfreundliche Gestaltung der Ar-

beitszeit. Aus Sicht der Beschäftigten liegt hier der größte Handlungsbedarf, wie

eine repräsentative Arbeitnehmer/innen/befragung aus dem Jahr 2003 ergab (Klen-

ner/ Strauß 2004). Das ent scheidende Merkmal familienfreundlicher Arbeitszeiten

ist, dass die Möglichkeiten der zeitli chen Anordnung und Verteilung der beruflichen

und außerberuflichen Tätigkeiten tatsächlich erweitert werden und die Beschäftig-

ten durch Lage und Planbarkeit der Arbeitszeiten neue Handlungsspielräume er-

halten (vgl. dazu ausführlicher Rürup/ Gruescu 2005). 

Bei der Analyse der Praxis in den zehn Betrieben fällt auf, dass familienfreund-

liche Arbeits zeiten im Wesentlichen auf drei Wegen gesichert werden: Erstens über

das Angebot an Teil zeitarbeitsplätzen, zweitens über den Weg flexibler Arbeitszei-

ten durch Gleitzeitregelungen, drittens über besondere Schichtmodelle und die Be-

rücksichtigung besonderer Arbeitszeitwünsche in Schichtplänen. Außer halb der

Diskussion über familienfreundliche Arbeitszeiten verbleiben meist die Arbeitszei-

ten in Berei chen mit ergebnisorientierter Steuerung17 oder im Bereich der außer-

tariflichen Beschäftigung sowie die Arbeitszeiten von Führungskräften. 

Überwiegend geht es in der Praxis immer noch um die trotz Teilzeit- und Be-

fristungsgesetz keineswegs selbstverständliche Ermöglichung von Teilzeitarbeit auf

Wunsch von Eltern und Pflegenden. Immer noch können Teilzeitwünsche nur teil-

weise realisiert werden, und immer noch wirkt sich Teilzeitarbeit – auch dann, wenn

sie im Betrieb grundsätzlich akzeptiert wird – karriereschädigend aus. Beim Mar-

kenartikelhersteller können für einen größeren Teil der rückkehrwilligen Mütter die
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gewünschten Teilzeitarbeitsplätze nicht gefunden werden, so dass Abfindungsre-

gelungen genutzt werden. In den meisten Betrieben wird von den Geschäftslei-

tungen eingeschätzt, dass Teilzeit arbeit tendenziell nur im Bereich niedriger und

mittlerer Qualifikation problemlos umsetzbar ist – hier gibt es allerdings auch die

meisten Teilzeitwünsche. Für Teilzeitbeschäftigte ist die Teilnahme an Qualifizie-

rungsmaßnahmen schwieriger, auch weil diese Angebote in der Regel Ganztags-

angebote sind. Für Eltern mit relativ niedrigen Einkommen ist Teilzeitarbeit häufig

aus finanziellen Gründen keine gute Lösung für ihr Vereinbarkeitsproblem.

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz hat den Umgang mit Teilzeitwünschen in

den Betrieben verändert und vor allem für die Beschäftigten berechenbarer ge-

macht. Beim Papierhersteller haben in Schichtarbeit beschäftigte Männer erst nach

Einführung dieses Gesetzes ihren vorher vom Arbeitgeber abschlägig beantworte-

ten Teilzeitwunsch durchsetzen können. Die Praxis zeigt, dass vorhandene Wünsche

nach Arbeitszeitverkürzung dennoch keineswegs immer offen artikuliert werden.

Gründe dafür sind die Sorge um die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Sorge, dann

als weniger engagiert zu gelten, die Unkenntnis der Möglichkeiten im Betrieb oder

die Angst vor den mit der Umsetzung verbundenen Diskussionen. Der Betrieb der

Fahrzeugindustrie ermutigt rückkehrwillige Mütter zur Äußerung ihrer Wünsche

auch durch eine breite Information über die gesetzlichen und be trieblichen Mög-

lichkeiten und konkrete Angebote zur Unterstützung bei den jeweiligen Ver -

handlungen mit den Vorgesetzten. 

In den meisten Betrieben bleibt Teilzeit eine Arbeitszeitform der »Ausnahme«,

die von den in Vollzeit arbeitenden Kolleg/inn/en nicht selten auch kritisch gese-

hen wird (Beispiel: Metallbetrieb). In Betrieben mit hohem Frauen- und Mütteran-

teil führen umfangreiche Teilzeitwün sche mitunter zu Problemen ihrer organisato-

rischen Umsetzung, vor allem weil das Gros der Teilzeitwünsche sich aufgrund der

Öffnungszeiten von Kindereinrichtungen auf Halbtagsar beit am Vormittag bezieht

(Beispiel: mittelständische Bank). In manchen Betrieben werden die organisatori-

schen Schwierigkeiten der Umsetzung von Teilzeit auf die Beschäftigten abgewälzt,

die im Rahmen von Job-Sharing-Lösungen durch wechselseitige Vertretungen die

kontinuierliche Besetzung des gemeinsamen Arbeitsplatzes gewährleisten müssen

(Beispiel: Markenartikelhersteller). Generell scheinen die Arbeitsbedingungen der

Teilzeitbeschäftigten und die Qualität der Teilzeitarbeit (z. B. Verbindung mit be-

ruflicher Weiterbildung, mit der Einbeziehung in den innerbetrieblichen formellen

und informellen Kommunikationsfluss, mit Aufstiegschancen usw.) derzeit noch

wenig/er diskutiert zu werden. 
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Frauen können bei Inanspruchnahme des im Teilzeit- und Befristungsgesetzes

verankerten Rechts auf Teilzeit jedoch auch in eine »Teilzeitfalle« geraten. Um zu

verhindern, dass Frauen aufgrund der in einer besonderen Lebenssituation ge-

wählten Arbeitszeitform langfristig oder gar dauerhaft von existenzsichernder Voll-

zeitarbeit ausgeschlossen werden, ist in der Be triebsvereinbarung der Großbank

ausdrücklich zunächst eine Befristung der Teilzeit festge schrieben. In mehreren der

hier untersuchten Betriebe werden Aufstockungswünsche von Teilzeit auf Vollzeit

erfüllt (Beispiel: Betrieb der Fahrzeugindustrie, beide Banken) oder Mitarbei ter/innen

beim jährlichen Personalgespräch sogar gezielt danach gefragt (Elektronikentwick -

ler).

Weniger im Blick ist demgegenüber die familienfreundliche Arbeitszeitgestal-

tung für Voll zeitkräfte und hier vor allem die der Fach- und Führungskräfte. Im Zuge

der zunehmenden Flexibilisierung und Entgrenzung von Arbeitszeiten und des dem

zugrunde liegenden Ver ständnisses einer nahezu unbegrenzten Verfügbarkeit der

Mitarbeiter/inne/n für betriebliche Erfor dernisse geraten persönliche und familiä-

re Interessen der Arbeitszeitgestaltung nicht selten aus dem Blick. So verläuft die

Trennlinie im Betrieb tendenziell zwischen Mitarbeiter/inne/n, für die spezielle fa-

milienfreundliche Arbeitszeiten notwendig sind und die deshalb in Teilzeit ar beiten,

und (meist Vollzeit arbeitenden) Mitarbeiter/inne/n, für die ein solcher Anspruch

nicht gesehen wird. Je größer der Anteil der ersten Beschäftigtengruppe im Betrieb

ist, desto größer sind in der Regel auch die mit der Umsetzung dieser Arbeitszeiten

verbundenen Probleme. 

Die in den meisten Betrieben als familienfreundlich deklarierten Gleitzeitrege-

lungen sind zumindest nicht per se ein Instrument zur besseren Vereinbarkeit von

Beruf und Familie. Sowohl beim Gerätehersteller als auch beim Elektronikentwick-

ler werden die flexiblen Ar beitszeiten (inzwischen) auch als Instrument zur Kapazi-

tätsanpassung benannt und entspre chend genutzt. Die im rein betrieblichen Inte-

resse genutzten flexiblen Arbeitszeiten sind jedoch das Gegen teil von

selbstbestimmter Zeitnutzung und deshalb für die eigenverantwortliche Balancie-

rung zwischen Erwerbs- und Sorgearbeit ungeeignet. Der Papierhersteller hat des-

halb hier aus drücklich Sonderregelungen für Beschäftigte mit Familienverantwor-

tung erlassen, die ein Diktat der betrieblichen Zeitinteressen vermeiden sollen. Aber

längst nicht in allen Betrieben gibt es ein Bewusstsein für die Ambivalenz flexibler

Arbeitszeitregelungen. 

Verschärft wird das Vereinbarkeitsproblem für Vollzeitbeschäftigte derzeit durch

einen zu nehmenden Zeit- und Leistungsdruck im Zusammenhang mit projektför-

migem und ergebnis bezogenem Arbeiten. Dies ist durch die Betriebsräte in der
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Großbank und beim Markenartikelhersteller klar als Problem benannt worden. Beim

Elektronikentwickler erhalten die Beschäf tigten im Fall des Nichtüberschreitens der

geplanten Zeitbudgets Prämien. Ob dies – wie in vielen anderen Betrieben – Ar-

beitszeitverlängerungen durch das Ableisten nicht registrierter Stunden zur Folge

hat, konnte im Rahmen des Projekts nicht geklärt werden. Da aber entspre chende

Anreize gesetzt sind, geraten die Arbeitszeiten unter Druck und die zeitliche Ba-

lance in Gefahr. Der Zusammenhang zwischen Ergebnisorientierung und Zeitver-

wendung ist ein Schlüsselthema für die Arbeitsorganisation der Zukunft, das er-

hebliche Auswirkungen auf die Vereinbarkeitsmöglichkeiten hat. 

In einigen Betrieben wird Vereinbarkeit durch die Wahl bestimmter Schicht-

modelle herge stellt (z. B. Betrieb der Fahrzeugindustrie, mittelständische Bank). Per-

sonen mit Sorgeverantwortung werden beispielsweise von den Abend- und Nacht-

schichten ausgenommen, oder Eltern werden je weils für entgegengesetzt liegende

Schichten eingeteilt, so dass sich Mutter und Vater ab wechselnd um die Kinder küm-

mern können. 

Ausnahmestatus hat das für Vollzeitbeschäftigte entwickelte familienfreundli-

che Schichtmo dell für Alleinerziehende (Betrieb der Fahrzeugindustrie). Dieses Bei-

spiel zeigt zugleich, wie vorausset zungsvoll familienfreundliche Arbeitszeitlösun-

gen häufig sind. Sie können nur funktionieren, wenn es dafür eine breite Akzeptanz

im Kreis der Kolleg/inn/en gibt, die ihrerseits das Funk tionieren dieses Modells ab-

sichern müssen. 

Wenn in Betrieben – meist aufgrund von Maßnahmen zur Beschäftigungssi-

cherung – breite oder gar flächendeckende Erfahrung mit Arbeitszeitverkürzungen

knapp unterhalb der Voll zeitschwelle gesammelt worden sind, hat dies häufig Wir-

kungen auf die Arbeitszeitwünsche der (meist männlichen) Betroffenen, die den

einmal gewonnenen Zeitwohlstand und die damit verbundene Entlastung nicht

mehr missen wollen. Die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist interes-

santerweise eines der Argumente, mit denen die kürzeren Arbeitszeiten verteidigt

werden (Papierhersteller).

5 . 4 . 3 R ü c k k e h r f ö r d e r u n g

Einige der Betriebe praktizieren für Mitarbeiter/innen in Elternzeit eine mehr oder

weniger systematische Rückkehrförderung. Motive sind entweder eine zielgerich-

tete Mitarbei ter/innen/bindung, wenn es um den Erhalt gut qualifizierter Fachkräfte

für den Betrieb geht, oder eine starke Mitarbeiter/innen/orientierung, wenn den

Beschäftigten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert und eine eventu-
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elle Aufgabe des Arbeitsplatzes durch die Mütter verhindert werden sollen. Aus-

gehend von diesen Zielen wird die Rückkehrförderung mit der Suche nach passfä-

higen Arbeitszeiten für die rückkehrenden Mütter bzw. (weitaus seltener) Väter ver-

bunden. Andererseits herrscht in vielen Betrieben immer noch die Praxis, Müttern

nach der Elternzeit Aufhebungsverträge anzubieten, die teilweise mit attraktiven

Abfindungen verbunden sind, um sich den Mühen der Gestaltung familienfreund-

licher Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen zu entziehen. Mitunter müssen Rück-

kehrende sehr darum kämpfen, ihre (neuen) Arbeitszeitwünsche auch realisieren

und im Betrieb durchsetzen zu können. 

Insgesamt scheint das Interesse der Frauen an einer (schnellen) Wiederaufnah-

me der Er werbstätigkeit nach der Geburt von Kindern und damit der Bedarf an Un-

terstützung bei der Rückkehr in den Betrieb zu steigen18. Dies ist teilweise auf ver-

änderte Lebensentwürfe zurück zuführen, die eine geschlechtstypische Rollenteilung

zwischen Männern und Frauen nicht mehr vorsehen. Ein weiterer erklärender Fak-

tor ist aber auch die Arbeitsmarktsitua tion. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit

wird offensichtlich ein Arbeitsplatz heute nicht mehr so leicht aufgegeben wie in

der Vergangenheit. Auch hohe Abfindungssummen kom pensieren nicht die (rela-

tive) Sicherheit, die mit einem Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich starken (Groß-)

Unternehmen verbunden ist. Zudem gibt es inzwischen eine größere Zahl von Haus-

halten, in denen die Frau keineswegs nur Zuverdienerin ist. Vor allem gut qualifi-

zierte Frauen verdienen häufig ähnlich viel oder sogar mehr als ihre Partner, sofern

diese überhaupt erwerbstätig sind. Einige Betriebe verwiesen allerdings auch da-

rauf, dass insbesondere Stellen von hochqualifizierten Angestellten nicht länger als

acht Wochen freigehalten werden und die Mütter nur die Wahl zwischen schneller

Rückkehr oder Akzeptanz eines anderen Arbeitsplat zes/ Arbeitsbereichs haben. 

Die Rückkehrförderung in den untersuchten Betrieben hat unterschiedliche For-

men: 

Ein Teil der Betriebe hat Wiedereinstellungszusagen vereinbart, die es Eltern

auch nach einer über die gesetzliche Elternzeit hinausgehenden oder aus anderen

Gründen gewünschten Erwerbsunterbrechung ermöglichen, in den Betrieb zu-

rückzukehren (Beispiel: Betrieb der Fahrzeugindustrie, Großbank). Diese Program-

me werden ambivalent beurteilt. Einerseits kann damit eine Rück kehrmöglichkeit
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nach längerer Sorgearbeit gesichert werden, andererseits werden damit auch An-

reize für eine Verlängerung der Erwerbsunterbrechungen gegeben, die nach den

Erfahrun gen der betrieblichen Akteure eine Rückkehr eher erschweren. 

In anderen Betrieben werden Mitarbeiter/innen in Elternzeit während dieser

Zeit mit Informa tionen versorgt, die das Leben im Betrieb im Allgemeinen sowie

Weiterbildungsmöglichkeiten und zu besetzende Stellen im Besonderen betreffen.

Eine weitere Möglichkeit ist das gezielte Anschreiben von Beschäftigten in der El-

ternzeit, um Rückkehrwünsche zu erfassen und ggf. die Rückkehr zu planen. 

Der Betrieb der Fahrzeugindustrie führt seit Anfang der 90er Jahre erfolgreich

Rückkehrseminare für Eltern durch. Alle Beschäftigten, die sich in Elternzeit befin-

den, werden ca. sechs Monate vor ihrer Rückkehr ins Unternehmen angeschrieben

und von der Abteilung Frauenförderung zu einem Seminar eingeladen. Ein Semi-

nar umschließt sieben Termine. Die Kinder der Teilnehmer/innen wer den in dieser

Zeit von einer Erzieherin vor Ort betreut. Die Teilnehmer/innen erhalten umfas sende

Informationen über Arbeitszeitmodelle und Teilzeitmöglichkeiten, Informationen

zur Kinderbetreuung, eine persönliche Betreuung bei der individuellen Lösung von

Vereinbar keitsproblemen und ein Training in Fragen der Organisation von Beruf

und Familie. Gleich zeitig dienen die Seminare der Bildung eines Netzwerks mit an-

deren Müttern und Vätern. Die Nutzerinnen sind mit diesen Seminaren sehr zufrie-

den. Im Ergebnis gibt es nach der Eltern zeit so gut wie keine Aufhebungsverträge

mehr. 

5 . 4 . 4 K i n d e r b e t r e u u n g

Aufgrund der in der Regel nicht ausreichenden Kinderbetreuung – insbesondere in

West deutschland, für Kinder unter drei Jahren, für die Betreuung am Nachmittag

und in den Schul ferien – engagieren sich einige Betriebe in diesem Bereich – sei es

durch Beteiligung an kommunalen Angeboten, sei es durch eigene Einrichtungen

oder Förderungen. Eine andere häufig praktizierte Variante ist die Nutzung von

Dienstleistungsangeboten zur Vermittlung privater Betreuung. 

Die Praxis zeigt, dass betriebliche Angebote zur Kinderbetreuung nicht einfach

zu organisie ren sind. Zum einen müssen viele Vorschriften eingehalten und Ge-

nehmigungen erwirkt werden, was manche Betriebe vor dem Vorhaben zurück-

schrecken lässt. Zum anderen stellen sich weitere, ganz praktische Probleme. So

gibt es eine starke Präferenz der Beschäftigten für eine wohnortnahe Kinderbe-

treuung, was bei einer starken regionalen Streuung der Ar beitsplätze (mittelstän-

dische Bank, sozialer Dienstleister) oder teilweise weiten Anfahrtswe gen der Be-
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schäftigten (Betrieb der Fahrzeugindustrie, Großbank, Markenartikelhersteller) durch

den Betrieb nicht umsetzbar ist. Weil die Kinder nicht nur von einer Betreuungs-

person in die Tagesein richtungen gebracht und von dort abgeholt werden, sondern

hier auch Partner, Großeltern, Geschwister oder Nachbarn helfen, kann eine enge

Bindung an den Betrieb in mancher Hin sicht die Vereinbarkeit sogar erschweren.

Eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen erscheint vielen Betrieben deshalb

als bessere Variante gegenüber einer betriebseigenen Lö sung.

Weil Eltern mit gutem Einkommen tendenziell problemlos auch auf teure pri-

vate Angebote der Kinderbetreuung zurückgreifen können, wird von ihnen gern

auch die über den Betrieb bereit gestellte Vermittlung von Dienstleistungen in An-

spruch genommen (z. B. Großbank). Demgegenüber stellt für weniger gut verdie-

nende Eltern mitunter schon der zu tragende El ternbeitrag eine große Belastung

dar. Hier haben betriebliche Zuschüsse zu den Betreuungs kosten ihre Funktion (z. B.

Elektronikentwickler, Großbank). 

Auch bei Nutzung von öffentlichen Betreuungsangeboten bleiben meist noch

Lücken beste hen, die die Betriebe teilweise zu schließen versuchen. Dies betrifft die

Notfallbetreuung (Großbank – über den Familienservice) oder die Ferienbetreuung

(Markenartikelhersteller).

5 . 4 . 5 Te l e h e i m a r b e i t

In manchen Betrieben wird für Eltern die Möglichkeit (alternierender) Teleheimar-

beit als Mittel zur erleichterten Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeboten. Dies

erfordert neben der Klärung von technischen Fragen jedoch Lernprozesse sowohl

der darin Beschäftigten als auch der Vorgesetzten und der anderen Kolleg/inn/en

im Team. 

Die Praxis zeigt, dass alternierende Teleheimarbeit eine gute Ergänzung zu an-

deren familien freundlichen Maßnahmen der Arbeitsgestaltung sein kann, wenn für

eine entsprechende Ein bettung gesorgt ist. Per se kann sie diese Funktion nicht er-

füllen. Vor allem ersetzt Teleheim arbeit keineswegs – wie mitunter unterstellt – die

fehlende Kinderbetreuung. Eine wichtige Erfolgsbedingung für diese Arbeitsform

besteht vielmehr darin, dass die Kinder während der Arbeit zu Hause, in einer Ein-

richtung oder von einer Tagesmutter betreut werden (Beispiel: Elektronikentwick-

ler).
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5 . 5 E R F O L G S FA K T O R E N  F Ü R  E I N E  FA M I L I E N F R E U N D L I C H E

P R A X I S

Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich eine Reihe von Erfolgsfaktoren für eine

familien freundliche Praxis in den Betrieben identifizieren lassen. So gelingt eine fa-

milienfreundliche Politik vor allem dann, wenn

engagierte Einzelpersonen das Thema als Impulsgeber voranbringen,

die Führungskräfte im Betrieb für das Thema gewonnen werden können,

es verbindliche Vereinbarungen zu familienfreundlichen Maßnahmen gibt und

diese allen Beschäftigten im Betrieb bekannt gemacht werden, 

die Beschäftigten ihre konkreten Bedarfe offen artikulieren können und die

familien freundlichen Maßnahmen sich auf eine Bedarfsanalyse stützen,

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit der Gleichstellung der Geschlechter

und Maßnahmen der Frauenförderung verbunden wird,

das Ziel der Familienfreundlichkeit in der Belegschaft verinnerlicht ist und ein

solidarisches Zusammenwirken der Beschäftigten organisiert wird,

gleichzeitig eine Änderung der Arbeitsteilung innerhalb der Familie angestoßen

wird. 

In fast allen Betrieben gingen die Anstöße für eine familienfreundliche Politik zu-

nächst von engagierten Einzelpersonen aus, die auch im weiteren Verlauf dafür sorg-

ten, dass Begonne nes fortgesetzt und weiter verbessert wurde. Dies bestätigt die

These, dass in Organisationen Themen immer von konkreten Personen abhängig

sind, die diese vorantreiben. Diese Perso nen drücken den Prozessen ihren Stempel

auf und sorgen für die jeweils spezifische Ausrich tung. Beim Betrieb der Fahrzeug-

industrie sind es aktive Betriebsrätinnen, die den Fokus auf den Bereich der Ferti-

gung legen; in der Großbank kämpft eine ehemalige Gewerkschafterin und

Gleichstel lungsbeauftragte darum, durch Frauennetzwerke Machtstrukturen im Be-

trieb zu verändern; in der mittelständischen Bank sorgt eine engagierte Personal-

leiterin na hezu im Verborgenen dafür, dass das Thema langsam aber sicher in der

Praxis verankert wird; im Metallbetrieb will ein Arbeitsdirektor nicht den Anschluss

an andere Betriebe verlieren und sucht nach Mög lichkeiten, Familienfreundlichkeit

inhaltlich zu füllen; beim Elektronikentwickler weiß ein fünffacher Familienvater aus

eigener Erfahrung, was Eltern an Rahmenbedingungen und Handlungsspielraum

benötigen. 

Den Führungskräften kommt – wie bei allen Veränderungsprozessen – eine

Schlüsselstellung bei der Realisierung familienfreundlicher Maßnahmen im Betrieb

zu. Von ihnen hängt es in hohem Maße ab, ob vereinbarte Regelungen von den Be-
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schäftigten tatsächlich genutzt und latent vorhandene Wünsche und Bedarfe auch

artikuliert werden19. Die Erfahrung zeigt, dass Betriebe bei der Umsetzung famili-

enfreundlicher Maßnahmen erfolgreicher sind, wenn sie die Führungskräfte ent-

sprechend schulen, Handlungsleitfäden und modellhaft Lösungen entwi ckeln und

sie verpflichten, im Ablehnungsfall eine transparente Begründung vorzulegen (Bei-

spiel: Betrieb der Fahrzeugindustrie, Gerätehersteller), dann ist die Umsetzung fa-

milienfreundlicher Arbeitszeiten nur in Ausnahmefällen ein Problem. Können die

Führungskräfte jedoch völlig autonom entscheiden und ohne »Rechenschaftspflicht«

Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten ablehnen, ist es für die Beschäftigten häufig

schwierig bis unmöglich, ihre Interessen zu artikulieren und durchzusetzen (Bei-

spiel: Markenartikelhersteller).  

Familienfreundliche Maßnahmen beruhen nur zum Teil auf zwischen den Be-

triebsparteien abgeschlossenen Vereinbarungen. In einigen Betrieben werden sie

ohne entsprechende Be triebsvereinbarungen praktiziert (Beispiel: Elektronikent-

wickler, Gerätebauer). Wenn auch unter gegebenen Verhältnissen der Unterschied

für die Beschäftigten nachrangig sein dürfte, ist langfristig der Weg der Vereinba-

rung der nachhaltigere. Erstens sind schriftlich verein barte Maßnahmen in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten schwerer rücknehmbar, zweitens hängt die familien-

freundliche Praxis in den Betrieben ohne Betriebsvereinbarungen meist am Wir ken

konkreter Personen und ändert sich, wenn diese wechseln. Dies zeigt schon der

stark von den Vorgesetzten geprägte Umgang mit familienfreundlichen Maßnah-

men im selben Betrieb – selbst dann, wenn entsprechende Betriebsvereinbarun-

gen bestehen. Ohne schriftliche Ver einbarungen werden familienfreundliche Maß-

nahmen unter Umständen zum Instrument un ternehmerischer Alleinherrschaft

(Beispiel: Messgerätebauer), und es werden persönliche Abhängigkeiten und Un-

gerechtigkeiten im Betrieb geschaffen. 

Die Praxis zeigt auch, dass vereinbarte Ziele materiell untersetzt sein müssen,

um Wirksam keit zu erlangen. So konnte die Frauenförderung beim Betrieb der Fahr-

zeugindustrie oder bei der Großbank sich zu einem starken und wirksamen Bereich

im Unternehmen entwickeln, weil sie in das Personalwesen eingegliedert ist und

auf eine institutionelle Struktur zurückgreifen kann20. Sie stützt sich auf eine um-
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befassen. 



fassende und regelmäßige Bestandsaufnahme von geschlechtsspezifi schen Daten,

die jederzeit abgerufen werden können. Allerdings hat auch sie letztlich nur bera-

tende und unterstützende Funktion. Es fehlt die notwendige Prozesseignerkom-

petenz, die man benötigt, um Vereinbarungen auch aus eigener Kraft durchsetzen

zu können. So erfordert z. B. die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositio-

nen eine entsprechend ausgerichtete Personalentwicklung, die von der Frauenför-

derung nicht ohne weiteres initiiert und beein flusst werden kann. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche familienfreundliche Politik ist das Vorhan-

densein und die Artikulation entsprechender Bedarfe auf Seiten der Beschäftigten

(vgl. Klenner 2004). Ohne diese Bedarfe fehlt der Adressat – so wie es auf den ers-

ten Blick im Metallbetrieb oder beim sozialen Dienstleister der Fall ist. Gegebenen-

falls kommt es darauf an, latent vorhandenen Bedarfen zur Artikulation zu verhel-

fen, wie es z. B. im Rahmen der Rückkehrerseminare beim Betrieb der Fahrzeug-

industrie versucht wird. Die Praxis zeigt, dass nicht artikulierte Bedarfe verschie dene

Ursachen haben können. Es kann an psychologischen Barrieren bei den Frauen lie-

gen, die traditionelle Rollenverteilungen nicht hinterfragen können oder wollen; es

kann aber auch an einem Betriebsklima liegen, wo Beschäftigte keine konstruktive

Reaktion auf ihre Be darfsäußerung erwarten. 

Überraschend ist, wie wenig in den Betrieben über die tatsächlichen Bedarfe an

familienun terstützenden Maßnahmen bekannt ist. Eine präzise Diagnose ist eine

notwendige Vorausset zung für eine wirksame Therapie. Hier liegt ein wichtiges

Handlungsfeld für die an der Her stellung von Vereinbarkeit interessierten betrieb-

lichen Akteure.

Betriebe, die eine familienfreundliche Praxis mit einer Politik der Gleichstellung

und/oder Frauenförderung verbinden, konzentrieren sich mit dieser Schwerpunkt-

setzung auf eines der wichtigsten Kernprobleme der Vereinbarkeit von Beruf und

Familie. Aufgrund immer noch wirksamer traditioneller Rollenbilder und der fakti-

schen Ungleichverteilung der unbezahlten Sorgearbeit zu Lasten von Frauen kommt

es zu einer sogenannten »Doppelbelastung« berufs tätiger Mütter und den damit

verbundenen strukturellen Benachteiligungen der Frauen im Betrieb. Frauenförde-

rung dient u. a. der (Teil-) Kompensation dieser strukturellen Diskrimi nierung und

schafft damit günstigere Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie für diese Frauen. Betriebe, die Frauenförderung eher als eine ungerechtfer-

tigte Privi legierung von Frauen ansehen (Beispiel: Metallbetrieb, Markenartikelher-

steller), finden mitunter keinen Hebel, um das Thema praktisch anzugehen, da sich

für viele (männliche) Beschäftigte die Frage der Vereinbarkeit kaum oder gar nicht

stellt. 
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Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Verankerung des Themas in der gesamten Be-

legschaft. Aus vielen Gründen hängt die Praktikabilität von vereinbarkeitsfördern-

den Maßnahmen in hohem Maße von der Unterstützung der weniger mit Sorgear-

beit beanspruchten Kolleg/inn/en ab. Sie müssen sowohl die familienfreundlichen

Arbeitszeiten ihrer Kolleginnen stützen, beispiels weise durch die Übernahme der

jeweils entgegengesetzten Schichten (Beispiel: mittelständi sche Bank, Schichtmo-

dell für Alleinerziehende beim Betrieb der Fahrzeugindustrie), ihre Kolleg/innen im

Krankheitsfall der Kinder vertreten und ggf. vereinbarte Umverteilungsprozesse

(z. B. beson dere Zuschüsse für Mitarbeiter/innen mit Kindern) zumindest tolerieren.

In der Praxis ist dies ein keineswegs konfliktfreier Prozess. 

So erfolgreich Betriebe auch Arbeitsbedingungen familienfreundlich gestalten

können – betriebliche Maßnahmen können nicht alle Probleme lösen, die die Ba-

lance zwischen Er werbsarbeit und Leben in der Familie erschweren. Solange die Ar-

beitsteilung zu Hause dem alten Rollenmodell verhaftet bleibt, wird es für Frauen

schwierig sein, ihre Erwerbs- und Karrierewünsche im Betrieb zu realisieren. Ver-

einbarkeit erfordert folglich auch, die Ar beitsteilung zwischen den Partner/inne/n

auf den Prüfstand zu stellen. Auch wenn dies letzt lich zwischen den Partner/inne/n

zu Hause ausgehandelt werden muss, kann dies durchaus ein Thema im Betrieb

sein, etwa durch die Verbreitung des Verständnisses, dass auch Männer und Väter

ein Vereinbarkeitsproblem haben (dürfen). Interessanterweise hat ein Betriebsrat

in einem der hier untersuchten erfolgreichen Betriebe die Ideen für die betriebli-

che Praxis von seiner in der Frauenbewegung aktiven Ehefrau übernommen. Wenn

Männer zu Hause mit selbstbewussten Ansprüchen ihrer Partnerin zur familiären

Arbeitsteilung konfrontiert wer den, kann sich danach auch im Betrieb einiges än-

dern. 

Neben diesen Erfolgsfaktoren lassen sich mehr oder weniger günstige Rah-

menbedingungen benennen: So ist es für Betriebe tendenziell leichter, besondere

Arbeitszeitwünsche von Müt tern (Vätern) umzusetzen, wenn es unterschiedliche

und selbst bestimmt flexible Arbeitszeit formen gibt und der Anteil der Teilzeitbe-

schäftigten an der Gesamtbelegschaft bzw. in den einzelnen Einheiten relativ nied-

rig ist, es also genügend Beschäftigte gibt, die die (häufig weniger attraktiven) in-

versen Arbeits- und Ansprechzeiten übernehmen. Auch das regionale Umfeld – die

Infrastruktur, der öffentliche Nahverkehr und das Angebot von Kinderbetreuung –

hat einen wesentlichen Einfluss auf die Vereinbarkeitsmöglichkeiten der Beschäf-

tigten und den Handlungsdruck der Betriebe.
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5 . 6 M Ö G L I C H K E I T E N  U N D  G R E N Z E N  B E T R I E B L I C H E R  

V E R E I N B A R K E I T S F Ö R D E R U N G

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen zum einen, dass einige Betriebe durchaus

erfolgreich familienfreundliche Maßnahmen praktizieren und ihren Beschäftigten

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Gleichzeitig sind aber auch Gren-

zen deutlich geworden, auf die in diesem Abschnitt näher eingegangen werden

soll. 

Die familienfreundliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist keineswegs ein

»neutrales« Thema, sondern ein in hohem Maße interessengeleiteter Prozess, auch

wenn dies meist nicht offen artikuliert wird. Die Unternehmensführung sucht ten-

denziell die damit verbundenen betriebswirtschaftlichen Vorteile zu erschließen

und nutzt auch den damit erzielbaren Image gewinn. Die Beschäftigten und deren

Interessenvertretung suchen nach Wegen zur Verbesse rung der Arbeits- und Ver-

einbarkeitsbedingungen für Mütter und Väter. Im günstigsten Fall ergibt sich da-

raus eine win-win-Situation, in der beide Seiten profitieren. Dies ist jedoch keines-

wegs selbstverständlich. 

Es kann für Betriebe unter Umständen auch lohnend sein, die Anpassungsleis-

tungen allein den Beschäftigten mit Kindern zu überlassen. Insbesondere dann,

wenn ausreichend qualifi zierte Arbeitskräfte auf dem externen Arbeitsmarkt zur

Verfügung stehen und ohne großen Aufwand in den Betrieb integriert werden könn-

ten, gibt es eine Alternative zur Mitarbeiter bindung durch familienfreundliche Maß-

nahmen bzw. ergibt sich aus Sicht der Betriebe keine Notwendigkeit, solche Maß-

nahmen zu ergreifen. Mehr noch: Die Ergebnisse zeigen, dass familienfreundliche

Maßnahmen auch für andere Zwecke eingesetzt und genutzt werden können. Nicht

hinter jeder als »familienfreundlich« etikettierten Maßnahme steckt tatsächlich eine

Verbesserung für die Beschäftigten. Mitunter soll die andere Verpackung lediglich

dazu dienen, die dahinter stehenden betriebswirtschaftlichen Ziele zu kaschieren

(z. B. bei der Einführung flexibler Arbeitszeiten) oder einen Ausgleich für Ver-

schlechterungen in anderen Bereichen (z. B. Entgelt) anzubieten. 

Weil das so ist, werden familienfreundliche Maßnahmen im Betrieb immer ein

umkämpftes Terrain bleiben. Viele Beispiele zeigen, dass sie in wirtschaftlich schwie-

rigen Zeiten wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Aus diesem Grund wäre es

interessant zu beobachten, was in den hier untersuchten Betrieben passiert, wenn

die Promotor/innen der Idee den Betrieb verlassen haben oder aktu elle Program-

me der Auditierung nicht fortgesetzt werden. 
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So notwendig und sinnvoll die Einführung familienfreundlicher Maßnahmen in

den Betrieben auch ist, die Reichweite der betrieblichen Maßnahmen stößt letzt-

lich an Grenzen. Betriebe können gesellschaftliche Rahmenbedingungen nicht ver-

ändern, die in Deutschland immer noch stark von einem traditionellen Leitbild des

männlichen Familienernährers und der dazuverdienenden Ehefrau geprägt sind

und die die Art der Teilung bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern

und Frauen in starkem Maße beeinflussen21. Betriebe können zwar hier und da kom-

pensatorisch wirken, indem sie z. B. Lücken beim öffentlichen Angebot an Kinder-

betreuung durch die eigene Organisation von Ganztages- und Ferienbetreuung

schlie ßen, einen Zuschuss zu den Betreuungskosten zahlen, Teilzeitarbeit bieten

o. ä.; sie können die gesellschaftlichen etablierten Anreizstrukturen für das moder-

nisierte Alleinernährermodell jedoch nicht außer Kraft setzen. Die starke Verbrei-

tung von Teilzeitarbeit der Frauen und Mütter trägt derzeit eher zur Stabilisierung

der geschlechtstypischen Rollenteilung und zum Erhalt der geschlechtsspezifischen

Segmentierung auf dem Arbeitsmarkt bei. 

Eine ureigenst den Betrieben vorbehaltene Aufgabe wäre es, die Arbeitsorga-

nisation und die Arbeits(zeit)bedingungen familienfreundlich zu gestalten und dabei

alle Beschäftigten unab hängig von ihrer Qualifikation und Stellung im Betrieb –

gleichwohl in Abhängigkeit von deren konkreten Zeit- und Vereinbarkeitsbedarfen

– zu erreichen. Hier sollte der zentrale Punkt der Bewertung der Betriebe liegen, hie-

ran sollten sie sich messen lassen! Dies dürfte allerdings auch die größte und kom-

plizierteste Herausforderung der Zukunft sein. 

Davon ist die betriebliche Praxis derzeit weit entfernt. In allen untersuchten Be-

trieben ist deutlich geworden, dass die konzipierten Vereinbarkeitsmaßnahmen am

besten im Bereich der unteren und mittleren Qualifikation greifen. In Bezug auf

Fach- und Führungskräfte hin gegen herrscht überwiegend eine große Rat- und Hilf-

losigkeit: Man weiß wenig über die Vereinbarkeitsstrategien dieser Beschäftigten

und kennt auch nicht deren diesbezügliche Interessen und Bedarfe. In diesem Be-

schäftigungssegment ist die Verfügbarkeit für den Be trieb Kriterium und Indikator

der Leistungsbereitschaft. Deshalb spricht man kaum über Vereinbarkeitsproble-

me, was in den Betrieben zu der Vermutung führt, dass diese Beschäf tigten für sich

bereits individuelle Lösungen und eine akzeptable Balance gefunden haben. Vor

dem Hintergrund der in diesem Bereich häufig (über-)langen Arbeitszeiten, häufi-

135

21 Dies trifft allerdings nur auf Westdeutschland zu. In der DDR gab es eine Tradition der vollzeitigen Er-
werbstätigkeit von Frauen, was sich bis heute auf die Lebensentwürfe der Beschäftigten und die Leit-
bilder in den Betrieben auswirkt. 



ger Dienstreisen und Abendtermine und ergebnisorientierter Steuerung sowie eines

hohen Anteils kinderloser Mitarbeiterinnen sind diesbezüglich Zweifel jedoch an-

gebracht. 

Maßstab und Ziel familienfreundlicher Arbeitsbedingungen sollte nicht eine ir-

gendwie gema nagte Bewältigung von beidem sein, sondern ein erweitertes Ver-

ständnis von Familien freundlichkeit: »Von familiengerechter Erwerbsarbeit sollte

erst gesprochen werden, wenn diese die gleichzeitige Übernahme von Familien-

aufgaben ohne erheblich erhöhte Belastungs risiken erlaubt und zugleich persön-

liche Weiterentwicklung befördert. Es geht also auch darum, berufliche Arbeit so

zu gestalten, dass sie es erlaubt und dazu befähigt, in anderen Lebensbereichen ei-

gene Zielstellungen zu verfolgen sowie soziale Verantwortung zu über nehmen –

sei es durch Kinder- und Altenbetreuung oder andere Formen unbezahlter Arbeit.«

(Resch 2005)

Im Rahmen des hier bearbeiteten Themas besteht weiterer Forschungsbedarf

vor allem darin, die Perspektive der Adressat/inn/en familienfreundlicher Politik in

Bezug auf die in den Be trieben praktizierten Konzepte und Maßnahmen umfas-

sender und präziser zu erfassen. Im hier vorgestellten Projekt wurde in drei der un-

tersuchten Betriebe zusätzlich zu den Einschätzun gen der Betriebsparteien und zu-

ständigen Funktionsbereichen auch die Sicht der Nutzer/innen erfragt. Dabei konnte

jeweils ein deutlich differenzierteres Bild über das Funktionieren der Maßnahmen

in der Praxis gewonnen werden. Bei künftigen Betriebsfallstudien sollte diese Per-

spektive deshalb einen prominenteren Stellenwert bekommen. 

Ein weiteres Defizit besteht darin, dass (fast) gar nichts darüber bekannt ist, wes-

halb Mütter mit Erwerbswunsch nach der Elternzeit nicht mehr beim alten Arbeit-

geber arbeiten bzw. trotz ihres Rückkehrwunsches nicht dorthin zurückkehren konn-

ten. Interessant wäre auch zu erfahren, welche Wege sie danach gegangen sind und

welche Lösungen sie für sich gefunden haben sowie welche Rolle dabei (andere)

Betriebe und/ oder öffentliche Unterstützungsstrukturen gespielt haben. Gerade

daraus könnte man wichtige Hinweise für notwendige Verände rungen gewinnen. 

Besonders interessant wäre es zu untersuchen, wie begonnene Prozesse fami-

lienfreundlicher Ausrichtung in den Betrieben fortgeführt und verbessert werden,

woran sie ggf. scheitern und welche Rolle dabei die öffentlich geförderten Audits

und Zertifizierungen spielen. 

Und schließlich zeigt sich aus den Fallstudien, dass ein Bedarf an Differenzie-

rung und Be schreibung von Chancengleichheitskonzepten und Familienfreund-

lichkeit besteht. 
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Vertreter von Beschäftigten in Aufsichtsräten. Diese können sich mit Fragen zu Wirtschaft und Recht,
Personal- und Sozialwesen oder Aus- und Weiterbildung an die Stiftung wenden. Die Expertinnen und
Experten beraten auch, wenn es um neue Techniken oder den betrieblichen Arbeits- und Umweltschutz
geht.

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung forscht zu 
Themen, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Bedeutung sind. Globalisierung, Beschäf-
tigung und institutioneller Wandel, Arbeit, Verteilung und soziale Sicherung sowie Arbeitsbeziehungen
und Tarifpolitik sind die Schwerpunkte. Das WSI-Tarifarchiv bietet umfangreiche Dokumentationen und
fundierte Auswertungen zu allen Aspekten der Tarifpolitik.

Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
Das Ziel des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung
ist es, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu erforschen und für die wirtschaftspolitische Beratung
einzusetzen. Daneben stellt das IMK auf der Basis seiner Forschungs- und Beratungsarbeiten regelmä-
ßig Konjunkturprognosen vor.

Forschungsförderung 
Die Stiftung vergibt Forschungsaufträge zu Mitbestimmung, Strukturpolitik, Arbeitsgesellschaft, Öffent-
licher Sektor und Sozialstaat. Im Mittelpunkt stehen Themen, die für Beschäftigte von Interesse sind.

Studienförderung 
Als zweitgrößtes Studienförderungswerk der Bundesrepublik trägt die Stiftung dazu bei, soziale
Ungleichheit im Bildungswesen zu überwinden. Sie fördert gewerkschaftlich und gesellschaftspolitisch
engagierte Studierende und Promovierende mit Stipendien, Bildungsangeboten und der Vermittlung
von Praktika. Insbesondere unterstützt sie Absolventinnen und Absolventen des zweiten Bildungs-
weges.

Öffentlichkeitsarbeit
Mit dem 14täglich erscheinenden Infodienst »Böckler Impuls« begleitet die Stiftung die aktuellen politi-
schen Debatten in den Themenfeldern Arbeit, Wirtschaft und Soziales. Das Magazin »Mitbestimmung«
und die »WSI-Mitteilungen« informieren monatlich über Themen aus Arbeitswelt und Wissenschaft. Mit
der Homepage www.boeckler.de bietet die Stiftung einen schnellen Zugang zu ihren Veranstaltungen,
Publikationen, Beratungsangeboten und Forschungsergebnissen.

Hans-Böckler-Stiftung 
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
Telefax: 02 11/77 78-225
www.boeckler.de 

Hans Böckler
Stiftung
Fakten für eine faire Arbeitswelt.
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